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206-1-F

Gesetz  
über die elektronische Verwaltung in Bayern  

(Bayerisches E-Government-Gesetz – BayEGovG)

vom 22. Dezember 2015

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol-
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge-
macht wird:

Art. 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche 
Verwaltungstätigkeit der Behörden des Freistaates 
Bayern, der Gemeinden und Gemeindeverbände und 
der sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern un-
terstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, soweit nicht besondere Rechtsvorschriften des 
Freistaates Bayern inhaltsgleiche oder entgegenste-
hende Bestimmungen enthalten. 

(2) 1Dieses Gesetz gilt nicht für Schulen, Kranken-
häuser, das Landesamt für Verfassungsschutz und Be-
liehene. 2Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf die 
Tätigkeit der Finanzbehörden nach der Abgabenord-
nung und die Verwaltungstätigkeit nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch. 3Art. 2 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und 
Abs. 3 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (BayVwVfG) gelten entsprechend. 

(3) Das E-Government-Gesetz des Bundes findet 
nur beim Vollzug von Bundesrecht im Auftrag des 
Bundes Anwendung. 

Art. 2

Digitale Zugangs-  
und Verfahrensrechte

1Jeder hat das Recht, nach Maßgabe der Art. 3 bis 
5 elektronisch über das Internet mit den Behörden zu 
kommunizieren und ihre Dienste in Anspruch zu neh-
men. 2Er kann verlangen, dass Verwaltungsverfahren 
nach Maßgabe des Art. 6 ihm gegenüber elektronisch 
durchgeführt werden. 3Die Möglichkeit, die ihn be-
treffenden Verfahren auch weiterhin nichtelektro-
nisch zu erledigen, bleibt unberührt.

Art. 3

Elektronische  
Kommunikation und Identifizierung

(1) 1Jede Behörde ist verpflichtet, einen Zugang 

für die Übermittlung elektronischer sowie im Sinn 
des Art. 3a Abs. 2 BayVwVfG schriftformersetzender 
Dokumente zu eröffnen. 2Die Übermittlung elektro-
nischer Dokumente der Behörden ist zulässig, soweit 
und solange der Empfänger hierfür einen Zugang er-
öffnet. 3Die Behörden stellen hierfür jeweils ein ge-
eignetes Verschlüsselungsverfahren bereit. 4Soweit 
nichts anderes bestimmt ist, entscheidet die Behörde 
über die Art und Weise der Übermittlungsmöglich-
keit. 

(2) Jede Behörde hat den Zugang auch über eine 
De-Mail-Adresse zu eröffnen, soweit sie an einen Ba-
sisdienst für De-Mail im Sinn von Art. 9 Abs. 2 ange-
schlossen ist. 

(3) Die Behörden sind verpflichtet, in elektroni-
schen Verwaltungsverfahren, in denen sie die Iden-
tität einer Person auf Grund einer Rechtsvorschrift 
festzustellen haben oder aus anderen Gründen eine 
Identifizierung für notwendig erachten, einen elek-
tronischen Identitätsnachweis nach §  18 des Perso-
nalausweisgesetzes oder § 78 Abs. 5 des Aufenthalts-
gesetzes anzubieten. 

Art. 4

Elektronische  
Behördendienste

(1) 1Die Behörden sollen ihre Dienste auch elek-
tronisch über das Internet anbieten, soweit dies 
wirtschaftlich und zweckmäßig ist. 2Die staatlichen 
Behörden sollen dabei zugleich die Informationen 
bereitstellen, die für ihre sachgerechte elektronische 
Inanspruchnahme erforderlich sind. 3Für die Nut-
zung des elektronischen Wegs werden vorbehaltlich 
anderer Rechtsvorschriften keine zusätzlichen Kos-
ten erhoben.

(2) 1Veröffentlichungspflichtige Mitteilungen und 
amtliche Verkündungsblätter können auch elektro-
nisch über das Internet bekannt gemacht werden. 
2Vorbehaltlich entgegenstehender rechtlicher Vor-
gaben kann die Bekanntmachung ausschließlich 
elektronisch erfolgen, wenn eine Veränderung der 
veröffentlichten Inhalte ausgeschlossen ist und die 
Einsichtnahme auch unmittelbar bei der die Veröf-
fentlichung veranlassenden Stelle für alle Personen 
auf Dauer gewährleistet wird. 3Das Nähere regelt die 
Staatsregierung für ihren Bereich durch Bekanntma-
chung.
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Art. 5

Elektronischer  
Zahlungsverkehr und Rechnungen

(1) Geldansprüche öffentlicher Kassen können 
unbar beglichen werden, solange kein sofortiges an-
derweitiges Vollstreckungsinteresse besteht; die Be-
hörden bieten hierfür geeignete elektronische Zah-
lungsmöglichkeiten an.

(2) 1Öffentliche Auftraggeber stellen den Emp-
fang und die Verarbeitung elektronischer Rechnun-
gen sicher, soweit für sie gemäß § 106a des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen eine Vergabe-
kammer des Freistaates Bayern zuständig ist. 2Eine 
Rechnung ist elektronisch, wenn sie in einem struk-
turierten elektronischen Format ausgestellt, übermit-
telt und empfangen wird, das ihre automatische und 
elektronische Verarbeitung ermöglicht. 3Das Nähere 
sowie Ausnahmen kann die Staatsregierung durch 
Rechtsverordnung festlegen.

Art. 6

Elektronisches Verwaltungsverfahren

(1) Behörden sind auf Verlangen eines Beteiligten 
verpflichtet, Verwaltungsverfahren oder abtrennbare 
Teile davon ihm gegenüber elektronisch durchzufüh-
ren, soweit dies wirtschaftlich und zweckmäßig ist. 

(2) 1Behördliche Formulare, die zur Verwendung 
durch Beteiligte dienen, sollen über das Internet 
auch elektronisch abrufbar sein. 2Ist auf Grund einer 
Rechtsvorschrift ein bestimmtes Formular zwingend 
zu verwenden, das ein Unterschriftsfeld vorsieht, wird 
allein dadurch nicht die Anordnung der Schriftform 
bewirkt.

(3) 1Die Beteiligten können benötigte Nachweise 
und Unterlagen elektronisch einreichen, soweit durch 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 2Die Be-
hörde kann für bestimmte Verfahren oder im Einzel-
fall die Vorlage eines Originals verlangen. 3Kann eine 
Behörde bestimmte, von einer deutschen öffentlichen 
Stelle ausgestellte Nachweise oder Unterlagen in au-
tomatisierter Weise elektronisch abrufen, soll sie diese 
in elektronisch geführten Verfahren selbst einholen, 
wenn die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen 
der Erhebung bei Dritten vorliegen oder wenn die Be-
troffenen in den Abruf einwilligen.

(4) 1Mit Einwilligung des Beteiligten können 
Verwaltungsakte bekannt gegeben werden, indem 
sie dem Beteiligten oder einem von ihm benannten 
Dritten zum Datenabruf durch Datenfernübertragung 
bereitgestellt werden. 2Für den Abruf hat sich die ab-
rufberechtigte Person zu authentifizieren. 3Der Ver-
waltungsakt gilt am dritten Tag, nachdem die elek-
tronische Benachrichtigung über die Bereitstellung 
des Verwaltungsakts zum Abruf an die abrufberech-
tigte Person abgesendet wurde, als bekannt gegeben. 

4Satz 3 gilt nicht, wenn die elektronische Benachrich-
tigung nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zuge-
gangen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang 
der elektronischen Benachrichtigung nachzuweisen. 
5Gelingt ihr der Nachweis nicht, gilt der Verwaltungs-
akt in dem Zeitpunkt als bekannt gegeben, in dem die 
abrufberechtigte Person den Datenabruf durchgeführt 
hat.

Art. 7

Elektronische Akten und Register

(1) 1Die staatlichen Behörden sollen ihre Akten 
und Register elektronisch führen; Landratsämter und 
sonstige Behörden können ihre Akten und Register 
elektronisch führen. 2Die Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Aktenführung sind zu wahren. 3Die gespeicherten 
Daten sind vor Informationsverlust sowie unberech-
tigten Zugriffen und Veränderungen zu schützen. 
4Die datenschutzrechtlichen Anforderungen sind zu 
beachten.

(2) Behörden, die die elektronische Aktenführung 
nutzen, sollen unter Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen untereinander Akten, Vorgän-
ge und Dokumente elektronisch übermitteln.

(3) 1Papierdokumente sollen in ein elektronisches 
Format übertragen und gespeichert werden. 2Sie kön-
nen anschließend vernichtet werden, soweit keine 
entgegenstehenden Pflichten zur Rückgabe oder Auf-
bewahrung bestehen. 3Bei der Übertragung ist nach 
dem Stand der Technik sicherzustellen, dass die elek-
tronische Fassung mit dem Papierdokument überein-
stimmt.

Art. 8

Informationssicherheit und Datenschutz

(1) 1Die Sicherheit der informationstechnischen 
Systeme der Behörden ist im Rahmen der Verhältnis-
mäßigkeit sicherzustellen. 2Die Behörden treffen zu 
diesem Zweck angemessene technische und organi-
satorische Maßnahmen im Sinn des Art. 7 des Baye-
rischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) und erstellen 
die hierzu erforderlichen Informationssicherheitskon-
zepte. 

(2) 1Zur Unterstützung und Beratung aller Behör-
den, die an das Behördennetz des Freistaates Bayern 
angeschlossen sind, besteht für sicherheitsrelevante 
Vorfälle in IT-Systemen ein Computersicherheits-
Ereignis- und Reaktionsteam (CERT). 2Es sammelt 
und bewertet die zur Abwehr von Gefahren für die 
Sicherheit der Informationstechnik erforderlichen 
Daten, insbesondere zu Sicherheitslücken, Schadpro-
grammen, erfolgten oder versuchten Angriffen auf die 
Sicherheit in der Informationstechnik und der dabei 
beobachteten Vorgehensweise. 3Die an das Behörden-
netz angeschlossenen Behörden melden dem CERT 
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sicherheitsrelevante Vorfälle. 4Das CERT spricht War-
nungen und Empfehlungen aus und leitet Erkennt-
nisse an Dritte weiter, wenn dies zur Erkennung und 
Abwehr von Gefahren für Verwaltung, Bürger oder 
Wirtschaft erforderlich ist. 5Personenbezogene Da-
ten dürfen ausschließlich für die in Satz 2 genannten 
Zwecke erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

Art. 9

Behördliche Zusammenarbeit

(1) 1Die Behörden unterhalten die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen elektronischen Ver-
waltungsinfrastrukturen. 2Sie gewährleisten deren 
Sicherheit und fördern deren gegenseitige techni-
sche Abstimmung und Barrierefreiheit. 3Die Behörden 
können bei Entwicklung, Einrichtung und Betrieb von 
elektronischen Verwaltungsinfrastrukturen zusam-
menwirken und sich diese wechselseitig zur öffentli-
chen Aufgabenerfüllung überlassen.

(2) 1Der Freistaat Bayern kann elektronische Ver-
waltungsinfrastrukturen zur behördenübergreifen-
den Nutzung bereitstellen (Basisdienste). 2Nutzt eine 
Behörde für sie nach Art.  26 Abs.  1 Satz 2 BayDSG 
freigegebene Basisdienste, gilt sie als Auftraggeber 
im Sinn des Art. 6 BayDSG. 3Sie kann hierbei von der 
Fachaufsichtsbehörde unterstützt werden, die für das 
jeweilige Rechtsgebiet zuständig ist. 4Die Schutzrech-
te nach Art. 9 bis 13 BayDSG können auch gegenüber 
der bereitstellenden Behörde wahrgenommen wer-
den.

(3) 1Behörden können ihre Verpflichtungen ge-
mäß Art.  3 bis 6 auch durch den Anschluss an be-
hördenübergreifende zentrale Dienste erfüllen, die 
das Staatsministerium der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat anbietet. 2Mit Einwilligung des 
Nutzers können dessen personenbezogene Daten an 
angeschlossene Behörden übermittelt werden. 3Satz 1 
gilt entsprechend beim Anschluss von Behörden an 
Basisdienste im Sinn des Abs. 2. 4Personenbezogene 
Daten dürfen ausschließlich für die Zwecke der zen-
tralen Dienste erhoben, verarbeitet und genutzt wer-
den.

(4) 1Die Staatsregierung kann Einzelheiten zu Pla-
nung, Errichtung, Betrieb, Bereitstellung, Nutzung, 
Sicherheit und technischen Standards elektronischer 
Verwaltungsinfrastrukturen sowie die damit zusam-
menhängenden Aufgaben und datenschutzrechtli-
chen Befugnisse der Behörden durch Rechtsverord-
nung festlegen. 2Dies gilt für die Kommunen nur für 
die Behördenzusammenarbeit im Sinn von Abs. 1 
Satz 3.

Art. 9a

Änderung anderer Rechtsvorschriften

(1) Das Bayerische Verwaltungsverfahrensge-

setz – BayVwVfG – (BayRS 2010-1-I), zuletzt geän-
dert durch § 1 des Gesetzes vom 22. Mai 2015 (GVBl 
S. 154), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht erhält die Überschrift zu 
Art. 98 folgende Fassung:

„(aufgehoben)“.

2. Art. 3a Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Der elektronischen Form genügt ein elekt-
ronisches Dokument, das mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz versehen ist.“ 

b) In Satz 3 werden vor dem Wort „ermöglicht“ 
die Worte „unmittelbar durch die Behörde“ 
eingefügt.

c) Es werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 

„4Die Schriftform kann auch ersetzt werden 

1.  durch unmittelbare Abgabe der Erklä-
rung in einem elektronischen Formular, 
das von der Behörde in einem Eingabe-
gerät oder über öffentlich zugängliche 
Netze zur Verfügung gestellt wird;

2.  bei Anträgen und Anzeigen durch Ver-
sendung eines elektronischen Dokuments 
an die Behörde mit der Versandart nach 
§ 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes;

3.  bei elektronischen Verwaltungsakten 
oder sonstigen elektronischen Dokumen-
ten der Behörden durch Versendung ei-
ner De-Mail-Nachricht nach § 5 Abs.  5 
des De-Mail-Gesetzes, bei der die Bestä-
tigung des akkreditierten Diensteanbie-
ters die erlassende Behörde als Nutzer 
des De-Mail-Kontos erkennen lässt;

4.  durch sonstige sichere Verfahren, die 
durch Rechtsverordnung der Staatsre-
gierung festgelegt werden, welche den 
Datenübermittler (Absender der Daten) 
authentifizieren und die Integrität des 
elektronisch übermittelten Datensatzes 
sowie die Barrierefreiheit gewährleisten.

5In den Fällen des Satzes 4 Nr. 1 muss bei ei-
ner Eingabe über öffentlich zugängliche Net-
ze ein sicherer Identitätsnachweis nach § 18 
des Personalausweisgesetzes oder nach § 78 
Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen.“

3. Art. 33 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Jede Behörde soll von Urkunden, die sie 
selbst ausgestellt hat, auf Verlangen ein elektroni-
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sches Dokument nach Abs. 4 Nr. 4 Buchst. a oder 
eine elektronische Abschrift fertigen und beglau-
bigen.“ 

4. Art. 37 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Im Fall des Art. 3a Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 muss die 
Bestätigung nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes 
die erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-
Kontos erkennen lassen.“

5. Art. 98 wird aufgehoben.

(2) Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22.  August 1998 (GVBl S.  796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch §  2 Nr.  5 
des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GVBl S. 82), wird wie 
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird Art. 13a aufgehoben.

2. In Art. 20a Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 wird das Wort 
„Besoldungsordnung“ durch das Wort „Besol-
dungsgruppe“ ersetzt.

3. In Art. 38 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 werden die Wor-
te „oder müssen in elektronischer Form mit einer 
dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehen sein“ gestrichen.

4. In Art.  46 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Worte „oder elektronisch“ einge-
fügt. 

5. In Art. 65 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 wird das Wort 
„aufzulegen“ durch die Worte „zugänglich zu 
machen“ ersetzt.

6. Art.  121 Abs.  2 wird aufgehoben; die Absatzbe-
zeichnung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

7. Im Wortlaut des Art.  122 entfällt die Absatzbe-
zeichnung.

(3) Die Landkreisordnung für den Freistaat Bay-
ern (Landkreisordnung – LKrO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 826, 
BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 39 
der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286), wird 
wie folgt geändert:

1. In Art. 14a Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird das Wort 
„Besoldungsordnung“ durch das Wort „Besol-
dungsgruppe“ ersetzt.

2. In Art. 35 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 werden die Wor-
te „oder müssen in elektronischer Form mit einer 
dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehen sein“ gestrichen.

3. In Art. 59 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 wird das Wort 
„aufzulegen“ durch die Worte „zugänglich zu 
machen“ ersetzt.

4. Art.  108 Abs.  2 wird aufgehoben; die Absatzbe-
zeichnung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

(4) Die Bezirksordnung für den Freistaat Bayern 
(Bezirksordnung – BezO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. August 1998 (GVBl S. 850, BayRS 
2020-4-2-I), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 40 der Ver-
ordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S.  286), wird wie 
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht erhält die Überschrift zu 
Art. 101 folgende Fassung:

„(aufgehoben)“.

2. In Art. 14a Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 wird das Wort 
„Besoldungsordnung“ durch das Wort „Besol-
dungsgruppe“ ersetzt.

3. In Art. 24 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Worte „oder elektronisch“ einge-
fügt. 

4. In Art. 33a Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 werden die 
Worte „oder müssen in elektronischer Form mit 
einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elek-
tronischen Signatur versehen sein“ gestrichen.

5. In Art. 57 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 wird das Wort 
„aufzulegen“ durch die Worte „zugänglich zu 
machen“ ersetzt.

6. Art.  102 Abs.  2 wird aufgehoben; die Absatzbe-
zeichnung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

(5) Das Gesetz über die kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Juni 1994 (GVBl S. 555, ber. 1995 S. 98, BayRS 
2020-6-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 41 der Ver-
ordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S.  286), wird wie 
folgt geändert:

1. Art. 16 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „schriftlich zu er-
klären“ durch das Wort „mitzuteilen“ ersetzt.

b) In Satz 3 Halbsatz  2 wird das Wort „Erklä-
rung“ durch das Wort „Mitteilung“ ersetzt.

2. In Art. 27 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „schriftli-
che“ gestrichen.

3. In Art.  32 Abs.  1 Sätze 1 und 2 werden jeweils 
nach dem Wort „schriftlich“ die Worte „oder elek-
tronisch“ eingefügt.

4. Art. 46 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz  2 werden die Worte „gegenüber 
schriftlich zu erklären“ durch das Wort „mit-
zuteilen“ ersetzt.

b) In Satz 4 wird das Wort „Erklärung“ durch 
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das Wort „Mitteilung“ ersetzt.

5. In Art. 52 Abs. 3 Satz 3 wird das Wort „schriftlich“ 
gestrichen.

6. Art.  55 Abs.  2 wird aufgehoben; die Absatzbe-
zeichnung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

(6) Das Gesetz über kommunale Wahlbeamte und 
Wahlbeamtinnen (KWBG) vom 24.  Juli 2012 (GVBl 
S.  366, BayRS 2022-1-I), zuletzt geändert durch §  2 
Nr. 8 des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GVBl S. 82), wird 
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Art. 65 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Art. 66 wird Art. 65; die Über-
schrift erhält folgende Fassung:

„Inkrafttreten“.

2. In Art. 15 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „Art. 31 
Abs. 3 Satz 1 oder 4 GO“ durch die Worte „Art. 34 
Abs. 5 GO“ ersetzt.

3. In Art. 45 Abs. 2 Satz 3 wird das Wort „schriftlich“ 
gestrichen.

4. Art. 65 wird aufgehoben.

5. Der bisherige Art. 66 wird Art. 65 und wie folgt 
geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Inkrafttreten“.

b) Abs. 2 wird aufgehoben; die Absatzbezeich-
nung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

(7) Das Gesetz über die öffentlichen Sparkassen – 
Sparkassengesetz – SpkG – (BayRS 2025-1-I), zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2014 (GVBl S. 545), wird wie folgt geändert:

1. Art. 13 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Zu diesem Zweck kann die Aufsichtsbehörde 
jederzeit sämtliche Geschäfte und Verwaltungs-
vorgänge nachprüfen sowie Berichte und Akten 
einfordern.“

2. In Art. 31 Satz 3 werden die Worte „und schrift-
lich“ gestrichen.

(8) Das Bayerische Datenschutzgesetz 
(BayDSG) vom 23. Juli 1993 (GVBl S. 498, BayRS 
204-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 146 der Ver-
ordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286), wird wie 
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu Art. 24 erhält folgende Fas-
sung:

„(aufgehoben)“.

b) Es wird folgender Art. 27a eingefügt:

„Art. 27a  Gemeinsame Verfahren“.

c) Die Überschrift zu Art. 28 erhält folgende Fas-
sung:

„Ausnahmen von der Freigabepflicht, Rechts-
verordnungsermächtigung“.

d) Nach Art. 35 wird folgender neuer Siebter 
Abschnitt eingefügt:

„Siebter Abschnitt

Allgemeines Auskunftsrecht

Art. 36   Recht auf Auskunft“.

e) Der bisherige Siebte Abschnitt wird Achter 
Abschnitt.

f) Art. 38 wird aufgehoben. 

g) Der bisherige Art.  39 wird Art.  38 und die 
Überschrift erhält folgende Fassung:

„Inkrafttreten“.

2. In Art. 2 Abs. 6 werden die Worte „und Fünfte“ 
durch die Worte „ , Fünfte und Siebte“ ersetzt.

3. In Art. 4 wird folgender Abs. 11 angefügt:

„(11) Ist in diesem Gesetz eine schriftliche 
Erklärung angeordnet, kann an ihre Stelle eine 
elektronische Erklärung treten.“

4. Art. 15 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz  1 werden die Worte „bedarf der 
Schriftform“ durch die Worte „ist schrift-
lich oder elektronisch zu erteilen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Schriftform“ 
durch die Worte „schriftliche oder elekt-
ronische Einwilligung“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 wird das Wort „schriftlich“ ge-
strichen.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:
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„2Bei elektronischer Einwilligung ist si-
cherzustellen, dass

1. der Betroffene die Einwilligung be-
wusst und eindeutig erteilt hat,

2. er sich über ihren Inhalt nachträglich 
informieren und sie mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen kann und

3. die Einwilligung protokolliert wird.“

c) In Abs. 5 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ 
gestrichen.

5. Art. 24 wird aufgehoben.

6. In Art. 26 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 werden die 
Worte „bei öffentlichen Stellen des Freistaates 
Bayern“ gestrichen.

7. Es wird folgender Art. 27a eingefügt:

„Art. 27a

Gemeinsame Verfahren

(1) Die Einrichtung automatisierter Verfah-
ren, die mehreren öffentlichen Stellen die Verar-
beitung oder Nutzung personenbezogener Daten 
in einem Datenbestand ermöglichen sollen oder 
bei denen die beteiligten öffentlichen Stellen sich 
wechselseitig Zugriffe auf die gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten ermöglichen sollen (ge-
meinsame Verfahren) ist nur zulässig, soweit dies 
unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Inte-
ressen der Betroffenen und der Aufgaben der be-
teiligten Stellen angemessen ist und durch tech-
nische und organisatorische Maßnahmen nach 
Art. 7 Risiken für die Rechte und Freiheiten der 
Betroffenen vermieden werden können.

(2) Die Betroffenen können ihre Rechte ge-
genüber jeder der beteiligten Stellen geltend ma-
chen, unabhängig davon, welche Stelle für die 
Datenverarbeitung verantwortlich ist.

(3) 1Die beteiligten Stellen haben vorab fest-
zulegen und zu dokumentieren, für welchen Be-
reich der Datenverarbeitung jede der beteiligten 
Stellen verantwortlich ist. 2lm Rahmen der tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen nach 
Art. 7 ist insbesondere sicherzustellen, dass der 
Zugriff auf Daten nur denjenigen Bediensteten 
möglich ist, die für diese Maßnahmen zuständig 
sind.

(4) Gemeinsame Verfahren, die besondere Ri-
siken für die Rechte und Freiheiten der Betroffe-
nen beinhalten können, sind nur zulässig, wenn 
sie durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
eingerichtet werden.“

8. Art. 28 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Ausnahmen von der Freigabepflicht,  
Rechtsverordnungsermächtigung“.

b) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für automatisierte Verfahren,

1. die dem internen Verwaltungsablauf die-
nen,

2. die ausschließlich Zwecken der Datensi-
cherung und Datenschutzkontrolle die-
nen oder

3. deren einziger Zweck das Führen eines 
Registers ist, das auf Grund einer Rechts-
vorschrift zur Information der Öffentlich-
keit bestimmt ist oder allen Personen, die 
ein berechtigtes Interesse nachweisen 
können, zur Einsichtnahme offen steht, 

ist keine Freigabe erforderlich.“

9. Art. 30 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Auf die Tätigkeit des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz finden Art. 2 bis 6 des Bayeri-
schen E-Government-Gesetzes Anwendung.“

10. Nach Art. 35 wird folgender neuer Siebter Ab-
schnitt eingefügt:

„Siebter Abschnitt

Allgemeines Auskunftsrecht

Art. 36 

Recht auf Auskunft

(1) 1Jeder hat das Recht auf Auskunft über 
den Inhalt von Dateien und Akten öffentlicher 
Stellen, soweit ein berechtigtes, nicht auf eine 
entgeltliche Weiterverwendung gerichtetes Inte-
resse glaubhaft dargelegt wird und 

1. bei personenbezogenen Daten eine Übermitt-
lung an nicht-öffentliche Stellen zulässig ist und

2. Belange der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung nicht beeinträchtigt werden.

2Die Auskunft kann verweigert werden, soweit

1. Kontroll- und Aufsichtsaufgaben oder sonsti-
ge öffentliche oder private Interessen entge-
genstehen, 

2. sich das Auskunftsbegehren auf den Verlauf 
oder auf vertrauliche Inhalte laufender oder 
abgeschlossener behördeninterner Beratun-
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gen oder auf Inhalte aus nicht abgeschlosse-
nen Unterlagen oder auf noch nicht aufberei-
tete Daten bezieht oder

3. ein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht. 

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung auf Aus-
kunftsbegehren, die Gegenstand einer Regelung 
in anderen Rechtsvorschriften sind.

(3) Ausgenommen von der Auskunft nach 
Abs. 1 sind 

1. Verschlusssachen, 

2. einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheim-
nis unterliegende Datei- und Akteninhalte so-
wie 

3. zum persönlichen Lebensbereich gehörende 
Geheimnisse oder Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse, sofern der Betroffene nicht einge-
willigt hat. 

(4) 1Öffentliche Stellen im Sinn des Abs. 1 sind 
nicht 

1. der Landtag, der Oberste Rechnungshof und 
die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter, der 
Bayerische Kommunale Prüfungsverband, 
der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und das Landesamt für Datenschutzaufsicht, 

2. die obersten Landesbehörden in Angelegen-
heiten der Staatsleitung und der Rechtset-
zung,

3. die Gerichte, Strafverfolgungs- und Straf-
vollstreckungsbehörden, Gerichtsvollzieher, 
Notare und die Landesanwaltschaft Bayern 
als Organe der Rechtspflege sowie die Jus-
tizvollzugsbehörden, die Disziplinarbehör-
den und die für Angelegenheiten der Be-
rufsaufsicht zuständigen berufsständischen 
Kammern und Körperschaften des öffentli-
chen Rechts,

4. die Polizei und das Landesamt für Verfas-
sungsschutz einschließlich der für ihre Auf-
sicht zuständigen Stellen, 

5. Finanzbehörden in Verfahren nach der Abga-
benordnung,

6. Universitätskliniken, Forschungseinrichtun-
gen, Hochschulen, Schulen sowie sonstige 
öffentliche Stellen im Bereich von Forschung 
und Lehre, Leistungsbeurteilungen und Prü-
fungen,

7. die Landeskartellbehörde und die Regulie-
rungskammer des Freistaates Bayern sowie 
die Industrie- und Handelskammern und die 
Handwerkskammern,

8. die kommunalen Spitzenverbände.

2Datei- und Aktenbestandteile der in Satz 1 ge-
nannten oder für Angelegenheiten im Sinn von 
Art. 2 Abs. 4 zuständigen Stellen sind von der 
Auskunft nach Abs. 1 auch dann ausgenommen, 
wenn sie sich in Dateien oder Akten anderer öf-
fentlicher Stellen befinden.

(5) Für die Auskunft werden Kosten nach 
Maßgabe des Kostengesetzes erhoben.“

11. Der bisherige Siebte Abschnitt wird Achter Ab-
schnitt.

12. Art. 39 wird Art. 38 und wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Inkrafttreten“.

b) Satz 4 wird Satz 2.

(9) Art. 26 des Bayerischen Rettungsdienstgeset-
zes (BayRDG) vom 22. Juli 2008 (GVBl S. 429, BayRS 
215-5-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 190 der Ver-
ordnung vom 22.  Juli 2014 (GVBl S. 286), wird wie 
folgt geändert:

1. In Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „schriftliche“ ge-
strichen.

2. In Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 wird das Wort „schrift-
lich“ gestrichen.

(10) Art. 111 des Bayerischen Beamtengeset-
zes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500, BayRS 
 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 17. Juli 2015 (GVBl S. 240), wird folgender Abs. 6 
angefügt:

„(6) Art. 7 des Bayerischen E-Government-Ge-
setzes findet auf die Personalakte keine Anwen-
dung“.

(11) In Art. 11 Abs. 1 Satz 4 des Gesetzes zur 
Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwoh-
nungen in Bayern (Bayerisches Wohnungsbindungs-
gesetz – BayWoBindG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Juli 2007 (GVBl S. 562; ber. S. 781, 
2011 S. 115, BayRS 2330-3-I), zuletzt geändert durch 
§ 1 Nr. 301 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl 
S.  286), wird das Wort „Abschrift“ durch das Wort 
„Kopie“ ersetzt.

(12) Art. 3 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Wasser-
gesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, 
BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch §  1 Nr.  363 
der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286), er-
hält folgende Fassung:

„1Das Staatsministerium erlässt die Verzeichnisse 
über die Gewässer zweiter Ordnung und die Wildbä-
che durch Allgemeinverfügung.“
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(13) Das Bayerische Gesetz zur Ausführung des 
Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9.  September 2003 
(GVBl S. 730, BayRS 753-7-U), zuletzt geändert durch 
§ 1 Nr. 369 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl 
S. 286), wird wie folgt geändert:

1. In Art. 10 Abs. 4 werden nach dem Wort „Vordru-
cken“ die Worte „oder über eine durch das Staats-
ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
eingeführte Datenbank“ eingefügt. 

2. In Art. 11 Abs. 1 Satz 4 wird das Wort „Abgaben-
ordnung“ durch die Worte „der Abgabenordnung 
(AO)“ ersetzt.

3. Art. 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 Buchst. a und b, Nr. 2 Buchst. a bis 
c und Nr. 3 Buchst. a bis d wird jeweils vor 
dem letzten Komma die Abkürzung „AO“ 
eingefügt.

bb) Nr. 4 wird wie folgt geändert:

aaa)  In Buchst. a und b wird jeweils 
vor dem letzten Komma die Ab-
kürzung „AO“ eingefügt.

bbb)  In Buchst. c werden nach der Zahl 
„171“ die Abkürzung „AO“ ein-
gefügt und die Worte „Abs.  3a“ 
durch die Worte „§  171 Abs.  3a 
Satz 3 AO“ ersetzt.

ccc)   In Buchst. d wird vor dem Schluss-
punkt die Abkürzung „AO“ ein-
gefügt.

b) In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die 
Worte „gemäß Art. 10 Abs. 4“ ersetzt. 

4. Art. 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden nach der Zahl „236“ die Ab-
kürzung „AO“ eingefügt, die Worte „Abs. 3“ 
durch die Worte „§  236 Abs.  3 AO“ ersetzt 
und die Worte „und 238,“ gestrichen.

b) In Nr. 2 werden nach den Worten „und 4“ 
die Abkürzung „AO“ eingefügt, die Worte 
„Abs. 4“ durch die Worte „§ 237 Abs. 4 AO“ 
ersetzt und die Worte „und 238“ gestrichen.

c) In Nr. 3 werden die Worte „ , 238“ gestrichen 
und vor dem letzten Komma die Abkürzung 
„AO“ eingefügt.

d) In Nr. 4 wird vor dem letzten Komma die Ab-
kürzung „AO“ eingefügt.

e) In Nr. 5 wird der Schlusspunkt durch die Ab-

kürzung „AO,“ ersetzt.

f) Es wird folgende Nr. 6 angefügt:

„6. über die Höhe der Verzinsung:

§ 238 AO mit der Maßgabe, dass die Höhe 
der Zinsen abweichend von § 238 Abs. 1 
Satz 1 AO zwei Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich be-
trägt.“

(14) Das Bayerische Straßen- und Wegegesetz – 
BayStrWG – (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch 
§ 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2015 (GVBl S. 154), wird 
wie folgt geändert:

1. In Art. 6 Abs. 2 Satz 2 und Art. 34 Abs. 4 Satz 1 
wird jeweils das Wort „schriftliche“ gestrichen.

2. In Art. 59 Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ 
gestrichen.

(15) Das Bayerische Umweltinformationsgesetz 
(BayUIG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 933, BayRS 
2129-1-4-U), geändert durch § 1 Nr. 171 der Verord-
nung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286), wird wie folgt 
geändert:

1. In Art. 2 Abs. 2 Nr. 3 schließender Satzteil werden 
die Worte „Rechts- und Verwaltungsvorschriften“ 
durch das Wort „Rechtsvorschriften“ ersetzt.

2. In Art. 9 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ 
gestrichen. 

3. In Art. 12 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „vom 
20. Februar 1998 (GVBl S. 43, BayRS  2013-1-1-F), 
zuletzt geändert durch §  6 des Gesetzes vom 
9. Mai 2006 (GVBl S. 193),“ gestrichen.

(16) Das Gesetz über den Schutz der Natur, die 
Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien 
Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz –  BayNatSchG) 
vom 23. Februar 2011 (GVBl S. 82, BayRS 791-1-U), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.  April 2015 
(GVBl S. 73), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird in der Überschrift zu 
Art. 61 das Wort „ ; Außerkrafttreten“ gestrichen.

2. In Art. 6 Abs. 3 wird das Wort „schriftlichen“ ge-
strichen. 

3. Art. 61 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „  ;  Außer-
krafttreten“ gestrichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben; die Absatzbezeich-
nung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

(17) Das Bayerische Gesetz zur Bildung, Erzie-
hung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, 

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



466 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 17/2015

anderen Kindertageseinrichtungen und in Tagespfle-
ge (Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsge-
setz – BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl S. 236, BayRS 
2231-1-A), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 243 der Ver-
ordnung vom 22.  Juli 2014 (GVBl S.  286), wird wie 
folgt geändert:

1. In Art. 18 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 sowie 
Art. 19 Nr. 6 werden jeweils die Worte „Satz 3“ 
durch die Worte „Satz 4“ ersetzt.

2. Art. 26 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort 
„schriftlichen“ gestrichen.

b) Es wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„3Die Anträge nach den Sätzen 1 und 2 sind 
unter Verwendung des vom Freistaat Bayern 
kostenlos zur Verfügung gestellten Compu-
terprogramms zu stellen.“

c) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden Sätze 4 
und 5.  

(18) Art. 128 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBI S. 414, ber. S.  632, BayRS 2230-1-1-K), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl 
S. 183), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Überschrift 
zu Art.  128 die Worte „  ,  elektronische Verwal-
tungsinfrastrukturen“ angefügt.

2. Art. 128 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Worte „  ,  elekt-
ronische Verwaltungsinfrastrukturen“ ange-
fügt.

b) Es wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Art. 9 Abs. 2 und 3 sowie Art. 10 
Abs.  1 des Bayerischen E-Government-Ge-
setzes finden auf Schulen entsprechende An-
wendung.“

(19) In Art. 15 des Bayerischen Besoldungsgeset-
zes (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, ber. 
S. 764, BayRS 2032-1-1-F), zuletzt geändert durch § 3 
des Gesetzes vom 24. Juli 2015 (GVBl S.  266), wird 
nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt:

„(2a) 1Wird eine Bezügemitteilung, die mit Zu-
stimmung des Beamten oder der Beamtin elektronisch 
zum Datenabruf bereitgestellt wurde, nicht innerhalb 
von drei Tagen nach Absendung der elektronischen 
Benachrichtigung über die Bereitstellung durch den 
Beamten oder die Beamtin abgerufen, gilt Abs. 2 Satz 
2 ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Benachrichti-
gung entsprechend, soweit der Empfänger oder die 

Empfängerin die Unrichtigkeit der Besoldung aus 
der Bezügemitteilung heraus hätte erkennen müssen. 
2Dies gilt nicht, wenn die elektronische Benachrichti-
gung nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zuge-
gangen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang 
der elektronischen Benachrichtigung nachzuweisen.“

Art. 10

Schlussvorschriften

(1) 1Zur Einführung und Fortentwicklung elektro-
nischer Verwaltungsinfrastrukturen kann die Staats-
regierung durch Rechtsverordnung sachlich und 
räumlich begrenzte Abweichungen von folgenden 
Vorschriften vorsehen: 

1. Zuständigkeits- und Formvorschriften nach Art. 3, 
3a, 27a, 33, 34, 37 Abs. 2 bis 5, Art. 41, 57, 64 und 
69 Abs. 2 BayVwVfG,

2. Art. 5 Abs. 4 bis 7, Art. 6 und 15 Abs. 2 des Bay-
erischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes und

3. sonstigen landesgesetzlichen Zuständigkeits- und 
Formvorschriften, soweit dies zur Erprobung neu-
er elektronischer Formen des Schriftformersatzes, 
der Übermittlung und Bekanntgabe von Doku-
menten oder Erklärungen, der Vorlage von Nach-
weisen, der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung 
oder Weitergabe von Daten oder für die Erpro-
bung der Dienste von zentralen Portalen erforder-
lich ist.

2Die Verordnung ist auf höchstens drei Jahre zu be-
fristen.

(2) 1Dieses Gesetz tritt am 30. Dezember 2015 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten in Kraft:

1. Art. 2 Sätze 1 und 2 am 1. Juli 2016,

2. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 und Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 1 am 1. Juli 2017,

3. Art. 8 Abs. 1 Satz 2 am 1. Januar 2018, 

4. Art. 5 Abs. 2 Satz 1 am 27. November 2019,

5. Art. 3 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3, Art. 5 Abs. 1 am 1. Ja-
nuar 2020.

(3) Außer Kraft treten:

1. die Datenschutzverordnung (DSchV) vom 1. März 
1994 (GVBl S. 153, BayRS 204-1-1-I), zuletzt ge-
ändert durch §  1 Nr.  147 der Verordnung vom 
22. Juli 2014 (GVBl S. 286) mit Ablauf des 29. De-
zember 2015, 

2. die Verordnung über die Gewässer zweiter 
Ordnung (GewZweiV) vom 27. Oktober 2002 
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(GVBl S. 592; ber. S. 926; 2003 S. 60, 322, BayRS 
 753-1-1-U) am 31. März 2016,

3. Abs. 1 am 30. Dezember 2019.

München, den 22. Dezember 2015

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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2230-7-1-K 

Gesetz  
zur Änderung  

des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

Vom 22. Dezember 2015

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol-
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge-
macht wird:

§ 1

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz 
(BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31.  Mai 2000 (GVBl S.  455, ber. S.  633, BayRS 
 2230-7-1-K), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. Mai 2015 (GVBl S. 167), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird folgender Art.  34a 
eingefügt:

„Art. 34a  Leistungen für den Personal- und 
Schulaufwand bei Gewährleistung 
eines unentgeltlichen Schulbesuchs“.

2. Art. 33 Abs. 3 wird aufgehoben.

3. Es wird folgender Art. 34a eingefügt:

„Art. 34a

Leistungen für den Personal- und  
Schulaufwand bei Gewährleistung  
eines unentgeltlichen Schulbesuchs

(1) 1Der Schulträger erhält: 

1. in Abweichung von Art.  33 Abs.  1 Satz  1 
für den notwendigen Personalaufwand eine 
Vergütung nach den für das vergleichbare 
staatliche Personal ermittelten Entgeltgrup-
pen des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst der Länder nebst einem Zuschlag von 
30 v. H., wobei ein pauschaliertes Eintrittsal-
ter 

a) von 28 Lebensjahren für Lehrkräfte und

b) von 22 Lebensjahren für Personal im Sinn 
des Art. 60 BayEUG, für Pflegekräfte und 
für schulisches Verwaltungspersonal im 
Sinn von Art. 2 Abs. 2 

angesetzt wird, sowie

2. in Abweichung von Art. 34 Satz 1 für den not-
wendigen Schulaufwand einheitlich einen 
Zuschuss in Höhe von 100 v. H.

2Voraussetzung ist, dass der Träger 

1. an Verfahren zur schulbezogenen Budgetie-
rung der Abrechnung des Schulaufwands, die 
von der Schulverwaltung angeboten werden, 
mitwirkt und

2. für alle Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf oder im Sinn 
des § 2 der Krankenhausschulordnung 

a) den unentgeltlichen Besuch des Pflicht- 
und Wahlpflichtunterrichts sowie die un-
entgeltliche Teilnahme am schulischen 
Ganztagsangebot ermöglicht,

b) bei der Aufnahme und der Entlassung 
die für entsprechende öffentliche Schulen 
geltenden Vorschriften anwendet,

c) auf den Zustimmungsvorbehalt nach 
Art. 43 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 BayEUG 
verzichtet und 

d) eine vorzeitige Entlassung des Schülers 
nur im Einvernehmen mit der Schulauf-
sichtsbehörde ausspricht.

(2) 1Soweit die Leistungen nach diesem Ge-
setz die tatsächlichen und notwendigen Aufwen-
dungen für Schülerinnen und Schüler im Sinn 
des Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, die schulpflichtig sind 
oder sich an weiterführenden Förderschulen bis 
einschließlich Jahrgangsstufe 12 befinden, nicht 
decken, können auf Antrag zum Ausgleich be-
sonderer Härten freiwillige pauschale Zuschüsse 
nach Maßgabe des Staatshaushalts gewährt wer-
den. 2Aufwendungen im Sinn des Satzes 1 sind 
solche, die in Zusammenhang mit dem Betrieb, 
der Verwaltung und der Organisation der Schu-
len entstehen. 3Der Schulträger hat die Vorausset-
zungen nach diesem Absatz darzulegen und die 
zweckentsprechende Verwendung der Mittel zu 
bestätigen. 

(3) 1War eine Schule am 1. August 2015 nicht 
genehmigt, dann werden Leistungen nach Abs. 1 
und 2 erst gewährt, wenn die Schule zumindest 
zwei Jahre ab Genehmigung ohne wesentliche 
Beanstandung bestanden hat. 2Bis dahin werden 
die Leistungen nach Art. 33 und 34 gewährt.“ 

4. In Art. 60 Satz 1 Nr. 12 Halbsatz 1 werden nach 
dem Wort „Pauschalierung“ die Worte „oder Bud-
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getierung“ und nach dem Wort „insgesamt“ das 
Wort „schulbezogen“ eingefügt.

§ 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1.  August 
2015 in Kraft.  

München, den 22. Dezember 2015

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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230-1-F

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Landesplanungsgesetzes

vom 22. Dezember 2015

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol-
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge-
macht wird:

§ 1

Das Bayerische Landesplanungsgesetz (BayLplG) 
vom 25. Juni 2012 (GVBl. S. 254, BayRS 230-1-F), das 
durch § 1 Nr. 297 der Verordnung vom 22. Juli 2014 
(GVBl. S. 286) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu Art. 16 wird wie folgt gefasst:

„Art. 16  Beteiligungsverfahren“.

b) In der Angabe zu Art. 35 wird das Wort „Au-
ßerkrafttreten,“ gestrichen.

2. Art. 16 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 16

Beteiligungsverfahren“.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt ge-
ändert:

aaa) Der einleitende Satzteil erhält fol-
gende Fassung:

„Bei der Aufstellung von Raumord-
nungsplänen sind zu beteiligen:“.

bbb) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. die öffentlichen Stellen und in 
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 genannten 
Personen des Privatrechts, für 
die eine Beachtenspflicht be-
gründet werden soll,“.

ccc)  In Nr. 2 wird das Wort „den“ durch 
das Wort „die“ ersetzt.

ddd) In Nr. 3 werden das Wort „den“ 
durch das Wort „die“ und das Wort 

„Vereinen“ durch das Wort „Verei-
ne“ ersetzt.

eee) In Nr. 4 werden das Wort „den“ 
durch das Wort „die“ und das Wort 
„Sozialverbänden“ durch das Wort 
„Sozialverbände“ ersetzt.

fff)  Nr. 5 wird wie folgt gefasst:

„5. die Öffentlichkeit.“

bb) Es werden folgende Sätze 2 und 3 ange-
fügt:

„2Zum Entwurf des Landesentwicklungs-
programms sind zusätzlich auch die kom-
munalen Spitzenverbände im Freistaat 
Bayern zu beteiligen. 3Rechtsansprüche 
werden durch die Beteiligung nicht be-
gründet.“

c) Abs. 2 wird durch die folgenden Abs. 2 und 3 
ersetzt:

„(2) 1Im Rahmen der Beteiligung zum Lan-
desentwicklungsprogramm wird der Entwurf 
mindestens einen Monat lang von der obers-
ten Landesplanungsbehörde zur Einsicht aus-
gelegt und in das Internet eingestellt. 2Ort 
und Zeit der Auslegung sowie die einschlä-
gige Internetadresse sind vorher bekannt zu 
machen; die nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 
Satz 2 zu Beteiligenden erhalten eine geson-
derte Mitteilung. 3In der Bekanntmachung, im 
Internet sowie in der gesonderten Mitteilung 
ist jeweils darauf hinzuweisen, dass sowie 
gegenüber welcher Stelle und innerhalb wel-
cher Frist Gelegenheit zur schriftlichen oder 
elektronischen Äußerung besteht.

(3) 1Im Rahmen der Beteiligung zu Regio-
nalplänen wird der Entwurf mindestens einen 
Monat lang

1. von den regional betroffenen höheren 
Landesplanungsbehörden, Landratsäm-
tern und kreisfreien Gemeinden zur Ein-
sicht ausgelegt und

2. vom zuständigen Regionalen Planungs-
verband und den höheren Landespla-
nungsbehörden nach Nr. 1 in das Internet 
eingestellt.
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2Ort und Zeit der Auslegung sowie die ein-
schlägige Internetadresse sind von den in 
Satz  1 Nr. 1 genannten Stellen vorher orts-
üblich bekannt zu machen; die nach Abs.  1 
Satz  1 Nr. 1 bis 4 zu Beteiligenden erhalten 
von der zuständigen Landesplanungsbehörde 
eine gesonderte Mitteilung. 3Abs. 2 Satz 3 gilt 
entsprechend.“

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4; Satz 3 wird 
wie folgt geändert:

aa) In Halbsatz 1 wird die Angabe „Satz 2“ 
durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt.

bb) In Halbsatz 2 werden die Wörter „Abs. 2 
Sätze 4 und 5“ durch die Wörter „Abs. 1 
Satz 3, Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 und 
Satz 3“ ersetzt.

e) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

f) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 bis 4“ 
durch die Angabe „Abs. 1 bis 5“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 1 werden die Wörter „Ein-
holung der Stellungnahmen nach 
Abs.  1“ durch die Wörter „Beteili-
gung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
und Satz 2“ ersetzt.

bbb) In Nr. 2 wird die Angabe „Abs. 3“ 
durch die Angabe „Abs. 4“ ersetzt.

ccc)  In Nr. 3 wird die Angabe „Abs. 4“ 
durch die Angabe „Abs. 5“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 1“ durch die Wörter „Abs.  2 
Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1“ ersetzt.

dd) Es wird folgender Satz 5 angefügt:

„5Werden durch die Änderungen kei-
ne neuen Beachtenspflichten eingeführt 
oder bestehende verstärkt, kann von der 
erneuten Durchführung der Verfahren 
nach den Abs. 1 bis 6 abgesehen wer-
den.“

3. Art. 18 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 Halbsatz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ab dem Tag des Inkrafttretens ist das Lan-
desentwicklungsprogramm von der obersten 
Landesplanungsbehörde, der Regionalplan 
von den regional betroffenen höheren Lan-
desplanungsbehörden auszulegen und in das 

Internet einzustellen;“.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

4. Art. 25 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt ge-
ändert:

aaa) In Nr. 4 wird das Wort „und“ gestri-
chen.

bbb) In Nr. 5 werden der Punkt durch 
ein Komma ersetzt sowie das Wort 
„und“ angefügt.

ccc)  Es wird folgende Nr. 6 angefügt:

„6. die Öffentlichkeit.“

bb) Es werden folgende Sätze 2 und 3 ange-
fügt:

„2Rechtsansprüche werden durch die Be-
teiligung nicht begründet. 3Bei Vorhaben 
der Verteidigung oder des Zivilschutzes 
können die in Abs. 3 Satz 3 genannten 
Stellen die Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach Satz 1 Nr. 6 einschränken oder aus-
schließen.“

b) Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) 1Im Rahmen der Beteiligung werden 
die Verfahrensunterlagen für einen angemes-
senen Zeitraum von höchstens einem Monat

1. von den Gemeinden, in denen sich das 
Vorhaben voraussichtlich auswirkt, zwei 
Wochen nach Zugang zur Einsicht ausge-
legt und

2. von der höheren Landesplanungsbehörde 
in das Internet eingestellt.

2Ort und Zeit der Auslegung sowie die ein-
schlägige Internetadresse sind von den Ge-
meinden vorher ortsüblich bekannt zu ma-
chen; die nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 5 zu 
Beteiligenden erhalten von der höheren Lan-
desplanungsbehörde eine gesonderte Mittei-
lung. 3In der Bekanntmachung, im Internet so-
wie in der gesonderten Mitteilung ist jeweils 
darauf hinzuweisen, dass sowie gegenüber 
welcher Stelle und innerhalb welcher Frist 
Gelegenheit zur schriftlichen oder elektroni-
schen Äußerung besteht. 4Die Gemeinden lei-
ten die bei ihnen vorgebrachten Äußerungen 
nach Ablauf der Äußerungsfrist unverzüglich 
der höheren Landesplanungsbehörde zu; sie 
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können dazu eine eigene Stellungnahme ab-
geben.“

5. In Art. 26 Satz 2 werden die Wörter „und die Be-
teiligung der Öffentlichkeit nach Art. 25 Abs. 5 
erfolgen“ durch das Wort „erfolgt“ ersetzt.

6. In Art. 28 Abs. 7 werden die Wörter „Widerspruch 
und Anfechtungsklage“ durch das Wort „Anfech-
tungsklagen“ ersetzt.

7. Art. 35 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Außerkraft-
treten,“ gestrichen.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Satznummerierung in Satz 1 wird ge-
strichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

München, den 22. Dezember 2015

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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605-1-F , 605-10-F

Gesetz  
zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes  

und der Verordnung zur Durchführung  
des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat,  

Gemeinden und Gemeindeverbänden  
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2016)

vom 22. Dezember 2015

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol-
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge-
macht wird:

§ 1

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 2013 (GVBl. 
S. 210, BayRS 605-1-F), das zuletzt durch § 2 Nr. 49 
des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GVBl. S. 82) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 1 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird das Wort „und“ durch ein Kom-
ma ersetzt.

b) In Nr. 2 werden der Strichpunkt durch ein 
Komma und der Schlusspunkt durch ein Kom-
ma und das Wort „und“ ersetzt.

c) Es wird folgende Nr. 3 angefügt:

„3. zum Ausgleich von Kosten für Asylbewer-
ber, abgelehnte Asylbewerber, ausländi-
sche unbegleitete Minderjährige und bei 
der Kinderbetreuung bestimmt sind, maß-
gebend ist der im Verbundzeitraum im 
Staatshaushalt bei Kap. 13 01 Tit. 015 03 
vereinnahmte Betrag.“

2. Art. 2 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Dabei ist Mehrbelastungen auf Grund Struk-
turschwäche sowie Bevölkerungsrückgang und 
für die Kinderbetreuung Rechnung zu tragen; bei 
kreisfreien Gemeinden werden zusätzlich ihre be-
sondere Aufgabenstellung sowie ihre Soziallasten 
berücksichtigt.“

3. Art. 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt geän-
dert:

aaa)  In Halbsatz 1 werden die Wörter 
„nach der Einwohnerzahl“ gestri-
chen.

bbb)  In Halbsatz  2 werden die Wör-
ter „Ausgangsmesszahl und des 
Hauptansatzes nach Nr. 1“ durch 
die Wörter „Ansätze nach den 
Nrn. 1 bis 3“ ersetzt.

bb) Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aaa)  Die Sätze 5 und 6 werden wie 
folgt gefasst:

„5Insgesamt werden höchstens 
35  Prozent berücksichtigt. 6Der 
Ergänzungsansatz ist das Pro-
dukt aus Einwohnerzahl und dem 
nach den Sätzen 2 bis 5 berech-
neten Prozentsatz.“

bbb) Satz 7 wird aufgehoben.

cc) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Ein Ansatz für Soziallasten

1Kreisfreie Gemeinden erhalten einen 
Ergänzungsansatz für ihre Sozial-
lasten. 2Er beträgt das 3,1-Fache der 
durchschnittlichen Zahl der Personen 
in Bedarfsgemeinschaften nach § 7 
Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch (SGB II).“

dd) Es wird folgende Nr. 5 angefügt:

„5. Ansatz für Kinderbetreuung

1Gemeinden erhalten einen Ergän-
zungsansatz für Belastungen durch 
Kinderbetreuung. 2Als Ergänzungs-
ansatz hinzugerechnet wird die Zahl 
der Kinder in Tageseinrichtungen.“

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Aus-
gangsmesszahl nach Abs.  1 und des Haupt-
ansatzes nach Abs. 1 Nr. 1“ durch die Wörter 
„Ansätze nach Abs. 1 Nr. 1 bis 3“ ersetzt.
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c) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) 1Bei der Ermittlung der Ansätze nach 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 werden die bei der Berech-
nung der Schlüsselzuweisungen 2014 berück-
sichtigten Zahlen der Personen mit Neben-
wohnung mit einem Bruchteil berücksichtigt. 
2Der Bruchteil beträgt für die Schlüsselzuwei-
sungen 

1. 2016 achtzehn Fünfundzwanzigstel, 

2. 2017 sechzehn Fünfundzwanzigstel, 

3. 2018 vierzehn Fünfundzwanzigstel, 

4. 2019 zwölf Fünfundzwanzigstel, 

5. 2020 zehn Fünfundzwanzigstel, 

6. 2021 acht Fünfundzwanzigstel, 

7. 2022 sechs Fünfundzwanzigstel,

8. 2023 vier Fünfundzwanzigstel und 

9. 2024 zwei Fünfundzwanzigstel.

3Überstieg bei der Berechnung der Schlüssel-
zuweisungen 2014 der Anteil der Personen 
mit Nebenwohnung an der Summe aus Ein-
wohnerzahl und Zahl der Personen mit Ne-
benwohnung 10 Prozent, gelten abweichend 
von Satz  2 Nr. 2, 3, 5, 6, 8 und 9 folgende 
Bruchteile für die Schlüsselzuweisungen

1. 2017 und 2018 achtzehn Fünfundzwan-
zigstel, 

2. 2020 und 2021 zwölf Fünfundzwanzigstel 
und 

3. 2023 und 2024 sechs Fünfundzwanzigs-
tel.“

4. Art. 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt geän-
dert:

aa) In den Nrn. 1 und 2 wird jeweils die An-
gabe „250 Prozent“ durch die Wörter 
„310 Prozent (Nivellierungshebesatz) 
zuzüglich des Zuschlags nach Satz 2“ er-
setzt.

bb) In Nr. 3 werden die Wörter „300 Prozent 
abzüglich des jeweils geltenden Prozent-
satzes der Gewerbesteuerumlage gemäß 
§ 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Wörter „310 Prozent (Nivellierungshebe-
satz), abzüglich des jeweils geltenden 
Vervielfältigers der Gewerbesteuerumla-

ge gemäß § 6 des Gemeindefinanzreform-
gesetzes und zuzüglich des Zuschlags 
nach Satz 2 sowie die Hälfte der Einnah-
men aus der Spielbankabgabe“ ersetzt.

cc) In Nr. 4 werden die Wörter „die Aus-
gleichsleistung“ durch die Wörter „den 
Einkommensteuerersatz“ ersetzt.

dd) In Nr. 5 werden die Wörter „nach dem 
Gesetz zur Fortsetzung der Unterneh-
menssteuerreform vom 29. Oktober 1997 
(BGBl  I S.  2590) und der Ausgleich“ 
durch die Wörter „einschließlich des Aus-
gleichs“ ersetzt.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Soweit die für das jeweilige Erhebungsjahr 
festgesetzten Hebesätze die Nivellierungshe-
besätze nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 übersteigen, 
werden die Steuereinnahmen, die auf die 
übersteigenden Prozentpunkte entfallen, mit 
10  Prozent in die Steuerkraftzahlen einge-
rechnet.“

5. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „seiner Be-
lastung durch Sozialhilfe und durch Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende“ durch die Wör-
ter „seinen Soziallasten“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt geän-
dert:

aaa)  In Halbsatz 1 werden die Wörter 
„nach der Einwohnerzahl“ gestri-
chen.

bbb)  In Halbsatz 2 wird das Wort „hier-
bei“ durch die Wörter „bei der 
Ermittlung des Ansatzes nach 
Nr. 1“ ersetzt.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Ein Ansatz für Soziallasten

Der Ergänzungsansatz beträgt das 
3,1-Fache der durchschnittlichen 
Zahl der Personen in Bedarfsgemein-
schaften nach § 7 Abs. 3 SGB II.“

6. Dem Art. 6 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Stellen sich erhebliche Unrichtigkeiten der 
Grundlagen für die Berechnung der Ansätze nach 
den Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 und Art. 5 Abs. 2 Nr. 2 in der 
jeweils bis 31. Dezember 2015 geltenden Fassung 
heraus, so wird bei der Berechnung der Schlüs-
selzuweisungen für das nächste Haushaltsjahr als 
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Ergänzungsansatz ein Korrekturposten berück-
sichtigt, der sich aus der Veränderung des bisheri-
gen Ansatzes, die nach der bis 31. Dezember 2015 
geltenden Systematik und mit unverändertem 
landesdurchschnittlichen Belastungssatz ermittelt 
wird, und der für die Berechnung des Hauptansat-
zes maßgebenden Einwohnerzahl ergibt.“

7. Art. 10b Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Angabe 
„(BayKrG)“ wird gestrichen.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Satz 1 gilt auch für die Kofinanzierung des 
Landes zu den Kosten der Vorhaben zur Ver-
besserung von Versorgungsstrukturen, für die 
Fördermittel aus dem Strukturfonds gewährt 
werden.“

8. Dem Art. 13e wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Die Mittel nach den Sätzen 1 und 2 dienen zur 
Abfinanzierung der Förderung von Ersterschlie-
ßungsmaßnahmen und können in Härtefällen 
auch für Sanierungsmaßnahmen eingesetzt wer-
den.“

9. Art. 23a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. wie der Ansatz für Strukturschwäche nach 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 3, der Ansatz für Soziallasten 
nach den Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 und Art. 5 Abs. 2 
Nr. 2 und der Ansatz für Kinderbetreuung 
nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 5 ermittelt werden,“.

10. In Art. 24 Abs. 2 wird die Angabe „2018“ durch 
die Angabe „2024“ ersetzt.

§ 2

Änderung der Verordnung zur Durchführung  
des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen 

Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden 
und Gemeindeverbänden (FAGDV 2002) vom 19. Juli 
2002 (GVBl. S. 418, BayRS 605-10-F), die zuletzt durch 
§ 2 Nr. 50 des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GVBl. S. 82) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Angabe zur Überschrift wird wie folgt gefasst:

„(Bayerische Durchführungsverordnung  
Finanzausgleichsgesetz – FAGDV)“.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und in Nr. 2 wer-

den die Wörter „die in diesem Zeitraum 
zugeflossenen Ausgleichsleistungen“ 
durch die Wörter „den in diesem Zeit-
raum zugeflossenen Einkommensteuerer-
satz“ ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Der Zuschlag nach Art. 4 Abs. 2 Satz 2 
FAG beträgt 10 % des Produkts aus den 
Grundbeträgen und den oberhalb der Ni-
vellierungshebesätze liegenden Prozent-
punkten der Hebesätze.“

b) In Abs. 3 wird das Wort „Hebesatz“ durch das 
Wort „Nivellierungshebesatz“ ersetzt.

3. § 5 wird wie folgt gefasst:

‚§ 5

Ergänzungsansätze nach den  
Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und  

Art. 5 Abs. 2 Nr. 2 FAG

(1) Bei der Ermittlung des Ansatzes für Struk-
turschwäche nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 FAG wird als 
durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen der Jah-
resdurchschnitt der „Arbeitslosen nach Gemein-
den, Kreisen, Regierungsbezirken und Ländern“ 
der Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchen-
den der Bundesagentur für Arbeit für das vorvor-
hergehende Jahr herangezogen.

(2) Bei der Ermittlung des Ansatzes für Sozi-
allasten nach den Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 und Art. 5 
Abs. 2 Nr. 2 FAG wird als durchschnittliche Zahl 
der Personen in Bedarfsgemeinschaften der Jah-
resdurchschnitt der Personen in Bedarfsgemein-
schaften der „Statistik der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem SGB II“ der Bundes-
agentur für Arbeit für das vorvorhergehende Jahr 
herangezogen.

(3) 1Bei der Ermittlung des Ansatzes für Kin-
derbetreuung nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 5 FAG wird 
die Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen der 
„Statistik der Kinder und tätigen Personen in Ta-
geseinrichtungen“ am 1.  März des vorvorherge-
henden Jahres entnommen. 2Soweit diese noch 
nicht verfügbar ist, ist die zuletzt erstellte Statistik 
maßgebend.‘

4. § 11 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 einge-
fügt:

„2In die Berechnung der Krankenhausumlage 
einbezogen wird die Hälfte der für Vorhaben 
zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen 
veranschlagten Haushaltsmittel, soweit sie 
nicht durch Fördermittel aus dem Struktur-
fonds gedeckt werden.“
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b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

§ 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

München, den 22. Dezember 2015

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol-
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge-
macht wird:

§ 1

Änderung des Haushaltsgesetzes 2015/2016

Das Haushaltsgesetz 2015/2016 (HG  2015/2016) 
vom 17.  Dezember 2014 (GVBl. S.  511, BayRS 
 630-2-20-F) wird wie folgt geändert:

1. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) Für das Haushaltsjahr 2016 wird die An-
gabe „52  452  340  400“ durch die Angabe 
„55 819 737 100“ ersetzt.

b) Gleichzeitig wird der Haushaltsplan nach 
Maßgabe des diesem Gesetz als Anlage bei-
gefügten Nachtragshaushaltsplans geändert.

2. Art. 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 Nr. 2 wird die Angabe „550 000 000“ 
durch das Wort „null“ ersetzt.

b) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„4Die Ermächtigung nach Satz 1 Halbsatz  1 
vermindert sich bei dem Kapitel 13 60

1. im Jahr 2015 um 430  000  000  €; die Er-
mächtigung vermindert sich um die Mehr-
einnahmen und erhöht sich um die Min-
dereinnahmen bei Kap. 13 60 Tit. 134 01,

2. im Jahr 2016 um 550 000 000 €

(Nettotilgung).“

3. Dem Art. 6 werden folgende Abs. 14 bis 25 ange-
fügt:

‚(14) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 02 
(Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und 
der Staatskanzlei) im Kapitel 02 01 (Ministerpräsi-
dent und Staatskanzlei) bei

1. Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)

a) eine Planstelle der BesGr B 9 (Ministerial-

direktor, Ministerialdirektorin) nach Bes-
Gr  B  10 (Staatsrat, Staatsrätin als Amts-
chef oder Amtschefin der Staatskanzlei) 
gehoben;

b) eine Planstelle der BesGr B 3 (Leitender 
Ministerialrat, Leitende Ministerialrätin) 
nach BesGr B 4 (Leitender Ministerialrat, 
Leitende Ministerialrätin) kostenneutral 
gehoben;

c) eine Planstelle der BesGr  B  6 (Ministe-
rialdirigent, Ministerialdirigentin), fünf 
Planstellen der BesGr  B  3 (Ministerial-
rat, Ministerialrätin), drei Planstellen der 
BesGr  A  15 (Regierungsdirektor, Regie-
rungsdirektorin), zwei Planstellen der 
BesGr A 14 (Oberregierungsrat, Oberre-
gierungsrätin) und vier Planstellen der 
BesGr  A  13 (Regierungsrat, Regierungs-
rätin) neu ausgebracht;

2. Titel 428  01 (Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen)

a) eine Stelle der EGr 8 (Arbeitnehmer, Ar-
beitnehmerin), eine Stelle der EGr 6 (Ar-
beitnehmer, Arbeitnehmerin) und eine 
Stelle der EGr  5 (Arbeitnehmer, Arbeit-
nehmerin) neu ausgebracht;

b) eine Stelle der EGr  13 (Arbeitnehmer, 
Arbeitnehmerin) kostenneutral in eine 
Planstelle der BesGr A 13 (Regierungsrat, 
Regierungsrätin) bei Titel 422  01 (Plan-
mäßige Beamte) umgewandelt.

2Für die gemäß Satz 1 Nr. 1 Buchst. c und Nr. 2 
Buchst.  a neu ausgebrachten (Plan-)  Stellen ist 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 nicht anzuwenden. 3Diese neu 
ausgebrachten (Plan-) Stellen sowie die entspre-
chenden Personalmittel erhalten den Vermerk 
„kw zum 31.12.2018“.

(15) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 
03A (Geschäftsbereich des Staatsministeriums 
des Innern, für Bau und Verkehr)

1. im Kapitel 03 01 (Ministerium) bei Titel 422 01 
(Planmäßige Beamte) drei Planstellen der 
BesGr A 15 (Regierungsdirektor, Regierungs-
direktorin), zwei Planstellen der BesGr A 14 
(Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin) 

Gesetz 
zur Änderung des  

Haushaltsgesetzes 2015/2016 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2016 – NHG 2016)

Vom 22. Dezember 2015 
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und acht Planstellen der BesGr A 13 (Regie-
rungsrat, Regierungsrätin) neu ausgebracht;

2. im neuen Kapitel 03  02 (Sammelansätze für 
den Gesamtbereich des Epl. 03A – Allgemei-
ne Innere Verwaltung –) folgender Kapitel-
vermerk neu ausgebracht:

„Folgende (Plan-) Stellen sowie die entspre-
chenden Personalmittel erhalten den Ver-
merk „kw zum 31.12.2018“:

Kapitel Titel
BesGr/

EGr
Stellenzahl

03 01 422 01 A 15 3,0

A 14 2,0

A 13 8,0

03 06 422 01 R 2 4,0

R 1 16,0

A 12 5,0

A 11 7,0

A 10 2,0

A 9 3,0

A 8 2,0

A 7 1,0

428 01 E 6 17,0

E 5 5,0

03 08 422 01 a) A 15 3,0

A 14 15,0

A 13 30,0

A 12 78,0

A 11 54,0

A 10 59,0

A 9 53,0

A 8 59,0

A 7 35,0

03 08 422 01 i) A 12 1,0

A 10 1,0

A 7 3,0

428 01 h) E 11 15,0

428 01 i) E 10 2,0

E 9 39,0

E 8 52,0

E 6 229,5

E 5 13,0

428 11 b) – 969,0

428 14 – 1.370,0

03 15 422 01 A 14 8,0

A 13 5,0

Kapitel Titel
BesGr/

EGr
Stellenzahl

A 12 6,0

A 11 11,0

A 10 17,0

A 9 15,0

03 18 428 01 E 6 30,0

E 5 50,0

03 20 422 21 A 5, A 7 500,0

Summe 3.797,5“;

3. im Kapitel 03 06 (Verwaltungsgerichte) 

a) bei Titel 422  01 (Planmäßige Beamte 
(Richter)) vier Planstellen der BesGr  R  2 
(Vorsitzender Richter, Vorsitzende Richte-
rin am Verwaltungsgericht), 16 Planstel-
len der BesGr R 1 (Richter, Richterin am 
Verwaltungsgericht), fünf Planstellen der 
BesGr  A  12 (Regierungsamtsrat, Regie-
rungsamtsrätin), sieben Planstellen der 
BesGr A 11 (Regierungsamtmann, Regie-
rungsamtfrau), zwei Planstellen der Bes-
Gr A 10 (Regierungsoberinspektor, Regie-
rungsoberinspektorin), drei Planstellen 
der BesGr  A  9 (Regierungsinspektor, 
Regierungsinspektorin), zwei Planstellen 
der BesGr  A  8 (Regierungshauptsekre-
tär, Regierungshauptsekretärin) und eine 
Planstelle der BesGr  A  7 (Regierungs-
obersekretär, Regierungsobersekretärin) 
und

b) bei Titel 428  01 (Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen) 17 Stellen der EGr  6 
(Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin) und fünf 
Stellen der EGr 5 (Arbeitnehmer, Arbeit-
nehmerin)

neu ausgebracht;

4. im Kapitel 03 07 (Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung) der allgemeine Vermerk 
Nr. 2 zu Titel 428 16 wie folgt gefasst:

„Das Staatsministerium des Innern, für Bau 
und Verkehr wird ermächtigt, die Stellen des 
Titels 428 16 in andere Verwaltungen umzu-
setzen und ihnen aus dem Ansatz die ent-
sprechenden Verstärkungsmittel zuzuweisen. 
Die Ausgaben sind bei der aufnehmenden 
Verwaltung bei Titel 428 16 rechnungsmäßig 
nachzuweisen. Auf hiernach sich ergebende 
außerplanmäßige Ausgaben ist Art. 37 BayHO 
nicht anzuwenden; außerplanmäßige Ausga-
ben sind jedoch in der Haushaltsrechnung als 
solche zu bezeichnen. Die Möglichkeit un-
befristete Arbeitsverhältnisse abzuschließen, 
geht dabei auf die aufnehmende Verwaltung 
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über. Die umgesetzten Stellen erhalten je-
weils den Vermerk „Stelle sowie die entspre-
chenden Ausgabemittel kw mit Ausscheiden 
des Stelleninhabers, spätestens jedoch nach 
dem Ablauf von drei Jahren. Die Dreijahres-
Frist beginnt mit dem Ende des Kalenderjah-
res, in dem die Umsetzung erfolgt.““;

5. im Kapitel 03 08 (Regierungen)

a) bei Titel 422 01 Buchst. a (Planmäßige Be-
amte, Verwaltung allgemein) drei Plan-
stellen der BesGr A 15 (Regierungsdirek-
tor, Regierungsdirektorin), 15 Planstellen 
der BesGr A 14 (Oberregierungsrat, Ober-
regierungsrätin), 30 Planstellen der BesGr 
A 13 (Regierungsrat, Regierungsrätin), 78 
Planstellen der BesGr A 12 (Regierungs-
amtsrat, Regierungsamtsrätin), 54 Plan-
stellen der BesGr A  11 (Regierungsamt-
mann, Regierungsamtfrau), 59 Planstellen 
der BesGr A 10 (Regierungsoberinspektor, 
Regierungsoberinspektorin), 53 Planstel-
len der BesGr A 9 (Regierungsinspektor, 
Regierungsinspektorin), 59 Planstellen 
der BesGr A 8 (Regierungshauptsekretär, 
Regierungshauptsekretärin) und 35 Plan-
stellen der BesGr A 7 (Regierungsoberse-
kretär, Regierungsobersekretärin),

b) bei Titel 422  01 Buchst.  i (Planmäßige 
Beamte, Personal Unterbringungsver-
waltung) eine Planstelle der BesGr A 12 
(Regierungsamtsrat, Regierungsamts-
rätin), eine Planstelle der BesGr  A  10 
(Regierungsoberinspektor, Regierungs-
oberinspektorin) und drei Planstellen der 
BesGr  A  7 (Regierungsobersekretär, Re-
gierungsobersekretärin),

c) bei Titel 428 01 Buchst. h (Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen, Fachpersonal 
Sozialverwaltung) 15 Stellen der EGr  11 
(Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin),

d) bei Titel 428  01 Buchst.  i (Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen, Personal Unter-
bringungsverwaltung) zwei Stellen der 
EGr  10 (Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin), 
39 Stellen der EGr  9 (Arbeitnehmer, Ar-
beitnehmerin), 52 Stellen der EGr  8 
(Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin), 229,5 
Stellen der EGr 6 (Arbeitnehmer, Arbeit-
nehmerin) und 13 Stellen der EGr 5 (Ar-
beitnehmer, Arbeitnehmerin),

e) bei Titel 428 11 Buchst. b (Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen, Personal Unter-
bringungsverwaltung) zur Anpassung der 
Stellen an die Mittel 969 Stellen (Arbeit-
nehmer, Arbeitnehmerin),

f) bei dem neuen Titel 428  14 (Sonstige 
Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen) zur Anpassung der 
Stellen an die Mittel 1 370 Stellen (Arbeit-
nehmer, Arbeitnehmerin)

neu ausgebracht;

6. im Kapitel 03 15 (Landesamt für Verfassungs-
schutz), Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)

a) eine Planstelle der BesGr  A  14 (Oberre-
gierungsrat, Oberregierungsrätin), drei 
Planstellen der BesGr A 13 (Regierungs-
rat, Regierungsrätin), vier Planstellen 
der BesGr  A  12 (Regierungsamtsrat, Re-
gierungsamtsrätin), drei Planstellen der 
BesGr  A  11 (Regierungsamtmann, Re-
gierungsamtfrau), drei Planstellen der 
BesGr A 9+AZ (Regierungsinspektor, Re-
gierungsinspektorin), vier Planstellen der 
BesGr  A  9 (Regierungsinspektor, Regie-
rungsinspektorin) und zwei Planstellen 
der BesGr A 8 (Regierungshauptsekretär, 
Regierungshauptsekretärin),

b) acht Planstellen der BesGr A 14 (Oberre-
gierungsrat, Oberregierungsrätin), fünf 
Planstellen der BesGr A 13 (Regierungs-
rat, Regierungsrätin), sechs Planstellen 
der BesGr  A  12 (Regierungsamtsrat, Re-
gierungsamtsrätin), elf Planstellen der 
BesGr  A  11 (Regierungsamtmann, Re-
gierungsamtfrau), 17 Planstellen der Bes-
Gr A 10 (Regierungsoberinspektor, Regie-
rungsoberinspektorin) und 15 Planstellen 
der BesGr A 9 (Regierungsinspektor, Re-
gierungsinspektorin) und

c) eine Planstelle der BesGr  A  15 (Regie-
rungsdirektor, Regierungsdirektorin), 
fünf Planstellen der BesGr A 14 (Oberre-
gierungsrat, Oberregierungsrätin), eine 
Planstelle der BesGr A 13 (Regierungsrat, 
Regierungsrätin) und acht Planstellen der 
BesGr  A  12 (Regierungsamtsrat, Regie-
rungsamtsrätin)

neu ausgebracht;

7. im Kapitel 03  17 (Landeskriminalamt), Titel 
422 01 (Planmäßige Beamte)

a) eine Planstelle der BesGr A 14 (Kriminal-
oberrat, Kriminaloberrätin), eine Planstel-
le der BesGr A 13 (Kriminalrat, Kriminal-
rätin), zwei Planstellen der BesGr  A  12 
(Kriminalhauptkommissar, Kriminal-
hauptkommissarin), eine Planstelle der 
BesGr  A  11 (Kriminalhauptkommissar, 
Kriminalhauptkommissarin), eine Plan-
stelle der BesGr A 10 (Kriminaloberkom-
missar, Kriminaloberkommissarin), drei 
Planstellen der BesGr A 9+AZ (Kriminal-
hauptmeister, Kriminalhauptmeisterin), 
vier Planstellen der BesGr A 9 (Kriminal-
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kommissar, Kriminalkommissarin) und 
drei Planstellen der BesGr A 8 (Kriminal-
obermeister, Kriminalobermeisterin) und

b) sechs Planstellen der BesGr  A  14 (Kri-
minaloberrat, Kriminaloberrätin), vier 
Planstellen der BesGr A 13 (Kriminalrat, 
Kriminalrätin), sieben Planstellen der 
BesGr  A  12 (Kriminalhauptkommissar, 
Kriminalhauptkommissarin), vier Plan-
stellen der BesGr  A  11 (Kriminalhaupt-
kommissar, Kriminalhauptkommissarin) 
und drei Planstellen der BesGr A 10 (Kri-
minaloberkommissar, Kriminaloberkom-
missarin)

neu ausgebracht;

8. im Kapitel 03 18 (Landespolizei)

a) bei Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)

aa) zwei Planstellen der BesGr A 13 (Poli-
zeirat, Polizeirätin), zwölf Planstellen 
der BesGr  A  12 (Polizeihauptkom-
missar, Polizeihauptkommissarin), 
zwei Planstellen der BesGr A 11 (Po-
lizeihauptkommissar, Polizeihaupt-
kommissarin), zwölf Planstellen der 
BesGr  A  10 (Polizeioberkommissar, 
Polizeioberkommissarin), 14 Planstel-
len der BesGr A 9+AZ (Polizeihaupt-
meister, Polizeihauptmeisterin), 16 
Planstellen der BesGr  A  9 (Polizei-
kommissar, Polizeikommissarin) und 
sechs Planstellen der BesGr A 8 (Poli-
zeiobermeister, Polizeiobermeisterin) 
und

bb) eine Planstelle der BesGr A 13 (Poli-
zeirat, Polizeirätin), 17 Planstellen der 
BesGr  A  12 (Polizeihauptkommissar, 
Polizeihauptkommissarin), 28 Plan-
stellen der BesGr A 11 (Polizeihaupt-
kommissar, Polizeihauptkommissa-
rin), 30 Planstellen der BesGr  A  10 
(Polizeioberkommissar, Polizeiober-
kommissarin), 37 Planstellen der 
BesGr  A  9+AZ (Polizeihauptmeister, 
Polizeihauptmeisterin), 83 Planstel-
len der BesGr A 9 (Polizeikommissar, 
Polizeikommissarin), 33 Planstellen 
der BesGr  A  8 (Polizeiobermeister, 
Polizeiobermeisterin) und zwölf Plan-
stellen der BesGr A 7 (Polizeimeister, 
Polizeimeisterin) und

b) bei Titel 428  01 (Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen) 30 Stellen der EGr  6 
(Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin) und 50 
Stellen der EGr 5 (Arbeitnehmer, Arbeit-
nehmerin)

neu ausgebracht;

9. im Kapitel 03  20 (Bereitschaftspolizei) bei 
Titel 422  21 (Polizeivollzugsbeamte in Aus-
bildung) 500 Stellen der BesGr A5, A7 (Poli-
zeidienstanfänger, Polizeidienstanfängerin, 
Polizeimeisteranwärter, Polizeimeisteranwär-
terin, Polizeioberwachtmeister, Polizeiober-
wachtmeisterin) neu ausgebracht.

2Für die gemäß Satz  1 Nr.  1, 3 und 5 bis 8 neu 
ausgebrachten (Plan-)  Stellen ist Art.  6 Abs.  2 
Satz 1 nicht anzuwenden; die gemäß Satz 1 Nr. 9 
neu ausgebrachten Stellen sind abweichend von 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 bis 29. Februar 2016 gesperrt.

(16) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 
03  B (Geschäftsbereich des Staatsministeriums 
des Innern, für Bau und Verkehr – Bayerische 
Staatsbauverwaltung –) 

1. im Kapitel 03  61 (Oberste Baubehörde im 
Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau 
und Verkehr) bei Titel 422 01 (Planmäßige Be-
amte) zwei Planstellen der BesGr A 15 (Bau-
direktor, Baudirektorin), zwei Planstellen der 
BesGr  A  14 (Bauoberrat, Bauoberrätin) und 
eine Planstelle der BesGr A 13 (Regierungs-
rat, Regierungsrätin) neu ausgebracht;

2. im Kapitel 03 62 (Sammelansätze für den Ge-
samtbereich des Epl. 03B – Staatsbauverwal-
tung –) 

a) der bisherige Kapitelvermerk wird Kapi-
telvermerk Nr. 1;

b) folgender Kapitelvermerk Nr. 2 neu aus-
gebracht:

„2) Folgende (Plan-) Stellen des gesam-
ten Epl.  03B sowie die entsprechen-
den Personalmittel erhalten den Ver-
merk „kw zum 31.12.2018“:

Kapitel Titel
BesGr/

EGr
Stellen-

zahl

03 61 422 01 A 15 2

A 14 2

A 13 1

03 73 422 01 A 15 7

A 14 7

03 80 422 01 A 13 7

A 12 11

A 11 8

428 01 E 12 4

Summe 49“;

3. im Kapitel 03 73 (Bauabteilungen der Regie-
rungen) bei Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) 
sieben Planstellen der BesGr A 15 (Baudirek-
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tor, Baudirektorin) und sieben Planstellen der 
BesGr  A  14 (Bauoberrat, Bauoberrätin) neu 
ausgebracht;

4. im Kapitel 03 80 (Staatliche Bauämter)

a) bei Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) sie-
ben Planstellen der BesGr  A  13 (Baurat, 
Baurätin), elf Planstellen der BesGr A 12 
(Technischer Amtsrat, Technische Amts-
rätin) und acht Planstellen der BesGr A 11 
(Technischer Amtmann, Technische Amt-
frau) und

b) bei Titel 428  01 (Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen) vier Stellen der EGr 12 
(Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin)

neu ausgebracht;

5. aus Kapitel 03  80 (Staatliche Bauämter) von 
Titel 422  01 (Planmäßige Beamte) eine 0,25 
Planstelle der BesGr A  11 (Regierungsamt-
mann, Regierungsamtfrau) nach Kapitel 06 16 
(Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und 
Seen), Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) um-
gesetzt.

2Für die gemäß Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 neu ausge-
brachten (Plan-)  Stellen ist Art.  6 Abs.  2 Satz  1 
nicht anzuwenden.

(17) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 
04 (Geschäftsbereich des Staatsministeriums der 
Justiz)

1. im Kapitel 04 02 (Sammelansätze für den Ge-
samtbereich des Epl.  04) folgender Kapitel-
vermerk neu ausgebracht:

„Folgende (Plan-) Stellen sowie die entspre-
chenden Personalmittel erhalten den Ver-
merk „kw zum 31.12.2018“:

Kapitel Titel
BesGr/ 

EGr
Stellen- 

zahl

04 04 422 01 R 1 50

A 10 25

A 6 100

428 11 – 35

04 05 422 01 A 13 10

A 7 40

Summe 260“;

 2. im Kapitel 04 04 (Gerichte und Staatsanwalt-
schaften)

a) bei Titel  422  01 (Planmäßige Beamte 
(Richter und Staatsanwälte)) 30 Planstel-
len der BesGr R 1 (Richter, Richterin am 

Amts- oder Landgericht), 20 Planstellen 
der BesGr  R  1 (Staatsanwalt, Staatsan-
wältin), 25 Planstellen der BesGr  A  10 
(Rechtspflegeoberinspektor, Rechtspfle-
geoberinspektorin) und 100 Planstellen 
der BesGr  A  6 (Justizsekretär, Justizse-
kretärin),

b) bei Titel  428  11 (Sonstige Hilfsleistun-
gen durch Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen) zur Anpassung der Stellen an 
die Mittel 35 Stellen (Arbeitnehmer, Ar-
beitnehmerin)

neu ausgebracht;

3. 1,67 Planstellen der BesGr A 9 (Inspektor, In-
spektorin – im Justizvollzugsdienst) aus Kapi-
tel 04 05 (Justizvollzugsanstalten), Titel 422 01 
(Planmäßige Beamte) in eine Planstelle der 
BesGr A 14 (Technischer Oberrat, Technische 
Oberrätin) und in eine 0,67 Planstelle der Bes-
Gr A 10 (Technischer Oberinspektor, Techni-
sche Oberinspektorin) jeweils nach Kapitel 
04  04 (Gerichte und Staatsanwaltschaften), 
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und 
Staatsanwälte)) umgesetzt und umgewandelt. 
Die nach Kapitel 04 04 (Gerichte und Staats-
anwaltschaften), Titel 422 01 (Planmäßige Be-
amte (Richter und Staatsanwälte)) umgesetzte 
und umgewandelte Planstelle der BesGr A 14 
(Technischer Oberrat, Technische Oberrätin) 
erhält den Vermerk „ku nach BesGr  A  10 
(Technischer Oberinspektor, Technische 
Oberinspektorin) mit Ablauf des Tages der 
Bekanntmachung des Haushaltsgesetzes des 
folgenden Haushaltsjahres, frühestens zum 
1. Januar 2017.“;

4. im Kapitel 04 05 (Justizvollzugsanstalten) bei 
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) zehn Plan-
stellen der BesGr A 13 (Regierungsrat, Regie-
rungsrätin) und 40 Planstellen der BesGr A 7 
(Obersekretär, Obersekretärin – im Justizvoll-
zugsdienst) neu ausgebracht.

2Die folgenden gemäß Satz 1 Nr. 2 Buchst. a neu 
ausgebrachten Planstellen sind abweichend von 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 wie folgt gesperrt:

1. Zehn Planstellen der BesGr A 6 (Justizsekre-
tär, Justizsekretärin) bis 31. März 2016,

2. zehn Planstellen der BesGr A 6 (Justizsekre-
tär, Justizsekretärin) bis 30. Juni 2016,

3. fünf Planstellen der BesGr A 6 (Justizsekretär, 
Justizsekretärin) bis 30. September 2016.

3Für die übrigen gemäß Satz  1 Nr.  2 und 4 neu 
ausgebrachten (Plan-) Stellen ist Art.  6 Abs.  2 
Satz 1 nicht anzuwenden.

(18) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 05 
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(Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst – Bil-
dung und Kultus –)

1. von Kapitel 05  12 (Öffentliche Grund- und 
Mittelschulen), Titel 422 01 (Planmäßige Be-
amte (Lehrkräfte)) zwei Planstellen der Bes-
Gr  A  11 (Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin) 
und von Kapitel  05  19 (Staatliche Gymnasi-
en), Titel  422 01 (Planmäßige Beamte (Lehr-
kräfte)) eine Planstelle der BesGr A 11 (Fach-
oberlehrer, Fachoberlehrerin) nach Kapitel 
06  21 (Landesamt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung), Titel 422 01 (Planmä-
ßige Beamte, IT-Dienstleistungszentrum) um-
gesetzt und in drei Planstellen der BesGr A 11 
(Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau) 
kostenneutral umgewandelt;

2. von Kapitel 05  15 (Staatliche Berufsschulen 
einschl. angegliederter Berufsfachschulen 
und Wirtschaftsschulen), Titel 422  01 (Plan-
mäßige Beamte (Lehrkräfte)) eine Planstelle 
der BesGr  A  10 (Fachlehrer, Fachlehrerin) 
nach Kapitel 03 08 (Regierungen), Titel 422 01 
Buchst.  a (Planmäßige Beamte, Verwaltung 
allgemein) umgesetzt und in eine Planstelle 
der BesGr  A  10 (Regierungsoberinspektor, 
Regierungsoberinspektorin) kostenneutral 
umgewandelt;

3. im Kapitel 05  21 (Sammelansätze für die 
Schulen (Kap. 05 12 – 05 19))

a) Titel  422  01 (Planmäßige Beamte (Lehr-
kräfte)) zu Titel 422 01 Buchst. a (Planmä-
ßige Beamte (Lehrkräfte), Verbesserun-
gen im Schulbereich);

b) bei dem neuen Titel 422  01 Buchst.  b 
(Planmäßige Beamte (Lehrkräfte), Be-
schulung von Asylbewerbern und Flücht-
lingen)

aa) 1  079 Planstellen der BesGr A  13 – 
A  12 (Lehrer, Lehrerin) neu ausge-
bracht und

bb) folgender Vermerk ausgebracht:

„1) Das Staatsministerium für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst wird ermächtigt, die 
Stellen in die Kap. 05 12 bis 05 19 
umzusetzen und umzuwandeln.

2) Planstellen kw zum 01.08.2019.“

2Für die gemäß Satz  1 Nr.  3 Buchst.  b Doppel-
buchst.  aa neu ausgebrachten Planstellen ist 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 nicht anzuwenden.

(19) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 06 
(Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Fi-

nanzen, für Landesentwicklung und Heimat)

1. im Kapitel 06 01 (Ministerium)

a) von Titel 422  01 (Planmäßige Beamte) 
eine Planstelle der BesGr  A  16 (Minis-
terialrat, Ministerialrätin) und von Titel 
428  01 (Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen) eine Stelle der EGr  5 kosten-
neutral in eine Stelle für Außertarifliche 
Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeit-
nehmerinnen, Titel 428 01 (Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen) umgewandelt;

b) bei Titel  428  01 (Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen) bei der umgewandel-
ten Stelle für Außertarifliche Arbeitneh-
mer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen 
folgender neuer Vermerk ausgebracht:

„Die Stelle darf mit einem/einer außerta-
riflichen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 
besetzt werden, der/die der Höhe nach 
vergleichbar bis zur BesGr B  6 zuzüglich 
Arbeitgeberanteile zur Sozialversiche-
rung und dergleichen vergütet wird. Stel-
le ku in eine Planstelle der BesGr A  16 und 
in eine Stelle der EGr 5 bei Kap. 06 01 mit 
Ausscheiden des Stelleninhabers.“;

2. im neuen Kapitel 06  02 (Sammelansätze für 
den Gesamtbereich des Epl. 06) folgender Ka-
pitelvermerk neu ausgebracht:

„Folgende Planstellen sowie die entsprechen-
den Personalmittel erhalten den Vermerk 
„kw zum 31.12.2018“:

Kapitel Titel
BesGr/ 

EGr
Stellen- 

zahl

06 15 422 01 A 9 20

06 21 422 01 b) A 13 1

A 12 2

A 11 4

A 10 3

Summe 30“;

3. von Kapitel 06 04 (Bayerisches Landesamt für 
Steuern), Titel 422 01 Buchst. b (Planmäßige 
Beamte, Automationsbereich) zwei Planstel-
len der BesGr  A  10 (Steueroberinspektor, 
Steueroberinspektorin), drei Planstellen der 
BesGr  A  9 (Steuerinspektor, Steuerinspekto-
rin) und zwei Planstellen der BesGr A 7 (Steu-
erobersekretär, Steuerobersekretärin) nach 
Kapitel 06 21 (Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung), Titel  422  01 
Buchst. b (Planmäßige Beamte, IT-Dienstleis-
tungszentrum) umgesetzt und in eine Plan-
stelle der BesGr  A  14 (Oberregierungsrat, 
Oberregierungsrätin), zwei Planstellen der 
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BesGr A 13 (Regierungsrat, Regierungsrätin) 
und in zwei Planstellen der BesGr A 10 (Tech-
nischer Oberinspektor, Technische Oberins-
pektorin) kostenneutral umgewandelt;

4. von Kapitel 06 05 (Finanzämter), Titel 422 01 
(Planmäßige Beamte) eine 0,8 Planstelle der 
BesGr A 15 (Regierungsdirektor, Regierungs-
direktorin) und von Kapitel 06 22 (Ämter für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung), 
Titel 422  01 (Planmäßige Beamte) eine 0,1 
Planstelle der BesGr  A  15 (Vermessungsdi-
rektor, Vermessungsdirektorin) nach Kapitel 
06 15 (Landesamt für Finanzen), Titel 422 01 
(Planmäßige Beamte) umgesetzt und in eine 
0,9 Planstelle der BesGr A 15 (Regierungsdi-
rektor, Regierungsdirektorin) umgewandelt;

5. im Kapitel 06 05 (Finanzämter) bei Titel 422 01 
(Planmäßige Beamte)

a) fünf Planstellen der BesGr  A  13 (Regie-
rungsrat, Regierungsrätin), fünf Plan-
stellen der BesGr  A  12 (Steueramtsrat, 
Steueramtsrätin) und fünf Planstellen der 
BesGr A 11 (Steueramtmann, Steueramt-
frau) neu ausgebracht;

b) im allgemeinen Vermerk Nr. 2 die Anga-
be „513“ durch die Angabe „528“ und die 
Angabe „507“ durch die Angabe „522“ 
ersetzt;

6. im Kapitel 06 15 (Landesamt für Finanzen) bei 
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) 20 Planstel-
len der BesGr A 9 (Regierungsinspektor, Re-
gierungsinspektorin) neu ausgebracht;

7. von Kapitel 06  16 (Verwaltung der staatl. 
Schlösser, Gärten und Seen), Titel 422 01 (Plan-
mäßige Beamte) 1,5 Planstellen der BesGr A 6 
(Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungs-
betriebssekretärin) nach Kapitel 06 04 (Baye-
risches Landesamt für Steuern), Titel  422  01 
Buchst.  a (Planmäßige Beamte, Allgemeine 
Verwaltung) umgesetzt und kostenneutral in 
eine Planstelle der BesGr  A  11 (Steueramt-
mann, Steueramtfrau) umgewandelt;

8. im Kapitel 06  21 (Landesamt für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung) bei Titel 
422  01 Buchst.  b (Planmäßige Beamte, IT-
Dienstleistungszentrum) eine Planstelle der 
BesGr A 13 (Regierungsrat, Regierungsrätin), 
zwei Planstellen der BesGr A 12 (Regierungs-
amtsrat, Regierungsamtsrätin), vier Planstel-
len der BesGr  A  11 (Technischer Amtmann, 
Technische Amtfrau) und drei Planstellen der 
BesGr A 10 (Technischer Oberinspektor, Tech-
nische Oberinspektorin) neu ausgebracht.

2Für die gemäß Satz 1 Nr. 5 Buchst. a, Nr. 6 und 8 
neu ausgebrachten Planstellen ist Art.  6 Abs.  2 
Satz 1 nicht anzuwenden.

(20) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 10 
(Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Ar-
beit und Soziales, Familie und Integration)

1. im Kapitel 10  01 (Ministerium) bei Ti-
tel 422 01 (Planmäßige Beamte)

a) zwei Planstellen der BesGr B  3 (Ministe-
rialrat, Ministerialrätin), sechs Planstellen 
der BesGr A 16 (Ministerialrat, Ministeri-
alrätin), zwölf Planstellen der BesGr A 15 
(Regierungsdirektor, Regierungsdirek-
torin), zehn Planstellen der BesGr A  14 
(Oberregierungsrat, Oberregierungsrä-
tin) und acht Planstellen der BesGr A 13 
(Regierungsrat, Regierungsrätin) und

b) eine Planstelle der BesGr  A  15 (Regie-
rungsdirektor, Regierungsdirektorin), 
zwei Planstellen der BesGr  A  14 (Ober-
regierungsrat, Oberregierungsrätin) und 
zwei Planstellen der BesGr A 13 (Regie-
rungsrat, Regierungsrätin)

neu ausgebracht;

2. im neuen Kapitel 10  02 (Sammelansätze für 
den Gesamtbereich des Epl. 10) folgender Ka-
pitelvermerk neu ausgebracht:

„Folgende Planstellen sowie die entsprechen-
den Personalmittel erhalten den Vermerk 
„kw zum 31.12.2018“:

Kapitel Titel
BesGr/ 

EGr
Stellen-

zahl

10 01 422 01 B 3 2

A 16 6

A 15 12

A 14 10

A 13 8

10 12 422 01 R 1 7

A 9 2

A 8 3

A 7 2

Summe 52“;

3. im Kapitel 10  12 (Bayer. Landessozialgericht, 
Sozialgerichte) bei Titel 422  01 (Planmäßige 
Beamte (Richter)) sieben Planstellen der Bes-
Gr  R  1 (Richter, Richterin am Sozialgericht), 
zwei Planstellen der BesGr A 9 (Regierungsin-
spektor, Regierungsinspektorin), drei Planstel-
len der BesGr A 8 (Regierungshauptsekretär, 
Regierungshauptsekretärin) und zwei Plan-
stellen der BesGr A 7 (Regierungsobersekretär, 
Regierungsobersekretärin) neu ausgebracht;

4. im Kapitel 10 20 (Zentrum Bayern Familie und 
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Soziales) bei dem neuen Titel 428 21 (Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen)

a) zur Anpassung der Stellen an die Mittel 
25 Stellen (Arbeitnehmer, Arbeitneh-
merin) neu ausgebracht;

b) folgende allgemeine Vermerke neu aus-
gebracht:

„1) Alle Stellen sowie die entsprechen-
den Ausgabemittel kw mit Ausschei-
den der Stelleninhaber.

2) Das Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration 
wird ermächtigt, die Stellen des Titels 
428  21 in andere Verwaltungen um-
zusetzen und ihnen aus dem Ansatz 
die entsprechenden Verstärkungs-
mittel zuzuweisen. Die Ausgaben 
sind bei der aufnehmenden Verwal-
tung bei Titel 428  21 rechnungsmä-
ßig nachzuweisen. Auf hiernach sich 
ergebende außerplanmäßige Aus-
gaben ist Art. 37 BayHO nicht anzu-
wenden; außerplanmäßige Ausgaben 
sind jedoch in der Haushaltsrechnung 
als solche zu bezeichnen. Die umge-
setzten Stellen erhalten jeweils den 
Vermerk „Stelle sowie die entspre-
chenden Ausgabemittel kw mit Aus-
scheiden des Stelleninhabers, spätes-
tens jedoch nach dem Ablauf von fünf 
Jahren. Die Fünfjahres-Frist beginnt 
mit dem Ende des Kalenderjahres, in 
dem die Umsetzung erfolgt.““

2Für die gemäß Satz  1 Nr.  1,  3 und 4 Buchst.  a 
neu ausgebrachten (Plan-) Stellen ist Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 nicht anzuwenden.

(21) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 12 
(Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Um-
welt und Verbraucherschutz)

1. im Kapitel 12 01 (Ministerium) bei Titel 422 01 
(Planmäßige Beamte) der Vermerk zur Bes-
Gr  B  6 (Ministerialdirigent, Ministerialdiri-
gentin) wie folgt gefasst:

„Eine Planstelle ku nach BesGr B 3 (Ministe-
rialrat, Ministerialrätin). Bis zu diesem Zeit-
punkt ist der Unterschiedsbetrag zwischen 
den Bezügen der BesGr B 6 und den Bezügen 
der BesGr  B  3 an geeigneter Stelle bei den 
Personalausgaben einzusparen. Art. 6 Abs. 2 
Satz 2 HG 2015/2016 bleibt unberührt.“;

2. im Kapitel 12 23 (Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit)

a) bei Titel 422  01 (Planmäßige Beamte) 
zwei Planstellen der BesGr A  15 (Vete-

rinärdirektor, Veterinärdirektorin), fünf 
Planstellen der BesGr A  14 (Veterinä-
roberrat, Veterinäroberrätin), eine Plan-
stelle der BesGr A 14 (Oberregierungsrat, 
Oberregierungsrätin), zwei Planstellen 
der BesGr A  13 (Regierungsrat, Regie-
rungsrätin), drei Planstellen der BesGr 
A 11 (Technischer Amtmann, Technische 
Amtfrau), zwei Planstellen der BesGr A 9 
(Technischer Inspektor, Technische Ins-
pektorin) und fünf Planstellen der BesGr 
A 8 (Technischer Hauptsekretär, Techni-
sche Hauptsekretärin) neu ausgebracht;

b) bei den allgemeinen Vermerken zu Titel 
422 01

aa) der bisherige allgemeine Vermerk 
wird Vermerk Nr. 1;

bb) der folgende allgemeine Vermerk 
Nr. 2 angefügt:

„2)  Vgl. lnanspruchnahmevermerk 
bei Kap. 12 41 Tit. 422 01.“;

3. im Kapitel 12 41 (Staatliche Veterinärverwal-
tung bei den Landratsämtern) bei den allge-
meinen Vermerken zu Titel 422 01 der fol-
gende allgemeine Vermerk mit dem Buchst. c 
angefügt:

„c) 8 Stellen der BesGr A  13 bis A  16 der 
Kap.  12  41 und 12  23 zum Zwecke des 
Stellentausches gegenseitig.“

2Die gemäß Satz 1 Nr. 2 Buchst. a neu ausgebrach-
ten (Plan-) Stellen sind gesperrt; Art.  6 Abs.  2 
Satz 1 ist nicht anzuwenden.

(22) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 13 
(Allgemeine Finanzverwaltung) 

1. im Kapitel 13 03 (Allgemeine Bewilligungen 
für den Gesamthaushalt) 

a) bei dem neuen Titel 422 03 (Planmäßige 
Beamte (Stellenreserve))

aa) 40 Planstellen der BesGr R  9  –  R  1, 
A  16 – A  3 (Richter, Richterin, Beam-
ter, Beamtin) neu ausgebracht;

bb) folgende allgemeine Vermerke aus-
gebracht:

„1) Planstellen kw zum 31.12.2018.

2) Das Staatsministerium der Finan-
zen, für Landesentwicklung und 
Heimat weist die Planstellen auf 
Antrag anderen Verwaltungen 
zu. Es legt bei der Zuweisung die 
Wertigkeiten, Amtsbezeichnun-
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gen und das Ende der Zuweisung 
der Planstellen fest. Bei nicht 
mehr benötigten Planstellen ist 
die Zuweisung unverzüglich auf-
zuheben. Innerhalb des Zuwei-
sungszeitraums können Wertig-
keiten und Amtsbezeichnungen 
in besonderen Fällen auf Antrag 
durch das Staatsministerium der 
Finanzen, für Landesentwicklung 
und Heimat angepasst werden.

3) Die Führung der rechtlich vorge-
schriebenen Unterlagen, Listen 
und Nachweisungen zur Stellen-
bewirtschaftung, z.B. zur Stellen-
überwachung und Stellenbeset-
zung, ist von den Verwaltungen 
sicherzustellen, denen die Plan-
stellen zugewiesen wurden.

4) Art. 6 Abs. 1 und 3 HG 2015/2016 
bleibt unberührt. Art. 6 Abs. 2 HG 
2015/2016 ist nicht anzuwenden.

5) Die Bezüge der auf den Planstel-
len verrechneten Richter, plan-
mäßigen Beamten, Richter und 
Beamten auf Zeit, Richter und 
Beamten auf Probe und der Be-
amten auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst sind bei Tit.  422  03 
und die Bezüge der auf den Plan-
stellen verrechneten Arbeitneh-
mer und Auszubildenden sind bei 
Tit. 428 03 des Kap. 13 03 zu ver-
buchen. Abweichungen bedürfen 
der Zustimmung des Staatsminis-
teriums der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat.“;

b) bei dem neuen Titel 422  06 (Stellenpool 
Regionalisierung von Verwaltung – Be-
hördenverlagerungen)

aa) 200 Planstellen der BesGr A16  –  A3 
(Beamter, Beamtin) neu ausgebracht;

bb) folgende allgemeine Vermerke aus-
gebracht:

„1) Die Planstellen sind wie folgt be-
setzbar: 50 Planstellen zum 1. Ja-
nuar 2016, 50 Planstellen zum 
1.  Juli 2016 und 100 Planstellen 
zum 1. Oktober 2016.

2) Planstellen kw zum 31. Dezember 
2025.

3) Das Staatsministerium der Finan-
zen, für Landesentwicklung und 
Heimat weist die Planstellen auf 
Antrag nach Vorlage eines detail-

lierten Verlagerungskonzepts an-
deren Verwaltungen zu. Es legt 
bei der Zuweisung die Wertigkei-
ten, Amtsbezeichnungen und das 
Ende der Zuweisung der Plan-
stellen fest. Die Dauer der Zuwei-
sung soll einen Zeitraum von fünf 
Jahren nicht überschreiten; die 
Zuweisung endet in jedem Fall 
am 31. Dezember 2025. Bei nicht 
mehr benötigten Planstellen ist 
die Zuweisung unverzüglich auf-
zuheben. Innerhalb des Zuwei-
sungszeitraums können Wertig-
keiten und Amtsbezeichnungen 
in besonderen Fällen auf Antrag 
durch das Staatsministerium der 
Finanzen, für Landesentwicklung 
und Heimat angepasst werden.

4) Die Führung der rechtlich vorge-
schriebenen Unterlagen, Listen 
und Nachweisungen zur Stellen-
bewirtschaftung, z.B. zur Stellen-
überwachung und Stellenbeset-
zung, ist von den Verwaltungen 
sicherzustellen, denen die Plan-
stellen zugewiesen wurden.

5) Art. 6 Abs. 1, 2 Satz 1 und Abs. 3 
HG 2015/2016 bleibt unberührt. 
Art. 6 Abs. 2 Satz 2 HG 2015/2016 
ist nicht anzuwenden.

6) Die Bezüge der auf den Plan-
stellen verrechneten planmäßi-
gen Beamten, Beamten auf Zeit, 
Beamten auf Probe und der Be-
amten auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst sind bei Tit.  422  06 
und die Bezüge der auf den Plan-
stellen verrechneten Arbeitneh-
mer und Auszubildenden sind bei 
Tit. 428 06 des Kap. 13 03 zu ver-
buchen. Abweichungen bedürfen 
der Zustimmung des Staatsminis-
teriums der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat.“;

2. im Kapitel 13  05 (Wirtschaftliche Unterneh-
men) bei Titel 422  56 (Immobilien Freistaat 
Bayern) zwei Planstellen der BesGr  A  13 
(Regierungsrat, Regierungsrätin), zwei Plan-
stellen der BesGr  A  12 (Regierungsamts-
rat, Regierungsamtsrätin), zwei Planstellen 
der BesGr  A  11 (Regierungsamtmann, Re-
gierungsamtfrau) und zwei Planstellen der 
BesGr  A  10 (Regierungsoberinspektor, Re-
gierungsoberinspektorin) neu ausgebracht; 
diese neuen Planstellen erhalten den Ver-
merk „kw zum 31.12.2018“.

2Für die gemäß Satz 1 Nr. 2 neu ausgebrachten 
Planstellen ist Art.  6 Abs.  2 Satz  1 nicht anzu-
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wenden.

(23) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 14 
(Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege)

1. im Kapitel 14 01 (Ministerium) bei Titel 422 01 
(Planmäßige Beamte)

a) eine Planstelle der BesGr  A  11 (Regie-
rungsamtmann, Regierungsamtfrau) neu 
ausgebracht;

b) eine Planstelle der BesGr B 3 (Ministerial-
rat, Ministerialrätin) nach BesGr B 6 (Mi-
nisterialdirigent, Ministerialdirigentin) 
kostenneutral gehoben;

c) der Tauschvermerk zu BesGr B 3 (Minis-
terialrat, Ministerialrätin) gestrichen;

2. im neuen Kapitel 14  02 (Sammelansätze für 
den Gesamtbereich des Epl. 14) folgender Ka-
pitelvermerk neu ausgebracht:

„Folgende (Plan-) Stellen sowie die entspre-
chenden Personalmittel erhalten den Ver-
merk „kw zum 31.12.2018“:

Kapitel Titel BesGr/ 
EGr

Stellen- 
zahl

14 01 422 01 A 11 1,0

14 23 428 58 – 20,5

14 30 422 01 A 14 9,0

14 40 422 01 a) A 14 85,0

Summe 115,5“;

3. im Kapitel 14 23 (Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit – Be-
reich Gesundheit) bei dem neuen Titel 428 58 
(Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)

a) zur Anpassung der Stellen an die Mittel 
20,5 Stellen (Arbeitnehmer, Arbeitneh-
merin) neu ausgebracht;

b) folgender allgemeiner Vermerk ausge-
bracht:

„Zu Lasten der Ausgabemittel des Titels 
428 58 dürfen auf bis zu 20,5 Stellen Ar-
beitnehmer mit unbefristeten Arbeitsver-
trägen beschäftigt werden.“;

4. im Kapitel 14 30 (Bereich Gesundheit bei den 
Regierungen) bei Titel 422  01 (Planmäßige 
Beamte) neun Planstellen der BesGr A  14 
(Medizinaloberrat, Medizinaloberrätin) neu 
ausgebracht;

5. im Kapitel 14  40 (Staatliche Gesundheits-

verwaltung bei den Landratsämtern und 
Landgerichtsärzte) bei Titel 422 01 Buchst. a 
(Planmäßige Beamte, Gesundheitsämter) 85 
Planstellen der BesGr A 14 (Medizinaloberrat, 
Medizinaloberrätin) neu ausgebracht.

2Für die gemäß Satz  1 Nr.  1 Buchst.  a, Nr.  3 
Buchst. a, Nr. 4 und 5 neu ausgebrachten (Plan-) 
Stellen ist Art. 6 Abs. 2 Satz 1 nicht anzuwenden.

(24) 1Im Stellenplan werden im Einzelplan 15 
(Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst – Wis-
senschaft und Kunst –) 

1. im Kapitel 15 06 (Sammelansätze für den Ge-
samtbereich der Hochschulen)

a) bei Titel 422 02 Buchst. c (Professoren 
Zentrum Bayern Digital) fünf Planstel-
len der BesGr W 3 (Universitätsprofessor, 
Universitätsprofessorin) und fünf Plan-
stellen der BesGr W 2 (Professor, Profes-
sorin) neu ausgebracht;

b) bei Titel 428 01 Buchst. c (Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern 
Digital) 12,5 Stellen der EGr 13 (Arbeit-
nehmer, Arbeitnehmerin) und 2,5 Stellen 
der EGr 6 (Arbeitnehmer, Arbeitneh-
merin) neu ausgebracht;

2. im Kapitel 15 28 (Sammelansätze für die Uni-
versitäten)

a) bei Titel  422  87 (Planmäßige Beamte 
und Professoren) vier Planstellen der 
BesGr  W  3 (Universitätsprofessor, Uni-
versitätsprofessorin), zwei Planstellen 
der BesGr  W  2 (Universitätsprofessor, 
Universitätsprofessorin), fünf Planstellen 
BesGr  A  13 (Akademischer Rat, Akade-
mische Rätin) und fünf Planstellen Bes-
Gr A 13 (Akademischer Rat a.Z., Akade-
mische Rätin a.Z.) neu ausgebracht;

b) bei Titel  428  87 (Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen) zwei Stellen der 
EGr  13 (Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin) 
und zwei Stellen der EGr  6 (Arbeitneh-
mer, Arbeitnehmerin) neu ausgebracht;

3. aus Kapitel 15 73 (Walhalla)

a) von Titel 422  01 (Planmäßige Beamte) 
eine Planstelle der BesGr A  9 (Regie-
rungsinspektor, Regierungsinspektorin) 
nach Kapitel 06 16 (Verwaltung der staatl. 
Schlösser, Gärten und Seen), Titel 422 01 
(Planmäßige Beamte) und

b) von Titel 428  01 (Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen) 1,8 Stellen der EGr  5 
(Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin), zwei 
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Stellen der EGr 3 (Arbeitnehmer, Arbeit-
nehmerin) und eine Stelle einer Aushilfs-
kraft nach Kapitel 06 16 (Verwaltung der 
staatl. Schlösser, Gärten und Seen), Titel 
428  01 (Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen)

umgesetzt.

2Von den gemäß Satz 1 Nr. 2 neu ausgebrachten 
(Plan-)Stellen sind abweichend von Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 eine Planstelle der BesGr W 3, eine Stelle 
EGr 13 und eine Stelle EGr 6 bis 31. August 2016 
gesperrt; die restlichen neuen (Plan-)Stellen sowie 
die gemäß Satz 1 Nr. 1 neu ausgebrachten (Plan-)
Stellen sind bis 31. Dezember 2016 gesperrt.

(25) Für die in den Abs. 14 bis 24 neu aus-
gebrachten und mit dem Vermerk „kw zum 
31.12.2018“ oder mit dem Vermerk „kw zum 
01.09.2019“ versehenen (Plan-) Stellen ist abwei-
chend von Art.  47 Abs.  1 BayHO Art.  47 Abs.  2 
BayHO entsprechend anzuwenden; Abs. 3 bleibt 
unberührt.‘

4. Art. 6b wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „2005“ 
durch die Angabe „2015“ ersetzt.

b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1In den Jahren 2015 bis 2022 sind 
2  740 frei werdende Stellen für Beamte, Rich-
ter und Arbeitnehmer zu sperren (einschließ-
lich der Stellen bei Titel 428  21, der Stellen 
bei Titel 428  22 des Einzelplans  08 und der 
Stellen bei Titelgruppen der Einzelpläne 03B 
und 12), und zwar 520 Stellen im Jahr 2015, 
je 200 Stellen in den Jahren 2016 und 2017, 
je 250 Stellen in den Jahren 2018 und 2019, 
400 Stellen im Jahr 2020 und je 460 Stellen 
in den Jahren 2021 und 2022. 2Die Jahresra-
ten der Jahre 2020 und 2021 können jeweils 
um bis zu 50 Stellen unterschritten werden. 
3Die Unterschreitung muss spätestens im Jahr 
2022 ausgeglichen werden. 4In die Sperre 
nicht einbezogen werden Stellen für Beam-
te auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und 
Auszubildende sowie Leerstellen, Stellen für 
abgeordnete Beamte und Ersatzstellen.“

5. Art. 8 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 7 wird die Angabe „Abs. 6, 7 und 
9 bis 11“ durch die Angabe „Abs. 6, 7, 10 und 
11“ ersetzt.

b) In Abs. 7 Satz 2 werden die Anga-
be „2  145  Mio.  €“ durch die Angabe 
„2  340  Mio.  €“ und die Angabe „10  v. H.“ 
durch die Angabe „20 v.H.“ ersetzt.

c) Nach Abs.  8 werden folgende Abs. 9 bis 15 

angefügt:

„(9) Gemäß Art. 63 Abs. 5 BayHO in Ver-
bindung mit Art. 63 Abs. 3 Satz 2  BayHO wird 
zugelassen,

1. Gemeinden, Gemeindeverbänden und 
sonstigen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts unter Aufsicht des 
Freistaates Bayern die Nutzung der Ba-
sisdienste des BayernPortals und der 
Geodateninfrastruktur Bayern sowie des 
BayernWLAN ganz oder teilweise unent-
geltlich einzuräumen, soweit Gegensei-
tigkeit gewährleistet ist;

2. natürlichen und juristischen Personen die 
Endnutzung der Basisdienste des Bayern-
Portals sowie des  BayernWLAN und der 
Einrichtungen der BayernLabs ganz oder 
teilweise unentgeltlich zu gestatten.

(10) Das Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat wird er-
mächtigt, der Stadibau – Gesellschaft für den 
Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern 
mit beschränkter Haftung ein auf die Dau-
er von 60 Jahren befristetes, unentgeltliches 
Erbbaurecht am staatseigenen Grundstück 
Flurstück-Nr. 6040 der Gemarkung München 
Sektion 4 zu 3 085 m², am Flurstück-Nr. 6050 
der Gemarkung München Sektion 4 zu 
1 490  m² und Flurstück-Nr. 80/2 der Gemar-
kung Söcking zu 2 237 m² einzuräumen. 

(11) Nach Art. 63 Abs. 5 BayHO in Ver-
bindung mit Art. 63 Abs. 3 Satz 2  BayHO wird 
das Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst ermächtigt, der Un-
ternehmerTUM GmbH auf dem staatseigenen 
Grundstück Flurstück-Nr. 1890/2 der Gemar-
kung Garching für das Entrepreneurship-
Zentrum 86 Stellplätze für die Dauer von bis 
zu 65 Jahren unentgeltlich zu überlassen.

(12) Das Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst wird er-
mächtigt, der Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften e.  V. ein un-
entgeltliches Erbbaurecht an dem staatsei-
genen Grundstück Flurstück-Nr. 590 der Ge-
markung Erlangen von rund 7 000 m² für die 
Errichtung eines Gebäudes für das Zentrum 
für Physik und Medizin (ZMP) einzuräumen. 

(13) Das Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst wird 
ermächtigt, der Forschungszentrum Jülich 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein 
unentgeltliches Erbbaurecht an dem staatsei-
genen Grundstück Flurstück-Nr. 1946/595 der 
Gemarkung Erlangen von rund 3 850 m² für 
die Errichtung eines Gebäudes für das Helm-
holtz-Institut Erlangen-Nürnberg (HI  ERN) 

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



488 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 17/2015

sowie ergänzend eine unentgeltliche Grund-
dienstbarkeit an demselben Grundstück 
einzuräumen, auf deren Grundlage die Erb-
baurechtsnehmerin auf rund 1  200  m² eine 
Parkpalette zur Schaffung von Stellplätzen für 
das im Rahmen des Erbbaurechts zu errich-
tende Gebäude erstellen kann.

(14) Das Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat wird er-
mächtigt, zulasten des Freistaates Bayern 
für Darlehen aus den Bayerischen Moderni-
sierungsprogrammen an die Siedlungswerk 
Nürnberg GmbH und die Stadibau – Gesell-
schaft für den Staatsbedienstetenwohnungs-
bau in Bayern mit beschränkter Haftung 
einschließlich der dazugehörigen Zinsen ge-
genüber der Bayerischen Landesbodenkre-
ditanstalt eine Ausfallbürgschaft bis zu einer 
Höhe von 30 Mio. € zu übernehmen.

(15) Das Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat wird er-
mächtigt, zugunsten eines Übernehmers der 
Betriebstätte der Luitpoldhütte AG i.  I., Am-
berg, eine Vereinbarung über eine anteilige 
Kostenübernahme bis zu einem Gesamtbetrag 
von 15  Mio.  € vorsorglich für den Fall abzu-
schließen, dass die zuständige Bodenschutzbe-
hörde die Untersuchung und gegebenenfalls 
Sanierungsmaßnahmen nach dem Boden-
schutzrecht auf betriebsnotwendigen Grund-
stücken der Luitpoldhütte AG i. I. anordnet.“

d) Es wird folgender Abs. 16 angefügt:

„(16) Das Staatsministerium der Finan-
zen, für Landesentwicklung und Heimat 
wird im Zusammenhang mit der Auseinan-
dersetzung zwischen Bayerischer Landes-
bank einerseits und der ehemaligen Hypo 
Alpe Adria Bank International AG, nunmehr 
firmierend unter HETA Asset Resolution AG 
(HETA), sowie der Republik Österreich an-
dererseits ermächtigt,

1. mit der Republik Österreich eine Verein-
barung zur Umsetzung einer Generalbe-
reinigung der rechtlichen und politischen 
Auseinandersetzungen im Zusammen-
hang mit der HETA zu schließen, durch 
die der Freistaat Bayern insbesondere ver-
pflichtet wird, eine zuvor erhaltene Aus-
gleichszahlung in Höhe von 1,23 Mrd. € 
an Österreich zurückzuzahlen, soweit die 
Bayerische Landesbank Zahlungen aus 
der Abwicklung der HETA erhalten hat, 
sowie

2. mit der Bayerischen Landesbank eine 
Freistellungsvereinbarung zu schließen, 
unter der der Freistaat Bayern von der 
Ausgleichszahlung an Österreich unter 
Anrechnung auf die Rückzahlungsver-

pflichtung der Bayerischen Landesbank 
aus der stillen Einlage des Freistaates 
Bayern gemäß Rückzahlungsplan der 
Europäischen Kommission freigestellt 
wird; soweit eine Anrechnung auf die-
sen Rückzahlungsplan nicht erfolgt, 
wird das Staatsministerium der Finan-
zen, für Landesentwicklung und Heimat 
ermächtigt, im Rahmen einer Schluss-
abrechnung eine Zahlung an die Bay-
erische Landesbank in Höhe eines et-
waigen beim Freistaat verbliebenen 
Restbetrags der Ausgleichszahlung zu 
leisten.“

6. Anlage DBestHG 2015/2016 wird wie folgt geän-
dert:

a) Nach Nr.  4.8 werden folgende Nrn. 4.9 und 
4.10 angefügt:

‚4.9   1Aus Mitteln für Entgelte der Ar-
beitnehmer können im Rahmen des 
Konzepts „Regionalisierung von 
Verwaltung“ und im Rahmen der 
Verlagerung des Landesamts für 
Statistik in entsprechender Anwen-
dung der §§  7 und 8 des Tarifver-
trages über den Rationalisierungs-
schutz für Angestellte verdoppelte 
Abfindungen gezahlt werden. 2Die 
danach mögliche Abfindungssum-
me darf höchstens 70 Prozent der 
Personaldurchschnittskosten –  be-
zogen auf den Zeitpunkt des Aus-
scheidens  – betragen, die ab dem 
Zeitpunkt des Ausscheidens bis 
zum frühestmöglichen Beginn einer 
abschlagsfreien Rente wegen Alters 
anfallen würden. 3Tritt die oder der 
Beschäftigte innerhalb eines Zeit-
raums, der kürzer ist als die der Ab-
findung zugrundeliegende Zahl der 
Monatsbezüge, in ein Arbeitsver-
hältnis zum Freistaat Bayern oder 
zu einem anderen Arbeitgeber, der 
vom Geltungsbereich des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst 
der Länder bzw. des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst erfasst 
ist, verringert sich die Abfindung 
entsprechend. 4Der überzahlte Be-
trag ist zurückzuzahlen. 5Beschäf-
tigte haben bei Abschluss des Auf-
lösungsvertrages unter Zahlung der 
verdoppelten Abfindung dem Ar-
beitgeber gegenüber schriftlich zu 
erklären, dass sie sich über die Aus-
wirkungen der freiwilligen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses auf 
Leistungsansprüche gegenüber der 
Arbeitsverwaltung sowie über die 
Folgen in den übrigen Zweigen der 
Sozialversicherung –  Kranken- und 
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Rentenversicherung einschließlich 
Rentenansprüche, Pflegeversiche-
rung – und in der Zusatzversorgung 
bei der Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder eingehend in-
formiert haben.

4.10    1Bedienstete des Freistaates Bayern, 
deren bisherige Dienststelle im Sin-
ne des Personalvertretungsrechts 
ganz oder teilweise im Rahmen des 
Konzepts „Regionalisierung von Ver-
waltung“ verlagert wird und die im 
Zuge dessen auf Dauer von ihrem 
bisherigen Dienstort an den Zielort 
wechseln, können einmalig eine Mo-
bilitätsprämie in Höhe von 3 000  € 
brutto erhalten. 2Die Gewährung 
der Mobilitätsprämie erfolgt aus 
dem Haushaltsansatz bei Kap. 13 03 
Tit. 443 06.‘

b) Nr. 8.1.3 wird aufgehoben.

c) Nach Nr. 9 wird folgende Überschrift einge-
fügt:

„10. Nutzungen und Sachbezüge“.

d) Die bisherige Nr. 10 wird Nr. 10.1 und es wird 
nach Nr. 10.1 folgende Nr. 10.2 angefügt:

„10.2  Private Nutzung von dienstlichen 
Festnetzanschlüssen

Angehörige des öffentlichen Dienstes 
dürfen in dringenden Fällen und in 
geringfügigem Umfang private Tele-
fonate von einem dienstlichen Fest-
netzanschluss ohne Kostenerstattung 
führen.“

§ 2

Änderung des  
Bayerischen Besoldungsgesetzes

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 
5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), 
das zuletzt durch Art. 9 a Abs. 19 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2015 (GVBl. S.  458) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 31 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird durch die folgenden Sätze 1 bis 3 
ersetzt:

„1Der Zeitpunkt des Diensteintritts kann auf 
Antrag mit Wirkung vom Ersten des Antrags-
monats um sonstige für die Beamtentätigkeit 
förderliche hauptberufliche Beschäftigungs-
zeiten fiktiv vorverlegt werden. 2Dies gilt 

nicht für die ersten beiden Jahre einer förder-
lichen hauptberuflichen Beschäftigungszeit 
bei Beamten und Beamtinnen

1. der Eingangsämter nach Art.  23 Satz  1 
Nr. 2 mit Ausnahme der Fachlaufbahnen 
mit einem fachlichen Schwerpunkt mit 
technischer Ausrichtung nach den Art. 34 
Abs. 2 und Art. 38 Abs. 2 LlbG und

2. des Eingangsamts nach Art.  23 Satz  1 
Nr. 4 Halbsatz 1.

3In der vierten Qualifikationsebene sind in 
den Fällen des Art.  14 Abs.  1 Satz  2 und 3 
LlbG die Besonderheiten des Einzelfalls zu 
berücksichtigen.“

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sät-
ze 4 und 5.

2. Anlage  1 Besoldungsordnungen wird wie folgt 
geändert:

a) In der Besoldungsgruppe B 9 wird in Fußnote 
1 folgender Satz 2 angefügt:

„Satz 1 gilt in der Staatskanzlei mit der Maß-
gabe, dass neben einem Staatsrat oder einer 
Staatsrätin in Besoldungsgruppe B 10 nur ein 
Amt der Besoldungsgruppe B  9 übertragen 
werden kann.“

b) Besoldungsgruppe B 10 wird wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe B 10

Staatsrat, Staatsrätin1)

1)  Als Amtschef oder Amtschefin der Staats-
kanzlei.“

§ 3

Änderung des Bayerischen  
Schulfinanzierungsgesetzes

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz 
(BaySchFG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 
 2230-7-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 22.  De-
zember 2015 (GVBl. S.  468) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Art. 8 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.

2. Art. 9 Abs. 11 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

3. In Art. 19 wird das Fußnotenzeichen und die Fuß-
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note gestrichen.

4. Art. 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz  4 wird folgender Satz  5 einge-
fügt:

„5Dem Schulträger kann nach Maßgabe 
des Staatshaushalts ausnahmsweise ein Zu-
schuss für die Beförderung einer Schülerin 
oder eines Schülers gewährt werden, wenn 
auf Grund einer durch einen Schwerbe-
hindertenausweis mit dem Merkzeichen 
„G“, „aG“, „H“ oder „Bl“ nachgewiesenen 
Schwerbehinderung die Beförderung mit ei-
nem speziellen Kraftfahrzeug auf dem Schul-
weg zwingend erforderlich ist und die damit 
verbundenen Kosten für den Staat niedriger 
als bei einer notwendigen Schülerbeförde-
rung zu einer anderen geeigneten Schule 
sind.“

b) Die bisherigen Sätze 5 bis 12 werden die Sät-
ze 6 bis 13.

5. Dem Art. 50 werden folgende Abs. 5 und 6 ange-
fügt:

„(5) Soweit eine private Grundschule bis 
zum 31.  März 2011 die Erweiterung um eine 
Hauptschulstufe beantragt, ist für die Haupt-
schulstufe Art. 31 Abs. 6 Satz 1 bis 3 nicht an-
zuwenden.

(6) Abweichend von Art.  31 Abs.  3 Satz  1 
sind bei privaten Grundschulen bzw. bei priva-
ten Hauptschulen, die spätestens mit Wirkung 
zum 1. August 2010 schulaufsichtlich genehmigt 
sind, für die Berechnung der pauschalen Perso-
nalkostenzuschüsse in den ersten vier Jahren des 
Bestehens der Grundschule bzw. in den ersten 
fünf Jahren des Bestehens der Hauptschule die 
tatsächlichen Schülerzahlen maßgebend.“

§ 4 

640-2-F

Gesetz  
über die Immobilien Freistaat Bayern  

(IMBY-Gesetz – IMBYG)

Art. 1

Staatsbetrieb „Immobilien Freistaat Bayern“

1Die Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) ist ein 
kaufmännisch eingerichteter Staatsbetrieb des Frei-
staates Bayern im Sinne des Art. 26 Abs. 1 der Baye-
rischen Haushaltsordnung (BayHO) mit Sitz in Mün-
chen. 2Sie untersteht der Rechts- und Fachaufsicht 
des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesent-

wicklung und Heimat (Staatsministerium). 3Näheres 
wird durch eine Geschäftsordnung bestimmt, die das 
Staatsministerium erlässt.

Art. 2

Aufgaben und Befugnisse

(1) 1Die IMBY nimmt ressortübergreifend die Ver-
waltung des staatseigenen und des für staatliche Zwe-
cke genutzten unbeweglichen Vermögens (staatlicher 
Immobilienbestand) wahr, soweit nicht im Folgenden 
etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fachverantwortung 
der Grundbesitz bewirtschaftenden Dienststellen hin-
sichtlich der dienstlichen Belange der Nutzung des 
staatlichen Immobilienbestands bleibt hiervon unbe-
rührt. 3Die IMBY nimmt insbesondere folgende Auf-
gaben wahr:

1. Erwerb, Veräußerung und Belastung von unbe-
weglichem Vermögen sowie sonstige Verfügungs-
geschäfte in Bezug auf unbewegliches Vermögen 
namens und im Auftrag des Freistaates Bayern 
mit Zustimmung des Staatsministeriums, sofern 
das Staatsministerium nicht auf seine Mitwirkung 
verzichtet. Unberührt bleiben Art. 64 BayHO und 
abweichende Regelungen, die vor dem 1. Januar 
2016 mit Zustimmung des Staatsministeriums für 
die in Abs. 2 genannten Bereiche erlassen wurden,

2. Abschluss von Verpflichtungsgeschäften über 
Mieten und Pachten sowie sonstiger Nutzungs-
überlassungsvereinbarungen im staatlichen Im-
mobilienbestand namens und im Auftrag des 
Freistaates Bayern auf Rechnung der Grundbesitz 
bewirtschaftenden Dienststelle und

3. das Flächenmanagement im staatlichen Immobili-
enbestand.

4Das Staatsministerium kann Fälle von besonderer 
Bedeutung an sich ziehen. 5Es kann im Einvernehmen 
mit dem jeweils betroffenen Geschäftsbereich für Fäl-
le von geringer Bedeutung abweichende Regelungen 
zu Satz 3 treffen, für die in Abs. 2 genannten Bereiche 
jedoch nur hinsichtlich Satz 3 Nr. 1.

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist für die Verwaltung 
der folgenden Bereiche der jeweilige Geschäftsbe-
reich zuständig:

1. öffentliche Straßen nach Art. 1 des Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in der 
Baulast des Freistaates Bayern mit ihren Be-
standteilen nach Art. 2 Nr. 1 bis 3 BayStrWG ein-
schließlich der Grundstücke für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen nach § 15 Abs. 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) bzw. Art. 8 
Abs.  3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes in 
Verbindung mit der Bayerischen Kompensations-
verordnung,

2. Gewässer, soweit sie von der Wasserwirtschafts-
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verwaltung verwaltet werden,

3. Nationalparke gemäß § 24 Abs. 1 BNatSchG,

4. Forstvermögen, soweit es von der Bayerischen 
Staatsforsten bewirtschaftet wird,

5. die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlös-
ser, Gärten und Seen,

6. staatseigene Liegenschaften, die auf Grund von 
Konkordaten oder besonderen Verträgen einer 
Religionsgemeinschaft oder einem kirchlichen 
Orden zur Nutzung überlassen sind, soweit sie 
im Ressortbereich des Staatsministeriums für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst verwal-
tet werden,

7. der umwehrte Bereich der Justizvollzugsanstalten 
und des Maßregelvollzugs.

2Die IMBY nimmt in den genannten Bereichen nur die 
Aufgaben nach Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und Satz 5 wahr. 

3Die Regelungen der Art. 3 und 15 des Staatsforsten-
gesetzes und Art. 18 Abs. 5 des Waldgesetzes für Bay-
ern bleiben unberührt. 4Der IMBY kann vom jeweils 
betroffenen Geschäftsbereich abweichend vom Satz 1 
die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Abs. 1 Satz 3 
Nr. 2 und 3 mit Zustimmung des Staatsministeriums 
durch gesonderte Verwaltungsvereinbarung ganz 
oder teilweise übertragen werden.

(3) 1Die Aufgaben und Befugnisse, die vor dem 
16.  Mai 2006 den Liegenschaftsstellen des Landes-
amts für Finanzen zustanden, werden von der IMBY 
wahrgenommen. 2Sie nimmt im Rahmen des Satzes 1 
für Immobilien aus dem staatlichen Immobilienbe-
stand insbesondere Aufgaben aus folgenden Berei-
chen wahr:

1. Baumaßnahmen des Allgemeinen Grundvermö-
gens,

2. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 
Räume,

3. Bewirtschaftung mit Heizung, Beleuchtung und 
elektrischer Kraft,

4. Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anla-
gen und

5. Vereinnahmung von Mitteln aus Vermietung, 
Verpachtung und Nutzung sowie Verausgabung 
von Mitteln für Mieten und Pachten für Grundstü-
cke, Gebäude und Räume.

3Im Übrigen bleiben die vor dem 16. Mai 2006 be-
stehenden Zuständigkeiten unberührt. 4In den von 
Satz 2 nicht erfassten Fällen kann der IMBY von der 
jeweiligen Verwaltung die Wahrnehmung dieser Auf-
gaben mit Zustimmung des Staatsministeriums durch 
gesonderte Verwaltungsvereinbarung ganz oder teil-
weise übertragen werden.

Art. 3

Leitung der IMBY

1Die Leitung der IMBY und ihre Stellvertretung 
werden vom Staatsministerium vorgeschlagen und 
durch die Staatsregierung bestellt und abberufen. 
2Ihre Rechtsverhältnisse können durch privatrechtli-
che Dienstverträge geregelt werden, die das Staats-
ministerium mit Zustimmung der Staatsregierung 
im Namen des Freistaates Bayern schließt. 3Darüber 
hinaus kann die Leitung mit Zustimmung des Staats-
ministeriums die Rechtsverhältnisse weiterer Beschäf-
tigter in leitender Funktion durch privatrechtliche 
Dienstverträge regeln, wenn hierfür ein besonderes 
betriebliches Bedürfnis besteht.

§ 5

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten

1. § 1 Nr. 6 Buchst. c und d mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2015,

2. § 3 Nr. 4 mit Wirkung vom 1. August 2015 und

3. § 1 Nr. 5 Buchst. d mit Wirkung vom 1. November 
2015

in Kraft.

(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 2015 treten au-
ßer Kraft:

1. § 5 Abs. 2 und 3 des Gesetzes zur Änderung des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und weiterer Gesetze vom 
24. März 2003 (GVBl. S. 262), 

2. das Gesetz über die Feststellung des Haushalts-
plans des Freistaates Bayern für die Haushalts-
jahre 2005 und 2006 (Haushaltsgesetz – HG – 
2005/2006) vom 8. März 2005 (GVBl. S. 46, BayRS 
630-2-15-F), das zuletzt durch Art. 10 des Ge-
setzes vom 14. April 2011 (GVBl. S.  150, BayRS 
 630-2-18-F) geändert worden ist, 

3. § 3 Satz 2 und 3 des Gesetzes zur Änderung des 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes und des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen vom 26. Juli 2005 (GVBl. S. 272, 
BayRS 2230-7-1-UK, 2230-2-2-UK), 

4. § 7 Abs. 3 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2008 
(NHG 2008) vom 23.  April 2008 (GVBl. S.  139, 
BayRS 630-2-16-F) und

5. § 11 des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
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wesen, des Bayerischen Schulfinanzierungsgeset-
zes und weiterer Vorschriften vom 23.  Juli 2010 
(GVBl. S. 334).

München, den 22. Dezember 2015

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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Nachtragshaushalt 2016
Gesamtplan

Einzel-
plan

B e z e i c h n u n g

Einnahmen

Bisheriger
Betrag
2016

Tsd. €

Es treten
hinzu (+),
es fallen
weg (–)
Tsd. €

Neuer
Betrag
2016

Tsd. €

1 2 3 4 5

01  Landtag 609,2 – 609,2

02  Ministerpräsident und Staatskanzlei 497,0 – 497,0

03  Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 2.100.859,2 +192.137,2 2.292.996,4

04  Staatsministerium der Justiz 1.017.763,9 +8.900,0 1.026.663,9

05  Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
– Bildung und Kultus –

69.910,4 +769,0 70.679,4

06  Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat

406.939,8 +35.410,0 442.349,8

07  Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und  
Technologie

154.902,6 +1.200,0 156.102,6

08  Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 468.321,8 +25.270,0 493.591,8

10  Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 1.275.224,3 +435.305,9 1.710.530,2

11  Bayerischer Oberster Rechnungshof 20,8 – 20,8

12  Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 126.128,8 +2.954,5 129.083,3

13  Allgemeine Finanzverwaltung 45.010.753,9 +2.626.485,7 47.637.239,6

14 Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 4.186,6 – 4.186,6

15  Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
– Wissenschaft und Kunst –

1.816.222,1 +38.964,4 1.855.186,5

Summe 52.452.340,4 +3.367.396,7 55.819.737,1
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Teil I: Haushaltsübersicht 2016

Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen

Bisheriger
Betrag
2016

Tsd. €

Es treten
hinzu (+),
es fallen
weg (–)
Tsd. €

Neuer
Betrag
2016

Tsd. €

Überschuss
(+),

Zuschuss
(–)

Tsd. €

Bisheriger
Betrag
2016

Tsd. €

Es treten
hinzu (+),
es fallen
weg (–)
Tsd. €

Neuer
Betrag
2016

Tsd. €

Einzel-
plan

6 7 8 9 10 11 12 13

124.386,7 – 124.386,7 –123.777,5 3.200,0 – 3.200,0 01  

55.129,6 +5.503,4 60.633,0 –60.136,0 40,0 – 40,0 02  

6.823.071,5 +633.881,8 7.456.953,3 –5.163.956,9 7.780.383,3 +114.180,0 7.894.563,3 03  

2.205.796,5 +22.728,5 2.228.525,0 –1.201.861,1 120.790,2 +5.600,0 126.390,2 04  

11.507.885,5 +204.253,3 11.712.138,8 –11.641.459,4 157.877,6 +487,5 158.365,1 05   

2.374.868,1 +28.513,8 2.403.381,9 –1.961.032,1 481.360,7 +40.100,0 521.460,7 06   

923.013,0 +16.439,0 939.452,0 –783.349,4 379.883,5 +203.500,0 583.383,5 07   

1.322.694,8 +15.138,9 1.337.833,7 –844.241,9 264.516,6 +18.380,0 282.896,6 08  

4.421.903,6 +2.535.434,1 6.957.337,7 –5.246.807,5 275.291,9 +293.110,3 568.402,2 10  

35.424,7 – 35.424,7 –35.403,9 – – – 11  

864.548,2 +3.614,5 868.162,7 –739.079,4 152.006,1 +600,0 152.606,1 12  

15.227.331,8 –172.982,2 15.054.349,6 +32.582.890,0 330.016,5 +1.114.772,0 1.444.788,5 13  

104.329,2 +12.408,1 116.737,3 –112.550,7 13.292,0 +4.100,0 17.392,0 14

6.461.957,2 +62.463,5 6.524.420,7 –4.669.234,2 497.097,0 +55.535,8 552.632,8 15   

52.452.340,4 +3.367.396,7 55.819.737,1 – 10.455.755,4 +1.850.365,6 12.306.121,0
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Nachtragshaushalt 2016
Gesamtplan

Teil II: Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2016

Bisheriger
Betrag
2016

Tsd. €

Es treten
hinzu (+),
es fallen
weg (-)
Tsd. €

Neuer
Betrag
2016

Tsd. €

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Einnahmen

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen  
aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)  ................................................................................ 52.552.658,3 +1.022.281,4 53.574.939,7

2. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen 
an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)  .............................. 52.319.880,4 +3.366.536,7 55.686.417,1

3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)  ............................................................................................... 232.777,9 –2.344.255,3 –2.111.477,4

B. Deckung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
1.1.1 im allgemeinen Haushalt  ......................................................................................................................................................... 426.618,1 +550.000,0 976.618,1
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB  ............................................................... 700.000,0 –120.000,0 580.000,0
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel  

(einschließlich Marktpflege)
1.2.1 im allgemeinen Haushalt  ......................................................................................................................................................... 976.618,1 – 976.618,1
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB  ............................................................... 1.130.000,0 – 1.130.000,0
1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)  ..................... –980.000,0 +430.000,0 –550.000,0

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
2.1 Einnahmen aus Überschüssen – – –
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen – – –

3. Rücklagenbewegung
3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken  .............................................................................. 879.682,1 +1.915.115,3 2.794.797,4
3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke  ................................................................................ 132.460,0 +860,0 133.320,0
3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)  .................................................................................................................................. 747.222,1 +1.914.255,3 2.661.477,4

4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) –232.777,9 +2.344.255,3 2.111.477,4

Teil III: Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2016 

1. Kredite am Kreditmarkt
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
1.1.1 im allgemeinen Haushalt  ......................................................................................................................................................... 426.618,1 +550.000,0 976.618,1
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB  ............................................................... 700.000,0 –120.000,0 580.000,0
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel  

(einschließlich Marktpflege)
1.2.1 im allgemeinen Haushalt  ......................................................................................................................................................... 976.618,1 – 976.618,1
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB  ............................................................... 1.130.000,0 – 1.130.000,0
1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)  .................................................................................................................................. –980.000,0 +430.000,0 –550.000,0

2. Kredite im öffentlichen Bereich
2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörper-

schaften u. Ä.  ....................................................................................................................................................................................... 150,0 – 150,0
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.  ....................... 40.000,0 – 40.000,0
2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)  ............................................................................ –39.850,0 – –39.850,0

3. Kreditaufnahmen insgesamt
3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)  .............................................................................................. 1.126.768,1 +430.000,0 1.556.768,1
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)  ................................................................ 2.146.618,1 – 2.146.618,1
3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)  ................................................................................................ –1.019.850,0 +430.000,0 –589.850,0
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Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen  
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes  

und anderer Rechtsvorschriften1

vom 22. Dezember 2015

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol-
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge-
macht wird:

§ 1

Änderung des Bayerischen  
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes

Das Bayerische Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetz (BayBQFG) vom 24. Juli 2013 (GVBl. S. 439, 
BayRS 800-21-2-A), das zuletzt durch § 2 Nr. 54 des 
Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GVBl. S. 82) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 2 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) Im Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort 
„findet“ die Wörter „vorbehaltlich anderwei-
tiger rechtlicher Regelungen“ eingefügt. 

b) In den Nrn. 1 und 2 wird jeweils Halbsatz 2 
gestrichen. 

c) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. im Anwendungsbereich des Leistungs-
laufbahngesetzes,“.

2. Art. 4 Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. die Antragstellerin oder der Antragsteller 
diese Unterschiede nicht durch sonstige Be-
fähigungsnachweise, nachgewiesene ein-
schlägige Berufserfahrung oder sonstige 
nachgewiesene einschlägige Qualifikationen 
ausgeglichen hat.“

3. In Art. 5 Abs. 6 Satz 3 werden die Wörter „der 
Schweiz“ durch die Wörter „einem durch Abkom-
men gleichgestellten Staat (Mitglieds- oder Ver-
tragsstaat)“ ersetzt.

4. Art. 9 Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. die Antragstellerin oder der Antragsteller 
diese Unterschiede nicht durch sonstige Be-

fähigungsnachweise, nachgewiesene ein-
schlägige Berufserfahrung oder sonstige 
nachgewiesene einschlägige Qualifikationen 
ausgeglichen hat.“

5. Art. 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Die Entscheidung über die Auferlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen gemäß Art. 11 wird 
entsprechend Art. 14 Abs. 6 der Richtlinie 
2005/36/EG begründet.“

6. Art. 11 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Eine Eignungsprüfung muss innerhalb von 
sechs Monaten nach ihrer Wahl oder Festset-
zung abgelegt werden können.“

7. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es werden folgende Sätze 2 bis 4 angefügt:

„2Unterlagen, die in einem Mitglieds- oder 
Vertragsstaat ausgestellt oder anerkannt 
wurden, können abweichend von Abs. 2 
auch elektronisch übermittelt werden. 3Im 
Falle begründeter Zweifel an der Echtheit 
der Unterlagen und soweit dies unbedingt 
geboten erscheint, kann sich die zuständi-
ge Stelle sowohl an die zuständige Stelle 
des Ausbildungsstaates wenden als auch 
die Antragstellerin oder den Antragsteller 
auffordern, beglaubigte Kopien vorzule-
gen. 4Eine solche Aufforderung hemmt 
nicht den Fristlauf nach Art. 13 Abs. 2.“

b) In Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „Mitglied-
staat der Europäischen Union, einem weite-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den 

___________________
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie   

2013/55/EU.
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Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz“ durch die Wörter „Mitglieds- oder 
Vertragsstaat“ ersetzt.

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Die Satznummerierung in Satz 1 wird ge-
strichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

d) In Abs. 6 Satz 3 werden die Wörter „Mitglied-
staat der Europäischen Union, einem weite-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz“ durch die Wörter „Mitglieds- oder 
Vertragsstaat“ ersetzt.

8. Art. 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 4 werden die Wörter „Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz“ 
durch die Wörter „Mitglieds- oder Vertrags-
staat“ ersetzt.

b) Es wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Im Informationsportal zu den Einheit-
lichen Ansprechpartnern (§ 2 Abs. 1 der Aus-
führungsverordnung Einheitlicher Ansprech-
partner) werden die Informationen nach 
Art. 57 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG zur 
Verfügung gestellt und zum Zwecke der elek-
tronischen Verfahrensabwicklung im Sinn des 
Art. 57a Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG die 
Verbindung mit den zuständigen Stellen er-
möglicht.“

9. Nach Art. 13 werden folgende Art. 13a bis 13c 
eingefügt: 

„Art. 13a

Europäischer Berufsausweis

1Für Berufe, für die auf Grund von Durchfüh-
rungsrechtsakten der Europäischen Kommission 
nach Art. 4a Abs. 7 der Richtlinie 2005/36/EG ein 
Europäischer Berufsausweis eingeführt ist, stellt 
die nach Art. 13 Abs. 4 bis 6 zuständige Stelle 
auf Antrag nach den Art. 4a bis 4e der Richtlinie 
2005/36/EG einen Europäischen Berufsausweis 
aus. 2Satz 1 gilt über Art. 2 Abs. 3 hinaus im ge-
samten Anwendungsbereich der dort genannten 
Bestimmungen.

Art. 13b

Vorwarnmechanismus

1Der Vorwarnmechanismus richtet sich nach 

Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG sowie den 
dazu ergangenen Durchführungsrechtsakten. 
2Die nach Art. 13 Abs. 4 bis 6 zuständige Stelle 
unterrichtet die zuständigen Behörden der ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

1. wenn gerichtlich festgestellt wurde, dass eine 
Anerkennung der Berufsqualifikation unter 
Vorlage gefälschter Qualifikationsnachweise 
beantragt wurde,

2. wenn Angehörigen eines der in Art. 56a 
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG genannten 
Berufe die Ausübung ihres Berufes ganz oder 
teilweise – auch vorübergehend – untersagt 
worden ist oder ihnen diesbezügliche Be-
schränkungen auferlegt worden sind.

3Die Fristen nach Art. 56a Abs. 2, 3 und 7 der 
Richtlinie 2005/36/EG beginnen jeweils, sobald 
eine vollzieh- oder vollstreckbare Entscheidung 
eines Gerichts oder einer sonst zuständigen Stelle 
vorliegt.

Art. 13c

Partieller Zugang

(1) Liegen sämtliche Voraussetzungen des 
Art. 4f der Richtlinie 2005/36/EG vor, so gewährt 
die zuständige Stelle gemäß den Vorgaben dieses 
Artikels auf Antrag und auf Einzelfallbasis einen 
partiellen Zugang zu einer reglementierten Be-
rufstätigkeit.

(2) 1Die Berufsbezeichnung ist in deutscher 
Sprache zu führen. 2Gegenüber dem Empfänger 
der Dienstleistung ist der Umfang der beruflichen 
Tätigkeit eindeutig anzugeben.“

§ 2

Änderung des Leistungslaufbahngesetzes

Das Leistungslaufbahngesetz (LlbG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), das 
zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (GVBl. 
S. 240) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu Art. 43 wird wie folgt gefasst:

„Art. 43  Anerkennung“.

b) Die Angabe zu Art. 45 wird wie folgt gefasst:

„Art. 45  (aufgehoben)“.

2. Art. 41 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „des Europäi-
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schen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung der Be-
rufsqualifikationen (ABl L 255 S. 22, ber. 2007 
L  271 S. 18, ber. 2008 L 93 S. 28, ber. 2009 
L 33 S. 49) in der jeweils geltenden Fassung“ 
gestrichen. 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Die angemessene Beherrschung der 
deutschen Sprache in Wort und Schrift ist 
Voraussetzung für eine Einstellung. 2Sprach-
kenntnisse können überprüft werden, wenn 
erhebliche und konkrete Zweifel daran be-
stehen, dass sie für die berufliche Tätigkeit 
ausreichen. 3Eine Überprüfung darf erst nach 
Anerkennung der Berufsqualifikation durch 
die Ernennungsbehörde vorgenommen wer-
den und muss in angemessenem Verhältnis 
zur auszuübenden Tätigkeit stehen.“

3. Art. 42 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Die Art. 43 bis 51 gelten für die Anerken-
nung von in anderen Mitgliedstaaten erwor-
benen Berufsqualifikationen als Qualifikati-
on für eine Fachlaufbahn entsprechend der 
Richtlinie 2005/36/EG.“

b) In Satz 2 wird das Komma und werden die 
Wörter „die Möglichkeit der Befreiung von 
Ausgleichsmaßnahmen auf Grundlage ge-
meinsamer Plattformen gemäß Art. 15 der 
Richtlinie 2005/36/EG“ gestrichen.

c) Es wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Art. 16 des Bayerischen Berufsqualifi-
kationsfeststellungsgesetzes ist anwendbar.“

4. Art. 43 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Anerken-
nungsvoraussetzungen“ durch das Wort „An-
erkennung“ ersetzt.

b) Die Abs. 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„(1) Ist der Beruf in dem anderen Mit-
gliedstaat reglementiert, sind die Qualifikati-
onsnachweise, die dort erforderlich sind, um 
in dessen Hoheitsgebiet den Beruf aufneh-
men oder ausüben zu dürfen, auf Antrag als 
Qualifikation für eine dem Beruf entsprechen-
de Fachlaufbahn anzuerkennen.

(2) 1Ist der Beruf in dem anderen Mitglied-
staat nicht reglementiert, ist die Qualifikation 
dennoch für eine entsprechende Fachlauf-
bahn anzuerkennen, wenn der Antragsteller 
oder die Antragstellerin den Beruf dort inner-
halb der vorangegangenen zehn Jahre ein 

Jahr lang in Vollzeit oder während einer ent-
sprechenden Gesamtdauer in Teilzeit ausge-
übt hat und im Besitz von Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweisen ist. 2Diese Nachwei-
se müssen

1. von einer zuständigen Behörde ausge-
stellt worden sein und

2. bescheinigen, dass der Inhaber auf die 
Ausübung des betreffenden Berufs vor-
bereitet wurde.

3Die einjährige Berufserfahrung darf nicht 
gefordert werden, wenn der vorgelegte Qua-
lifikationsnachweis den Abschluss einer reg-
lementierten Ausbildung bestätigt.“

c) Der bisherige Art. 45 Abs. 1 ersetzt Art. 43 
Abs. 3; in Satz 2 werden die Wörter „der jewei-
ligen Qualifikationsebene für eine Fachlauf-
bahn oder für einen fachlichen Schwerpunkt 
und der vorgelegten Qualifikationsnachweise 
stellt sie fest, ob ein inhaltliches oder zeitli-
ches Defizit im Sinn des Abs. 3“ durch die 
Wörter „für eine Fachlaufbahn oder für einen 
fachlichen Schwerpunkt in der entsprechen-
den Qualifikationsebene und der vorgelegten 
Nachweise nach Abs. 1 oder Abs. 2 stellt sie 
fest, ob ein Defizit im Sinn des Abs. 5“ ersetzt. 

d) Es werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:

„(4) Die zuständige Behörde kann den Inha-
bern eines Qualifikationsnachweises, der nach  
Art. 11 Buchst. a der Richtlinie  2005/36/EG 
eingestuft ist, den Qualifikationserwerb ver-
weigern, wenn die zur Ausübung des Berufs 
im Freistaat Bayern erforderliche Berufsquali-
fikation unter Art. 11 Buchst. e der Richtlinie 
2005/36/EG eingestuft ist.

(5) 1Ausgleichsmaßnahmen (Art. 47) kön-
nen verlangt werden, wenn

1. die bisherige Ausbildung sich hinsichtlich 
der beruflichen Tätigkeit auf Fächer be-
zieht, die sich wesentlich von denen un-
terscheiden, die im Freistaat Bayern vor-
geschrieben sind, oder

2. die Fachlaufbahn oder der fachliche 
Schwerpunkt die Wahrnehmung eines 
umfangreicheren Aufgabenfeldes er-
möglicht als der reglementierte Beruf im 
Mitgliedstaat des Antragstellers oder der 
Antragstellerin, in dem der Qualifikati-
onsnachweis erworben wurde, und wenn 
sich die im Freistaat Bayern geforderte 
Ausbildung auf Fächer bezieht, die sich 
wesentlich von denen unterscheiden, die 
von den Qualifikationsnachweisen abge-
deckt werden, die der Antragsteller oder 
die Antragstellerin vorlegt.
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2Fächer unterscheiden sich wesentlich, wenn 
die durch sie vermittelten Kenntnisse, Fähig-
keiten und Kompetenzen eine wesentliche 
Voraussetzung für die Ausübung des Berufs 
sind und die bisherige Ausbildung des An-
tragstellers oder der Antragstellerin diesbe-
züglich bedeutende Abweichungen hinsicht-
lich des Inhalts der für die Qualifikation für 
die Fachlaufbahn geforderten Ausbildung 
aufweist.“

e) Der bisherige Art. 45 Abs. 2 wird Art. 43 
Abs. 6; die Wörter „erworbenen Kenntnisse“ 
werden durch die Wörter „oder durch lebens-
langes Lernen erworbenen Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Kompetenzen, die hierfür von 
einer einschlägigen Stelle formell als gültig 
anerkannt wurden,“ ersetzt.

f) Es wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Liegen sämtliche Voraussetzungen 
des Art. 4f der Richtlinie 2005/36/EG vor, so 
gewährt die zuständige Behörde auf Antrag 
und auf Einzelfallbasis einen partiellen Zu-
gang zu einer Fachlaufbahn.“

5. Art. 44 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Stelle“ durch das 
Wort „Behörde“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Zuständige 
Stelle“ durch das Wort „Zuständig“ er-
setzt.

cc) In Satz 4 wird das Wort „Stelle“ durch das 
Wort „Behörde“ ersetzt.

dd) Folgender Satz 5 wird angefügt: 

„5Das Informationsportal zu den Einheit-
lichen Ansprechpartnern (§ 2 Abs. 1 der 
Ausführungsverordnung Einheitlicher 
Ansprechpartner) ermöglicht zum Zwe-
cke der elektronischen Verfahrensab-
wicklung die Verbindung mit den zustän-
digen Behörden.“

b) Abs. 2 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. ein Nachweis, aus dem hervorgeht, zu 
welcher Berufsausübung der Qualifikati-
onsnachweis im Heimat- oder Herkunfts-
staat berechtigt,“.

c) Es wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) 1Bei berechtigten Zweifeln und so-
weit unbedingt geboten, können beglaubigte 
Kopien verlangt werden. 2Bestehen berech-
tigte Zweifel, kann die zuständige Behörde 

von den zuständigen Behörden des Mitglied-
staats eine Bestätigung der Tatsachen ver-
langen, dass die Ausübung dieses Berufes 
durch den Antragsteller oder die Antragstel-
lerin nicht auf Grund eines disziplinarischen 
Verhaltens oder einer Verurteilung wegen 
strafbarer Handlungen ausgesetzt oder un-
tersagt wurde. 3Der Informationsaustausch 
erfolgt über das Binnenmarkt-Informations-
system.“

6. Art. 45 wird aufgehoben.

7. Art. 46 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz 5 angefügt:

„5Wird eine Ausgleichsmaßnahme auferlegt, 
ist die Entscheidung entsprechend Art. 14 
Abs. 6 der Richtlinie 2005/36/EG zu begrün-
den.“

b) In Abs. 4 Nr. 3 werden die Wörter „oder der 
Antragsteller oder die Antragstellerin sich 
ihnen aus von ihm oder ihr zu vertretenden 
Gründen innerhalb von sechs Monaten nicht 
unterzogen hat“ gestrichen. 

8. Art. 47 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wird eine Ausgleichsmaßnahme auf-
erlegt, hat der Antragsteller oder die Antrag-
stellerin die Wahl zwischen Eignungsprüfung 
(Art. 48) und Anpassungslehrgang (Art. 49).“

b) Es wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) 1Der Antragsteller oder die Antrag-
stellerin muss erfolgreich einen Eignungstest 
absolvieren, wenn die erforderliche inländi-
sche Qualifikation

1. Art. 11 Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG 
entspricht und er oder sie eine Qualifika-
tion nach Art. 11 Buchst. a der Richtlinie 
2005/36/EG besitzt oder

2. Art. 11 Buchst. d oder e der Richtlinie 
2005/36/EG entspricht und er oder sie 
eine Qualifikation nach Art. 11 Buchst. b 
der Richtlinie 2005/36/EG besitzt.

2Der Antragsteller oder die Antragstellerin 
muss sowohl einen Anpassungslehrgang als 
auch eine Eignungsprüfung erfolgreich ab-
solvieren, wenn die erforderliche inländi-
sche Berufsqualifikation Art. 11 Buchst. d der 
Richtlinie 2005/36/EG entspricht und er oder 
sie eine Qualifikation nach Art. 11 Buchst. a 
der Richtlinie 2005/36/EG besitzt.“

9. Art. 48 wird wie folgt geändert:
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a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Eignungsprüfung ist eine die be-
ruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen betreffende staatliche Prüfung, mit der 
das Potential, die Aufgaben der angestrebten 
Fachlaufbahn oder des angestrebten fachlichen 
Schwerpunkts auszuüben, beurteilt wird.“

b) In Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „anderen“ ge-
strichen. 

c) Dem Abs. 5 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Eine Eignungsprüfung muss innerhalb von 
sechs Monaten nach ihrer Wahl oder Festset-
zung abgelegt werden können.“

§ 3

Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes

Art. 108 Abs. 3 des Bayerischen Beamtengesetzes 
(BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, BayRS 2030-
1-1-F), das zuletzt durch Art. 9a Abs. 10 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 458) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst:

„(3) Ohne Einwilligung des Beamten oder der Be-
amtin können den zuständigen Behörden Auskünfte 
aus der Personalakte erteilt werden, soweit dies im 
Einzelfall

1. zur Entscheidung über die Verleihung von staatli-
chen Orden, Ehrenzeichen oder sonstigen staatli-

chen Ehrungen oder

2. im Rahmen der Art. 8a bis 8e BayVwVfG 

zwingend erforderlich ist.“

§ 4

Änderung des Bayerischen  
Sozial- und Kindheitspädagogengesetzes

Dem Art. 3 des Bayerischen Sozial- und Kind-
heitspädagogengesetzes (BaySozKiPädG) vom 
24. Juli 2013 (GVBl. S. 439, 446, BayRS 800-21-3-A), 
das durch § 1 Nr.  411 der Verordnung vom 22. Juli 
2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, wird folgen-
der Abs. 3 angefügt:

„(3) Eine partielle Zulassung zu den in diesem 
Gesetz geregelten Berufen erfolgt nach Maßgabe des 
Art. 13c BayBQFG.“

§ 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 

München, den 22. Dezember 2015

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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2251-13-S , 2251-6-S

Bekanntmachung  
des Siebzehnten Staatsvertrags  

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge  
(Siebzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

vom 8. Dezember 2015

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Änderung des ZDF-Staatsvertrages

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zu-
letzt geändert durch den Fünfzehnten Rundfunkän-

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be-
schluss vom 24.  November 2015 (Drs.  17/7548, 
17/9146) den am 18. Juni 2015 unterzeichneten Sieb-
zehnten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrecht-
licher Staatsverträge (Siebzehnter Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag) zur Änderung 

– des ZDF-Staatsvertrags (ZDF-StV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27.  Juli 2001 (GVBl. 
S. 551, BayRS 2251-13-S), der zuletzt durch Art. 4 
des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsver-
trages (GVBl. 2011 S.  258; 2012 S.  18) geändert 
worden ist, und

– des Rundfunkstaatsvertrags (RStV) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 27.  Juli 2001 (GVBl. 
S. 502, BayRS 2251-6-S), der zuletzt durch Art. 3 
des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsver-
trages (GVBl. 2011 S.  258; 2012 S.  18) geändert 
worden ist,

zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend be-
kannt gemacht. 

München, den 8. Dezember 2015

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r

Siebzehnter Staatsvertrag  
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge  

(Siebzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



503Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 17/2015

derungsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezember 2010, 
wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) § 2 wird wie folgt neu gefasst:

‚§ 2   Angebote des „Zweiten Deutschen 
Fernsehens (ZDF)“‘.

b) Der Zweite Abschnitt wird wie folgt neu ge-
fasst:

‚II. Abschnitt

Vorschriften für die Angebote des  
„Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)“‘.

c) § 5 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 5   Gestaltung der Angebote“.

d) § 8 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8   Unzulässige Angebote, Jugendschutz“.

e) Es wird folgender neuer § 19a eingefügt:

„§ 19a Allgemeine Bestimmungen“.

f) Es wird folgender neuer § 34 angefügt:

„§ 34 Übergangsbestimmungen“.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

‚§ 2

Angebote des  
„Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)“‘.

b)  In Absatz 1 werden nach dem Wort „Fernseh-
programme“ die Wörter „und bietet Telemedi-
en“ eingefügt und nach dem Wort „Rundfunk-
staatsvertrages“ wird das Wort „an“ angefügt.

c) Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2 
und nach dem Wort „Fernsehvollprogramm“ 
werden die Wörter ‚„Zweites Deutsches Fern-
sehen (ZDF)“‘ eingefügt.

3. Die Überschrift des Zweiten Abschnittes wird wie 
folgt neu gefasst:

‚II. Abschnitt

Vorschriften für die Angebote  
des „Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)“‘.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 5

Gestaltung der Angebote“.

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Angeboten“ ersetzt 
und die Wörter „den Fernsehteilnehmern in 
Deutschland“ werden gestrichen.

c) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Angebote“ ersetzt.

d) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt neu ge-
fasst:

„(2) Das ZDF hat in seinen Angeboten 
die Würde des Menschen zu achten und zu 
schützen. Es soll dazu beitragen, die Ach-
tung vor Leben, Freiheit und körperlicher 
Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung 
anderer zu stärken. Die sittlichen und religi-
ösen Überzeugungen der Bevölkerung sind 
zu achten.

(3) Das Geschehen in den einzelnen 
Ländern und die kulturelle Vielfalt Deutsch-
lands sind angemessen in den Angeboten des 
ZDF darzustellen. Die Angebote sollen dabei 
auch die Zusammengehörigkeit im vereinten 
Deutschland fördern sowie der gesamtge-
sellschaftlichen Integration in Frieden und 
Freiheit und der Verständigung unter den 
Völkern dienen und auf ein diskriminierungs-
freies Miteinander hinwirken.“

5. § 6 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 6

Berichterstattung

Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertra-
ges zu Berichterstattung, Informationssendungen 
und Meinungsumfragen finden Anwendung.“

6. § 7 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 7

Kurzberichterstattung

Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsver-
trages zur Kurzberichterstattung im Fernsehen 
finden Anwendung.“

7. Die Überschrift von § 8 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8

Unzulässige Angebote, Jugendschutz“.

8. § 9 wird wie folgt geändert:
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a) In Absatz 1 werden die Wörter „durch Fernse-
hen“ gestrichen und die Wörter „vom ZDF in 
einer Sendung“ werden durch die Wörter „im 
Angebot des ZDF“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 4 werden die Wörter „die be-
anstandete Sendung“ durch die Wörter „das 
beanstandete Angebot“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Die Gegendarstellung muss unver-
züglich innerhalb des gleichen Angebotes 
verbreitet werden, in welchem die bean-
standete Tatsachenbehauptung erfolgt ist. 
Die Verbreitung erfolgt ohne Einschaltungen 
und Weglassungen. Eine Erwiderung auf die 
verbreitete Gegendarstellung muss sich auf 
tatsächliche Angaben beschränken. Im Fern-
sehen muss die Gegendarstellung innerhalb 
des gleichen Programms und der gleichen 
Programmsparte wie die beanstandete Tatsa-
chenbehauptung sowie zur gleichen Tages-
zeit oder, wenn dies nicht möglich ist, zu einer 
Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der 
beanstandeten Sendung gleichwertig ist.“

9. In § 10 werden nach dem Wort „Sendezeit“ die 
Wörter ‚im Fernsehvollprogramm „Zweites Deut-
sches Fernsehen (ZDF)“‘ eingefügt.

10. § 11 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 Satz 1 und 2 werden jeweils nach 
dem Wort „Sendezeit“ die Wörter ‚im Fern-
sehvollprogramm „Zweites Deutsches Fern-
sehen (ZDF)“‘ eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Sendezeiten“ die Wörter ‚im Fernsehvoll-
programm „Zweites Deutsches Fernsehen 
(ZDF)“‘ eingefügt.

11. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Wer die Sendung eines Beitrages veranlasst 
oder zugelassen hat oder Angebote in Tele-
medien zur Nutzung bereitstellt, trägt für 
den jeweiligen Inhalt und die jeweilige Ge-
staltung nach Maßgabe der Vorschriften des 
Grundgesetzes, der allgemeinen Gesetze und 
der besonderen Vorschriften dieses Staatsver-
trages die Verantwortung.“

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Beitra-
ges“ die Wörter „oder Angebotsteiles“ einge-
fügt.

12. In § 13 wird das Wort „Sendungen“ durch das 
Wort „Angebote“ ersetzt.

13. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Ab-
satz 2 und die Wörter „Fernsehtext veranstal-
tet“ werden durch die Wörter „Telemedien 
anbietet“ ersetzt. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird der neue Ab-
satz 3 und wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ ge-
strichen und die Verweisung „nach Ab-
satz 1“ durch die Verweisung „nach den 
Absätzen 1 und 2“ ersetzt.

bb) Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

„Die Glaubhaftmachung in Textform ist 
ausreichend.“

14. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „zum Pro-
gramm“ durch die Wörter „zu den Angebo-
ten“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird folgender neuer Satz 2 ein-
gefügt:

„Wird die Programmbeschwerde in Textform 
eingelegt, so genügt auch für deren Beschei-
dung Textform.“

c) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3.

15. Es wird folgender neuer § 19a eingefügt:

„§ 19a

Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Mitglieder des Fernsehrates und des 
Verwaltungsrates sind Sachwalter der Interessen 
der Allgemeinheit. Sie sind an Weisungen nicht 
gebunden. Sie dürfen keine wirtschaftlichen oder 
sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die 
Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Fern-
sehrates oder des Verwaltungsrates zu gefährden 
(Interessenkollision).

(2) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Fern-
sehrat und im Verwaltungsrat ist ausgeschlossen. 
Ein Mitglied kann dem Fernsehrat und dem Ver-
waltungsrat zusammen insgesamt in höchstens 
drei Amtsperioden angehören. 

(3) Dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat 
dürfen nicht angehören

1. Mitglieder des Europäischen Parlamentes, 
des Deutschen Bundestages oder eines Lan-
desparlamentes,

2. Mitglieder der Europäischen Kommission, der 
Bundesregierung oder der Regierung eines 
deutschen Landes,
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3. hauptamtliche kommunale Wahlbeamte,

4. Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ru-
hestand versetzt werden können,

5. Vertreter der kommunalen Spitzenverbände 
auf Leitungsebene,

6. Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes auf Bun-
des- oder Landesebene; die alleinige Mit-
gliedschaft in einem Parteischiedsgericht 
gemäß § 14 des Parteiengesetzes steht einer 
Mitgliedschaft im Fernsehrat und Verwal-
tungsrat nicht entgegen.

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des 
Fernsehrates nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a), b) 
und c) sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates 
nach § 24 Abs. 1 Buchst. a).

(4) Dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat 
dürfen ferner nicht angehören

1. Angestellte oder arbeitnehmerähnliche Per-
sonen des ZDF,

2. Personen, die in einem Arbeits- oder Dienst-
verhältnis zu einem Unternehmen nach §  3 
Satz 2 oder zu einem mit diesem verbunde-
nen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) 
stehen,

3. Personen, die den Aufsichtsorganen oder 
Gremien eines anderen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkveranstalters angehören oder in ei-
nem Arbeits- oder Dienstverhältnis oder in 
einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis zu 
diesem oder zu einem mit diesem verbunde-
nen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) 
stehen,

4. Personen, die privaten Rundfunk veranstalten 
oder den Aufsichtsorganen oder Gremien ei-
nes privaten Rundfunkveranstalters oder ei-
nem mit diesem verbundenen Unternehmen 
(§ 15 des Aktiengesetzes) angehören oder in 
einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu die-
sen stehen,

5. Personen, die den Aufsichtsorganen oder 
Gremien einer Landesmedienanstalt angehö-
ren oder Organen, derer sich eine Landesme-
dienanstalt zur Erfüllung ihrer Aufgaben be-
dient, oder die zu diesen Organen oder einer 
Landesmedienanstalt in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis stehen.

(5) Der in Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 ge-
nannte Personenkreis kann frühestens 18 Monate 
nach dem Ausscheiden aus der dort genannten 
Funktion als Mitglied in den Fernsehrat oder Ver-
waltungsrat entsandt oder gewählt werden. Für 
den in Absatz 3 Satz 1 genannten Personenkreis 

gilt Absatz 3 Satz 2 entsprechend.

(6) Die Mitglieder des Fernsehrates und des 
Verwaltungsrates haben Anspruch auf eine Auf-
wandsentschädigung, Sitzungsgelder und Ersatz 
von Reisekosten mit Ausnahme des Tagegeldes. 
Das Nähere regelt die Satzung. Aufwandsent-
schädigungen und Sitzungsgelder sind der Höhe 
nach zu veröffentlichen.“

16. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Zahl „siebenundsiebzig“ wird durch 
die Zahl „sechzig“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird die Zahl „drei“ durch 
die Zahl „zwei“ ersetzt.

cc) Buchstabe c wird wie folgt neu gefasst:

„c) einem Vertreter des Deutschen Land-
kreistages und im Wechsel nach je-
der Amtsperiode einem Vertreter 
des Deutschen Städtetages oder des 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes,“.

dd) Buchstabe d wird wie folgt neu gefasst:

„d) zwei Vertretern der Evangelischen 
Kirche in Deutschland,“.

ee) Buchstabe e wird wie folgt neu gefasst:

„e) zwei Vertretern der Katholischen Kir-
che in Deutschland,“.

ff) Buchstabe f wird wie folgt neu gefasst:

„f) einem Vertreter des Zentralrates der 
Juden in Deutschland,“.

gg) In Buchstabe g wird nach den Wörtern 
„Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft“ 
die Angabe „e.V.“ gestrichen und es wer-
den die Wörter „Deutschen Beamtenbun-
des“ durch die Wörter „dbb Beamtenbun-
des und Tarifunion“ ersetzt.

hh) Buchstabe h wird wie folgt neu gefasst:

„h) je einem Vertreter der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände, des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages e.V., des Zent-
ralausschusses der Deutschen Land-
wirtschaft und des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks e.V.,“.

ii) In Buchstabe i werden die Wörter „zwei 
Vertretern“ durch die Wörter „einem 
Vertreter“ ersetzt und nach den Wörtern 
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„Bundesverbandes Deutscher Zeitungs-
verleger“ wird die Angabe „e.V.“ einge-
fügt.

jj) Buchstabe j wird wie folgt neu gefasst:

„j) einem Vertreter des Deutschen Jour-
nalisten-Verbandes e.V.,“.

kk) In Buchstabe k werden die Wörter „des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland“ durch die Wörter 
„der Diakonie Deutschland, Evangeli-
scher Bundesverband des Evangelischen 
Werkes für Diakonie und Entwick-
lung e. V.“ ersetzt und nach den Wörtern 
„Deutschen Roten Kreuzes“ wird die An-
gabe „e.V.“ eingefügt.

ll) Der bisherige Buchstabe l wird gestri-
chen.

mm) Die bisherigen Buchstaben m bis q wer-
den die neuen Buchstaben l bis p.

nn) Im neuen Buchstaben n wird nach den 
Wörtern „Naturschutzbundes Deutsch-
land“ die Angabe „e.V.“ eingefügt.

oo) Im neuen Buchstaben o werden nach den 
Wörtern „Bundes der Vertriebenen“ das 
Zeichen „–“ sowie die Wörter „Vereinigte 
Landsmannschaften und Landesverbän-
de e.V.“ eingefügt.

pp) Im neuen Buchstaben p wird nach den 
Wörtern „Vereinigung der Opfer des Sta-
linismus“ die Angabe „e.V.“ eingefügt.

qq) Es wird folgender neuer Buchstabe q an-
gefügt:

‚q) 16 Vertretern aus folgenden den Län-
dern zugeordneten Bereichen:

aa) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Verbraucherschutz“ aus dem 
Land Baden-Württemberg,

bb) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Digitales“ aus dem Freistaat 
Bayern,

cc) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Internet“ aus dem Land Berlin,

dd) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Senioren, Familie, Frauen und 
Jugend“ aus dem Land Branden-
burg,

ee) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Wissenschaft und Forschung“ 
aus der Freien Hansestadt 

 Bremen,

ff) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Musik“ aus der Freien und Han-
sestadt Hamburg,

gg) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Migranten“ aus dem Land Hes-
sen,

hh) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Bürgerschaftliches Engage-
ment“ aus dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern,

ii) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Muslime“ aus dem Land Nie-
dersachsen,

jj) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Medienwirtschaft und Film“ aus 
dem Land Nordrhein-Westfalen,

kk) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Inklusive Gesellschaft“ aus dem 
Land Rheinland-Pfalz,

ll) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Kunst und Kultur“ aus dem 
Saarland,

mm) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Ehrenamtlicher Zivil- und Ka-
tastrophenschutz“ aus dem Frei-
staat Sachsen,

nn) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Heimat und Brauchtum“ aus 
dem Land Sachsen-Anhalt,

oo) einem Vertreter aus dem Bereich 
„Regional- und Minderheiten-
sprachen“ aus dem Land Schles-
wig-Holstein und

pp) einem Vertreter aus dem Bereich 
„LSBTTIQ (Lesbische, Schwule, 
Bisexuelle, Transsexuelle, Trans-
gender, Intersexuelle und Quee-
re Menschen)“ aus dem Freistaat 
Thüringen.‘

rr) Buchstabe r wird gestrichen.

ss) Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

„Die näheren Einzelheiten zur Entsen-
dung der Vertreter nach Satz 1 Buchst. q) 
werden durch Landesgesetz geregelt.“

b) In Absatz 2 wird vor dem Wort „Mitglieder“ 
die Angabe „Bis zu drei“ eingefügt und das 
Wort „Personalrats“ wird durch das Wort 
„Personalrates“ ersetzt.
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c) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Die Verbände und Organisationen 
nach Absatz 1 Satz 1 Buchst. c) bis p) entsen-
den die Vertreter. Die Vertreter nach Absatz 
1 Satz 1 Buchst. q) werden von den aufgrund 
von Landesgesetz zu bestimmenden Verbän-
den und Organisationen entsandt. Solange 
und soweit von dem Entsendungsrecht kein 
Gebrauch gemacht wird, verringert sich die 
Zahl der Mitglieder entsprechend.“

d) Absätze 4 bis 9 werden durch die folgenden 
Absätze 4 und 5 ersetzt:

„(4) Bei der Entsendung der Mitglieder 
sind Frauen und Männer angemessen zu be-
rücksichtigen. Sofern ein neues Mitglied ent-
sandt wird, muss einem männlichen Mitglied 
eine Frau und einem weiblichen Mitglied ein 
Mann nachfolgen. Sofern eine Organisation 
oder ein Verband zwei Vertreter entsendet, 
sind je eine Frau und ein Mann zu entsenden.“

„(5) Der amtierende Vorsitzende des Fern-
sehrates stellt zu Beginn der Amtsperiode die 
nach diesem Staatsvertrag ordnungsgemäße 
Entsendung fest und gibt die Feststellungen 
dem Fernsehrat bekannt. Die entsendenden 
Stellen haben alle Angaben zu machen, die 
zur Nachprüfung der Voraussetzungen von 
Absatz 4, 6 und § 19a Abs. 3 bis 5 erforder-
lich sind. Weitere Einzelheiten des Verfahrens 
über die Entsendung und Abberufung regelt 
die Satzung. Die Satzung bedarf insofern der 
Genehmigung durch die rechtsaufsichtsfüh-
rende Landesregierung.“

e) Der bisherige Absatz 10 wird der neue Ab-
satz 6 und wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird gestrichen.

bb) Der bisherige Satz 3 wird der neue Satz 2 
und das Wort „Berufung“ wird durch das 
Wort „Entsendung“ ersetzt.

cc) Es werden folgende Sätze 3 bis 7 angefügt:

„Die Mitgliedschaft im Fernsehrat erlischt 
durch

1. Niederlegung des Amtes,

2. Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öf-
fentlichen Wahlen zu erlangen oder 
öffentliche Ämter zu bekleiden,

3. Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder 
der Voraussetzungen der rechtlichen 
Betreuung nach § 1896 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs,

4. Eintritt des Todes,

5. Eintritt eines der in § 19a Abs. 3 und 4 
genannten Ausschlussgründe,

6. Eintritt einer Interessenkollision nach 
§ 19a Abs. 1 Satz 3 oder

7. Abberufung aus wichtigem Grund 
durch die entsendungsberechtigte 
Stelle; ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn ein Mitglied aus 
der entsendungsberechtigten Stelle 
ausgeschieden ist.

Das Vorliegen der Erlöschensgründe nach 
Satz 3 Nr. 1 bis 5 gibt der Vorsitzende des 
Fernsehrates dem Fernsehrat bekannt. 
Über das Erlöschen der Mitgliedschaft 
in den Fällen von Satz 3 Nr. 6 und 7 ent-
scheidet der Fernsehrat. Bis zur Entschei-
dung nach Satz 5 behält das betroffene 
Mitglied seine Rechte und Pflichten, es 
sei denn, der Fernsehrat beschließt mit ei-
ner Mehrheit von sieben Zwölfteln seiner 
gesetzlichen Mitglieder, dass der Betrof-
fene bis zur Entscheidung nicht an den 
Arbeiten des Fernsehrates teilnehmen 
kann. Von der Beratung und Beschluss-
fassung im Verfahren nach Satz 5 ist das 
betroffene Mitglied ausgeschlossen.“

f) Es wird folgender neuer Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Regelungen zur Zusammenset-
zung des Fernsehrates gemäß Absatz 1 sollen 
jeweils nach Ablauf von zwei Amtsperioden 
durch die Länder überprüft werden.“

17. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird Satz 3 gestrichen.

b) In Absatz 2 werden folgende neue Sätze 3 
und 4 angefügt:

„Der Anteil der Mitglieder nach § 21 Abs. 1 
Satz 1 Buchst. a) bis c) darf in den Ausschüs-
sen des Fernsehrates ein Drittel der Mitglie-
der nicht übersteigen. Entsprechendes gilt bei 
der Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter 
des Fernsehrates und seiner Ausschüsse.“

c) Es werden folgende neue Absätze 5 und 6 an-
gefügt:

„(5) Die Sitzungen des Fernsehrates 
sind öffentlich. In begründeten Ausnahme-
fällen kann der Fernsehrat den Ausschluss 
der Öffentlichkeit beschließen. Personalan-
gelegenheiten, die aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes vertraulich sind, und Ange-
legenheiten, in welchen die Offenlegung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Dritter 
unvermeidlich ist, sind stets unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit zu behandeln. Die Sitzun-
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gen der nach Absatz 2 Satz 2 gebildeten Aus-
schüsse finden grundsätzlich nichtöffentlich 
statt.

(6) Die Zusammensetzung des Fern-
sehrates sowie seiner Ausschüsse nach Ab-
satz  2 Satz  2 sind zu veröffentlichen. Die 
Tagesordnungen der Sitzungen des Fern-
sehrates und seiner Ausschüsse sind spä-
testens eine Woche vor den Sitzungen, die 
Anwesenheitslisten im Anschluss an die 
Sitzungen zu veröffentlichen. Im Anschluss 
an die Sitzungen des Fernsehrates sind Zu-
sammenfassungen der wesentlichen Ergeb-
nisse der Sitzungen des Fernsehrates sowie 
seiner vorberatenden Ausschüsse zu veröf-
fentlichen. Die Veröffentlichung hat unter 
Wahrung von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen sowie personenbezogener Da-
ten der Beschäftigten des ZDF zu erfolgen. 
Berechtigte Interessen Dritter an einer Ge-
heimhaltung sind zu wahren. Eine Veröf-
fentlichung in elektronischer Form im In-
ternetauftritt des ZDF ist ausreichend. Das 
Nähere regelt die Satzung.“

18. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Zahl „vierzehn“ wird durch die Zahl 
„zwölf“ ersetzt.

bb) Buchstabe a wird wie folgt neu gefasst:

„a) vier Vertretern der Länder, die von 
den Ministerpräsidenten gemein-
sam berufen werden; die Minister-
präsidenten werden sich bemühen, 
die Berufungen einmütig vorzuneh-
men;“.

cc) In Buchstabe b wird der Satzteil „diese 
dürfen weder einer Regierung noch einer 
gesetzgebenden Körperschaft angehö-
ren;“ gestrichen und der Satzteil „wähl-
bar sind auch die Mitglieder des Fern-
sehrates“ wird durch den Satzteil „nicht 
wählbar sind die Mitglieder des Fern-
sehrates nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) 
bis c)“ ersetzt.

dd) Buchstabe c wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Bis zu drei Mitglieder des Personal-
rates nehmen an den Sitzungen des Verwal-
tungsrates teil und können zu Personalange-
legenheiten gehört werden.“

c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Verweisung auf 
„§ 21 Abs. 10 Satz 2 und 3“ durch die Verwei-
sung auf „§ 21 Abs. 6 Satz 2 bis 7“ ersetzt.

d) Absätze 4 und 5 werden wie folgt neu ge-
fasst:

„(4) § 21 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.

(5) Von den nach Absatz 1 berufenen 
und gewählten Mitgliedern sollen auf Frau-
en und Männer jeweils fünfzig vom Hundert 
entfallen.“

19. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in 
der auch die Bildung von Ausschüssen 
vorgesehen werden kann.“ 

bb) Es werden folgende neue Sätze 3 und 4 
angefügt:

„Der Anteil der Mitglieder nach § 24 
Abs. 1 Buchst. a) darf in den Ausschüssen 
des Verwaltungsrates ein Drittel der Mit-
glieder nicht übersteigen. Entsprechen-
des gilt bei der Wahl der Vorsitzenden 
und Stellvertreter des Verwaltungsrates 
und seiner Ausschüsse.“

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „drei 
Fünfteln“ durch die Angabe „sieben Zwölf-
teln“ ersetzt.

c) Es werden folgende neue Absätze 5 und 6 an-
gefügt:

„(5) Die Sitzungen des Verwaltungsrates 
und seiner Ausschüsse finden grundsätzlich 
nichtöffentlich statt.

(6) § 22 Abs. 6 gilt entsprechend. Im Fal-
le einer Zustimmung des Verwaltungsrates 
zum Abschluss von Anstellungsverträgen mit 
außertariflichen Angestellten nach § 28 Nr. 6 
enthält die Veröffentlichung der Zusammen-
fassung der wesentlichen Ergebnisse der Sit-
zungen des Verwaltungsrates auch die Dar-
stellung der jährlichen Vergütungen sowie 
etwaiger vertraglich vereinbarter Zusatzleis-
tungen unter Namensnennung. Entsprechen-
des gilt für Verträge mit freien Mitarbeitern, 
die der Zustimmung des Verwaltungsrates 
bedürfen.“

20. In § 30a werden folgende neue Absätze 5 und 6 
angefügt:

„(5) Das ZDF veröffentlicht die für die Tä-
tigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge des 
Intendanten und der Direktoren unter Namens-
nennung im Geschäftsbericht. Satz 1 gilt insbe-
sondere auch für:
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1. Leistungen, die den genannten Personen für 
den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer 
Tätigkeit zugesagt worden sind,

2. Leistungen, die den genannten Personen 
für den Fall der regulären Beendigung ihrer 
Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem 
Barwert sowie den vom ZDF während des 
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder 
zurückgestellten Betrag,

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Än-
derungen dieser Zusagen,

4. Leistungen, die einer der betroffenen Per-
sonen, die ihre Tätigkeit im Laufe des Ge-
schäftsjahres beendet hat, in diesem Zu-
sammenhang zugesagt und im Laufe des 
Geschäftsjahres gewährt worden sind,

5. Leistungen, die den genannten Personen für 
Tätigkeiten bei Tochter- und Beteiligungsge-
sellschaften des ZDF gewährt worden sind, 
und

6. Leistungen, die den genannten Personen für 
entgeltliche Nebentätigkeiten gewährt wor-
den sind; dies gilt nicht, wenn die Höhe der 
jeweils vereinbarten Einkünfte den Betrag 
von 1 000 Euro monatlich nicht übersteigt.

(6) Die Tarifstrukturen und eine strukturierte 
Darstellung der außer- und übertariflichen Ver-
einbarungen sind zu veröffentlichen.“

21. In § 33 Absatz 1 Satz 3 wird das Datum „31. De-
zember 2008“ durch das Datum „31.  Dezember 
2017“ ersetzt.

22. Es wird folgender neuer § 34 angefügt:

„§ 34 

Übergangsbestimmungen

(1) Die Zusammensetzung sowie die Rechte 
und Pflichten der Mitglieder des Fernsehrates, des 
Verwaltungsrates und ihrer Ausschüsse bleiben 
vom Inkrafttreten des 17.  Rundfunkänderungs-
staatsvertrages bis zum Ablauf der am 1. Januar 
2016 laufenden Amtsperioden von Fernsehrat, 
Verwaltungsrat und ihren Ausschüssen unbe-
rührt.

(2) Die am 1. Januar 2016 laufenden Amts-
perioden des Fernsehrates und des Verwaltungs-
rates gelten als erste im Sinne von § 19a Abs. 2 
Satz 2.

(3) Der Vertreter nach § 21 Abs. 1 Satz 1 
Buchst.  c), 2. Halbsatz wird in der ersten Amts-
periode nach Inkrafttreten des 17. Rundfunkän-
derungsstaatsvertrages vom Deutschen Städtetag 
entsandt.“

Artikel 2

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, 
zuletzt geändert durch den Fünfzehnten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezember 2010, 
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Für Fernsehveranstalter gelten die-
ser Staatsvertrag und die landesrechtlichen 
Vorschriften, wenn sie in der Bundesrepublik 
Deutschland niedergelassen sind. Ein Fern-
sehveranstalter gilt als in der Bundesrepublik 
Deutschland niedergelassen, wenn

1. die Hauptverwaltung in Deutschland 
liegt und die redaktionellen Entscheidun-
gen über das Programm dort getroffen 
werden,

2. die Hauptverwaltung in Deutschland 
liegt und die Entscheidungen über das 
Programm in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union getroffen 
werden, jedoch

a) ein wesentlicher Teil des mit der Be-
reitstellung des Programms betrau-
ten Personals in Deutschland tätig ist 
oder

b) ein wesentlicher Teil des mit der Be-
reitstellung des Programms betrauten 
Personals sowohl in Deutschland als 
auch dem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union tätig ist oder

c) ein wesentlicher Teil des mit der Be-
reitstellung des Programms betrauten 
Personals weder in Deutschland noch 
dem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union tätig ist, aber der 
Fernsehveranstalter in Deutschland 
zuerst seine Tätigkeit begann und 
eine dauerhafte und tatsächliche Ver-
bindung mit der Wirtschaft Deutsch-
lands fortbesteht, oder

3. die Hauptverwaltung in Deutschland 
liegt und die redaktionellen Entscheidun-
gen über das Programm in einem Dritt-
staat getroffen werden oder umgekehrt 
und vorausgesetzt, ein wesentlicher Teil 
des mit der Bereitstellung des Programms 
betrauten Personals ist in Deutschland tä-
tig.“

b) Es werden folgende neue Absätze 4 und 5 
eingefügt:
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„(4) Für Fernsehveranstalter, sofern sie 
nicht bereits aufgrund der Niederlassung der 
Rechtshoheit Deutschlands oder eines an-
deren Mitgliedstaats der Europäischen Uni-
on unterliegen, gelten dieser Staatsvertrag 
und die landesrechtlichen Vorschriften auch, 
wenn sie

1. eine in der Bundesrepublik Deutschland 
gelegene Satelliten-Bodenstation für die 
Aufwärtsstrecke nutzen oder

2. zwar keine in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union gelegene Satel-
liten-Bodenstation für die Aufwärts-
strecke nutzen, aber eine der Bundes-
republik Deutschland zugewiesene 
Übertragungskapazität eines Satelliten 
nutzen. Liegt keines dieser beiden Kri-
terien vor, gelten dieser Staatsvertrag 
und die landesrechtlichen Vorschriften 
auch für Fernsehveranstalter, wenn sie 
in Deutschland gemäß den Artikeln 49 
bis 55 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, ABl. Nr. C 115 
vom 9. 5. 2008 S. 47, niedergelassen sind.

(5) Dieser Staatsvertrag und die landes-
rechtlichen Vorschriften gelten nicht für Pro-
gramme von Fernsehveranstaltern, die

1. ausschließlich zum Empfang in Drittlän-
dern bestimmt sind und

2. nicht unmittelbar oder mittelbar von der 
Allgemeinheit mit handelsüblichen Ver-
braucherendgeräten in einem Staat inner-
halb des Geltungsbereichs der Richtlinie 
2010/13/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 10. März 2010 zur Ko-
ordinierung bestimmter Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste (ABl. L 95 vom 15. April 
2010, S. 1) empfangen werden.“

c) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 6.

2. In § 58 Absatz 3 Satz 1 werden die Verweisung 
„§ 1 Abs. 3“ und das Wort „sowie“ gestrichen.

Artikel 3

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 und 2 ge-
änderten Staatsverträge sind die dort vorgesehenen 
Kündigungsvorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Januar 2016 in 
Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2015 nicht alle Ra-
tifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsit-
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, 

wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minis-
terpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hin-
terlegung der Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut 
des ZDF-Staatsvertrages und des Rundfunkstaatsver-
trages in der Fassung, die sich aus Artikel 1 und 2 er-
gibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Berlin, den 18. Juni 2015

Für das Land Baden-Württemberg:

Winfried  K r e t s c h m a n n

Für den Freistaat Bayern:

Horst  S e e h o f e r

Für das Land Berlin:

Michael  M ü l l e r

Für das Land Brandenburg:

Dietmar  W o i d k e

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Jens  B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Olaf  S c h o l z

Für das Land Hessen:

Volker  B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Erwin  S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen:

Stephan  W e i l

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Hannelore  K r a f t

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Malu  D r e y e r

Für das Saarland:

Annegret  K r a m p - K a r r e n b a u e r

Für den Freistaat Sachsen:

Stanislaw  T i l l i c h
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Für das Land Sachsen-Anhalt:

Dr. Reiner  H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein:

Torsten  A l b i g

Für den Freistaat Thüringen:

Bodo  R a m e l o w

Protokollerklärungen:

1. Protokollerklärung des Freistaates Bayern, des 
Landes Hessen, des Freistaates Sachsen, des Lan-
des Sachsen-Anhalt und des Saarlandes:

Die Länder sind der Auffassung, dass Geschäfts-

führer der kommunalen Spitzenverbände, die 
weisungsgebunden sind, nicht unter den Begriff 
der Leitungsebene im Sinne des § 19a Abs. 3 
Satz 1 Ziffer 5 des ZDF-Staatsvertrages zu subsu-
mieren sind.

2. Protokollerklärung der Länder Baden-Württem-
berg, Berlin, Brandenburg, der Freien Hansestadt 
Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, 
der Länder Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein und des Freistaates Thürin-
gen: 

Die Länder nehmen in Aussicht, abweichend von 
§ 21 Abs. 7 des ZDF-Staatsvertrages die Zusam-
mensetzung des Fernsehrates bereits rechtzeitig 
vor Ablauf der nächsten Amtsperiode dahinge-
hend zu überprüfen, ob weiterer Optimierungs-
bedarf bezüglich der Pluralität dieses Gremiums 
besteht, dies mit Blick auf eine Berücksichtigung 
der Beschlussfassung von verschiedenen Landes-
parlamenten.
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601-2-F

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über Organisation und Zuständigkeiten 
in der Bayerischen Steuerverwaltung

vom 8. Dezember 2015

Auf Grund von § 17 Abs. 2 Sätze 3 und 4 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes (FVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Art. 14 des Gesetzes vom 
2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 3 Nr. 3 der Delegationsverord-
nung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 
103-2-V), die zuletzt durch Verordnung vom 13. Okto-
ber 2015 (GVBl. S. 384) geändert worden ist, verord-
net das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat:

§ 1

Die Verordnung über Organisation und Zu-
ständigkeiten in der Bayerischen Steuerverwaltung 
( ZustVSt) vom 1. Dezember 2005 (GVBl. S. 596, BayRS 
601-2-F), die zuletzt durch Verordnung vom 20. Juli 
2015 (GVBl. S. 310) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. In § 5 Abs. 2 Nr. 2 werden in Satz 2 nach dem Wort 
„Arbeitnehmern“ die Worte „sowie auf gesonder-
te Feststellungen nach § 151 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 
des Bewertungsgesetzes (BewG), §  13a Abs.  1a 
und §  13b Abs. 2a des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG)“ eingefügt.

2. In Anlage 1 wird bei Lfd. Nr. 55 in Spalte 3 das 
Wort „ , Kraftfahrzeugsteuer“ gestrichen.

3. Anlage 3 wird wie folgt geändert:

a) In der Lfd. Nr. 20 wird in Spalte 2 die Angabe 
„Weilheim i.OB“ durch das Wort „Weilheim-
Schongau“ ersetzt.

b) Die Lfd. Nr. 24 wird wie folgt geändert:

aa) In Spalten 3 und 4 wird folgender neuer 
Buchst. b eingefügt:

„Spalte 3 Spalte 4

b) gesonderte Feststellungen nach § 151 
Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 BewG, § 13a Abs. 1a 
und § 13b Abs. 2a ErbStG

Berchtesgaden, Burghausen, Deggendorf, 
Dingolfing, Ebersberg, Grafenau,  Kelheim, 
Landshut, Miesbach, Mühldorf a.Inn, 
Passau, Rosenheim, Straubing, Traunstein, 
Zwiesel

“.
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bb) Der bisherige Buchst. b wird Buchst. c.

c) Die Lfd. Nr. 31 wird wie folgt geändert:

aa) In Spalten 3 und 4 wird folgender neuer 
Buchst. d eingefügt:

„Spalte 3 Spalte 4

d) gesonderte Feststellungen nach § 151 
Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 BewG, § 13a Abs. 1a 
und § 13b Abs. 2a ErbStG

Cham, Hersbruck, Hilpoltstein, Neumarkt 
i.d.OPf., Nürnberg-Nord, Nürnberg-Süd, 
Zentralfinanzamt Nürnberg, Regensburg, 
Schwabach, Schwandorf, Waldsassen, 
 Weiden i.d.OPf.

“.

bb) Die bisherigen Buchst. d bis h werden 
Buchst. e bis i.

d) Die Lfd. Nr. 42 wird wie folgt geändert:

aa) In Spalten 3 und 4 wird folgender neuer 
Buchst. d eingefügt:

„Spalte 3 Spalte 4

d) gesonderte Feststellungen nach § 151 
Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 BewG, § 13a Abs. 1a 
und § 13b Abs. 2a ErbStG

Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, 
Forchheim, Kulmbach, Kronach, Lichtenfels, 
Wunsiedel

“.

bb) Die bisherigen Buchst. d bis j werden 
Buchst. e bis k.

e) In der Lfd. Nr. 62 wird in Spalten 3 und 4 fol-
gender Buchst. b angefügt:

„Spalte 3 Spalte 4

b) gesonderte Feststellungen nach § 151 
Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 BewG, § 13a Abs. 1a 
und § 13b Abs. 2a ErbStG

Ansbach, Aschaffenburg, Bad Kissingen, 
Bad Neustadt a.d.Saale, Fürth, Gunzen-
hausen, Kitzingen, Obernburg a.Main, 
Uffenheim, Schweinfurt, Würzburg,  
Zeil a.Main

“.

f) Die Lfd. Nr. 67 wird wie folgt geändert:

aa) In Spalten 3 und 4 wird Buchst. a aufge-
hoben.

bb) Die Buchst. b und c werden Buchst. a 
und b.

g) In der Lfd. Nr. 70 Spalte 3 Buchst. a wird in 
Spalte 4 vor dem Wort „Augsburg-Stadt“ das 
Wort „Augsburg-Land,“ eingefügt.

h) Die Lfd. Nr. 71 wird wie folgt geändert:

aa) In Spalten 3 und 4 wird folgender neuer 
Buchst. d eingefügt:
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„Spalte 3 Spalte 4

d) gesonderte Feststellungen nach § 151 
Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 BewG, § 13a Abs. 1a 
und § 13b Abs. 2a ErbStG

Garmisch-Partenkirchen, Kempten (Allgäu), 
Landsberg am Lech, Lindau (Bodensee), 
Starnberg, Weilheim-Schongau, Wolfrats-
hausen

“.

bb) Die bisherigen Buchst. d bis f werden 
Buchst. e bis g.

i) Die Lfd. Nr. 76 wird wie folgt geändert:

aa) In Spalten 3 und 4 wird folgender neuer 
Buchst. d eingefügt:

„Spalte 3 Spalte 4

d) gesonderte Feststellungen nach § 151 
Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 BewG, § 13a Abs. 1a 
und § 13b Abs. 2a ErbStG

Augsburg-Land, Augsburg-Stadt, Dach-
au,  Dillingen a.d.Donau, Eichstätt, Erding, 
 Freising, Fürstenfeldbruck, Günzburg, Ingol-
stadt, Memmingen, Neu-Ulm, Pfaffenhofen 
a.d.Ilm, Schrobenhausen

“.

bb) Die bisherigen Buchst. d bis f werden 
Buchst. e bis g.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

München, den 8. Dezember 2015

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Dr. Markus  S ö d e r ,  Staatsminister
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2125-6-2-U

Verordnung  
zur Änderung der  

Fleischhygiene-Beleihungsverordnung

vom 12. Dezember 2015

Auf Grund des Art. 34 Abs. 1 Nr. 6 des Gesund-
heitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) 
vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, BayRS 2120-1-U/G), 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 
2015 (GVBl. S.  382) geändert worden ist, verordnet 
das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz:

§ 1

Die Fleischhygiene-Beleihungsverordnung (FlH-
BelV) vom 2. Januar 2008 (GVBl. S. 8, BayRS 
 2125-6-2-U), die durch die Verordnung vom 17. Okto-
ber 2012 (GVBl. S. 544) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„Der Freistaat Bayern überträgt der Hygi-
ene- und Prüf-GmbH (Beliehene) in 85256 
Vierkirchen, vorbehaltlich Art. 5 Abs. 1 Un-
terabs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 in 
Verbindung mit Art. 54 der Verordnung (EG) 
Nr.  882/2004, die Wahrnehmung folgender 
Aufgaben der Fleischhygiene auf dem Gebiet 
des Landkreises Fürstenfeldbruck:“.

b) Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. die amtliche Überwachung gemäß den 
Art. 4, 5 und Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr.  854/2004 in Bezug auf Frisch-
fleisch einschließlich der Kennzeichnung 
und der Hygieneüberwachung sowie 
sonstiger von der zuständigen Behör-
de angeordneter Untersuchungen in 
Schlachtbetrieben und anderen nach 
Art.  4 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 
(EG) Nr. 853/2004 in Verbindung mit 
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
zugelassenen Betrieben,“.

c) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. die amtliche Überwachung nach § 5 

Abs. 2 und 3, §§ 6, 7, 8 und 10 der Tie-
rischen Lebensmittel-Überwachungsver-
ordnung sowie“.

2. § 2 wird aufgehoben.

3. Die bisherigen §§ 3 und 4 werden die §§ 2 und 3 
und werden wie folgt gefasst:

„§ 2

Kosten

1Die Beliehene trägt den ihr durch die Wahr-
nehmung der in § 1 genannten Aufgaben entste-
henden Aufwand selbst. 2Sie erhebt für die Wahr-
nehmung der ihr nach § 1 übertragenen Aufgaben 
Kosten nach Maßgabe des Kostengesetzes und 
des Kostenverzeichnisses.

§ 3

Vertragliche Gestaltung

1Das Beleihungsverhältnis wird im Einzelnen 
durch Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern, 
vertreten durch das Landratsamt Fürstenfeld-
bruck und der Beliehenen geregelt. 2Der Vertrag 
ist zeitlich zu befristen, längstens auf die Dauer 
von fünf Jahren.“

4. Der bisherige § 5 wird aufgehoben.

5. Der bisherige § 6 wird § 4.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 

München, den 12. Dezember 2015

Bayerisches Staatsministerium  
für Umwelt und Verbraucherschutz

 
 

Ulrike  S c h a r f ,  Staatsministerin
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33–5–A

Verordnung  
zur Änderung der  

E-Rechtsverkehrsverordnung Sozialgerichte1

vom 13. Dezember 2015

Auf Grund des § 65a Abs. 1 Satz 1 und 5 des Sozi-
algerichtsgesetzes (SGG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), 
das zuletzt durch Art.  8 des Gesetzes vom 15. April 
2015 (BGBl. I S. 583) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 7 Nr. 4 der Delegationsverordnung (DelV) 
vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), 
die zuletzt durch Verordnung vom 13. Oktober 2015 
(GVBl. S. 384) geändert worden ist, verordnet das 
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration:

§ 1

Die E-Rechtsverkehrsverordnung Sozialgerichte 
(ERVV SG) vom 28. Februar 2014 (GVBl. S. 99, BayRS 
33-5-A) wird wie folgt geändert:

1. In §  1 werden die Wörter „dem Sozialgericht 
München“ durch die Wörter „den Sozialgerich-
ten“ und die Angabe „1. Juni 2014“ durch die 
Angabe „1. Januar 2016“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „   ,  Außer-
krafttreten“ gestrichen.

b) Im Wortlaut werden die Wörter „und mit Ab-
lauf des 31. Mai 2017 außer Kraft“ gestrichen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

München, den 13. Dezember 2015

Bayerisches Staatsministerium  
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Emilia  M ü l l e r , Staatsministerin

___________________
1 Notifiziert am 31. August 2015 gemäß der Richtlinie 98/34/

EG vom 22. Juni 1998 (ABl. L 204 S. 37).
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1100-3-I

Änderung  
der Geschäftsordnung  

für den Bayerischen Landtag

vom 9. Dezember 2015

Die Geschäftsordnung für den Bayerischen Land-
tag (BayLTGeschO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 
1100-3-I), die zuletzt am 10. Dezember 2014 (GVBl. 
S. 594) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angaben zu den Anlagen 2 bis 5 werden 
gestrichen.

b) Die bisherige Anlage 6 wird Anlage 2.

2. In § 30 Satz 1 wird die Angabe „(Anlage 5)“ ge-
strichen.

3. In § 60 Abs. 3 Satz 6 werden nach der Angabe 
„Anlage 1“ die Wörter „ , die Bestandteil der Ge-
schäftsordnung ist“ eingefügt. 

4. § 138 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Angabe „(Anlage 6)“ durch 
die Angabe „(Anlage 2)“ ersetzt.

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Sie ist Bestandteil dieser Geschäftsord-
nung.“

5. In § 179 werden die Angabe „(Anlage 2)“ und die 
Angabe „(Anlage 3)“ gestrichen.

6. In § 188 Abs. 1 Satz 4 werden nach dem Wort „Un-
tersuchungsausschüsse“ die Wörter „und des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums“ eingefügt.

7. § 191 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestri-
chen und wird nach dem Wort „Landtags“ die 
Angabe „(Anlage 2)“ eingefügt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

8. Die Anlagen 2 bis 5 werden aufgehoben.

9. Die bisherige Anlage 6 wird Anlage 2 und wird 
wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird folgende Angabe ange-
fügt:

„(GeheimSchO)“.

b) § 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Abs. 1.

bb) Es wird folgender Abs. 2 angefügt.

„(2) Zum Schutz von Verschlusssa-
chen und zur Gewährleistung der erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen ist eine 
VS-Registratur dauerhaft zu unterhal-
ten.“

c) § 8 wird wie folgt geändert:

aa)  Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 einge-
fügt:

„(2) 1VS, die im Rahmen der Beant-
wortung einer Schriftlichen Anfrage 
zugeleitet werden, dürfen nur der oder 
dem fragestellenden Abgeordneten zu-
gänglich gemacht werden. 2Zugang kann 
nur gewährt und Kenntnis nur gegeben 
werden, wenn die Fragestellerin oder der 
Fragesteller unter Hinweis auf die Straf-
barkeit der Geheimnisverletzung zur Ge-
heimhaltung förmlich verpflichtet worden 
ist. 3Anderen Mitgliedern des Landtags, 
die nicht gemäß Satz 1 Zugang zu der VS 
erhalten können, darf keine Kenntnis von 
der VS gegeben werden.“

bb) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3; nach 
der Angabe „VS“ wird die Angabe „nach 
Abs.  1“ und nach der Angabe „Abs. 1“ 
wird die Angabe „und 2“ eingefügt.

cc) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4; der 
Wortlaut wird Satz 1 und es wird folgen-
der Satz 2 angefügt:

„2VS, die im Rahmen einer Schriftlichen 
Anfrage zugeleitet werden, dürfen Be-
diensteten der Fraktionen weder zugäng-
lich gemacht noch zur Kenntnis gegeben 
werden.“

dd) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

ee) Der bisherige Abs. 5 wird aufgehoben.

d) In § 9 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 4 Satz 4 wird je-
weils die Angabe „und 2“ durch die Angabe 
„und 3“ ersetzt.
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e) § 11 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1VS der Geheimhaltungsgrade STRENG 
GEHEIM und GEHEIM dürfen nur in einem 
Raum der VS-Registratur eingesehen und be-
arbeitet werden, der gegen den Zugriff Unbe-
fugter besonders gesichert ist.“ 

München, den 9. Dezember 2015

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags

 Barbara  S t a m m
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